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844 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1978 04 11 

Regierungsvorlage 

das 
Bundesgesetz vom XXXXXXX über 

Kreditwesen (Kredit wesen gesetz 
KWG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Personengesellschaften !des Handels­
rechtes und juristische Personen, die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder besonderer bundes­
gesetzlicher Regelungen berechtigt sind, Bank­
geschäfte zu betreiben, sind Kreditunternehmun­
gen. 

(2) Bankgeschäfte sind jene gewerblichen Tätig­
keiten, die nach der Verkehrsauffas'sung dem Ge­
schäftsbereich der Kreditunternehmungen zuzu­
ordnen sind. Bankgeschäfte sind unter diesen Vor­
aussetzung,en insbesondere: 

1. die Entgegennahme fremder Gelder zur Ver­
waltung oder als Einlage (Einlagengeschäft); 

2. die Durchführung des bargeldlosen Zahlungs­
verkehrs und des Abrechnungsverkehrs in 
laufender Rechnung für andere (Giroge­
schäft); 

3. der Abschluß von Geldkreditverträgen und 
die Gewährung von Gelddarlehen (Kredit­
geschäft); 

4. der Kauf von Schecks und Wechseln, insbe­
sonde're die Diskontierung von Wechseln 
(Diskontgeschäft) ; 

5. die Anschaffung, 'Veräußerung sowie die Ver­
wahrung und Verwaltung von Wertpapieren 
für andere (Effekten- und Depotgeschäft); 

6. der Handel mit ausländischen Zahlungsmit­
teln (Devisen- und Valutengeschäft) sowie 
,der schaltermäßige An- und Verkauf aus­
ländischer Geldsorten und Reiseschecks 
(Wechsdstubengeschäft) ; 

7. die übernahme von Bürgschaften, Garantien 
und sonstigen Haftungen für andere, sofern 
die übernommene Leistung in Geld zu er­
folgen hat (Garantiegeschäft) ; 

8. die Ausgabe von Pfandbriefen, Kommunal­
schuMverschreibungen und fundierten Bank-

schuldverschreibungen und die Vuanlagung 
ihres Erlöses nach ,den hiefür geltenden be­
sonderen Rechtsvorschriften . (Wertpapier­
emissionsgeschäft) ; 

9. die Ausgabe anderer festverzinslich,er Wert­
papiere zur Veranlagung des Erlöses in an­
der,en Bankgeschäften (sonstiges Wertpapier­
emissionsgeschäft) ; 

10. die Verwaltung von Kapitalanlagefonds und 
'die Werbung für den Erwerb von Anteilen 
an in- und ausländischen Kapitalanlagefonds 
und ähnlichen Einrichtungen nach dem In­
vcstmentfondsgesetz, BGBL Nr. 192/1963 
(In vestmen tgeschäft) ; 

11. das Finanzierungsgeschäft in der Form zeit­
lich begrenzter Beteiligungen an Unterneh­
mungen (Kapitalbeteiligungs,geschäft); 

12. der Ankauf von Forderungen aus Warenlie-
. ferungen oder Dienstleistung.en, die über­

nahme des Risikos der Einbringlichkeit sol­
cher Forderungen - ausgenommen die Kre­
ditversicherung - und im Zusammenhang da­
mit ,der Einzug solcher Forderungen (Fac­
toringgeschäft) ; 

13. die Vermittlung von Geschäften nach Z. 1, 
Z. 3 ausgenommen die behördldch konzes­
sionierte V'ermittlung von Hypothekardar­
lehen und Personalkrediten (§§ 259 und 
267 der GewO 1973, BGBL Nr. 50/1974), 
Z. 4, Z. 6 soweit diese das Devisengeschäft 
betrifft, sowie Z. 7. 

(3) Der BUnidesminister für Finanzen ist er­
mächtigt, durch Verordnung festzustellen, ob 
eine andere als die im Abs. 2 Z. 1 bis 13 be­
Zleidmete Tätigkeit ,ein Bankgeschäft im Sinn,e 
des Abs. 2 ist. Hiebei hat er auf ,das volkswirt­
schaftliche Interesse und den Schutz der Gläubi­
ger Bedacht zu nehmen. 

(4) Wer Bankgeschäfte ohne die hiefür er­
forderliche Berechtigung betreibt, hat keinen 
Anspruch, auif aUe mit diesen Geschäften verhun­
denen Vergütungen, wie insbesonder,e Zinsen und 
Provisionen. Soweit solche bereits geleistet wur­
den, sind sie zurückzuzahlen. Die R,echtsunwirk-
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2 844 der Beilag.en 

samkeit der mit diesen Geschäften verbundenen 
Vereinbarung,en zieht niCht d~e Rechtsunwirk­
samkeit der Bankgeschäfte nach sich. Entgegen­
stehende Vereinbarungen sowie mit diesen Ge­
schälften verbundene Büflgsch·a[ten iUnJd Garan­
tien sind rechtsunwirksam. 

(5) Die Kreditunternehmung,en sind im Rah­
men der devisenrechtlichen Vorschriften zum 
Hanldel mit gemünzten oder ungemünzten Edel­
metaUen berechtigt, ferner zur Vermietung von 
Schrankfächern (Safes) ,unter Mitverschluß durch 
die Vermieter. 

, § 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes finden keine Anwendung auf 

1. die Oesterreichische Nationalbank, unbe­
schadet der ihr durch d~eses Bundesgesetz 
übertragenen Aufgaben; 

2. die Österreichische Postsparkasse hinsichtlich 
der §§ 4 bis 9, § 10 Abs. 1, 2 und 4, §§ 12 
und 17; 

3. die Post hinsichtlich ~hres Geldverkehrs so­
wie des Postscheck- und Postsparverkehrs. 

(2) Die ß.estimmung,en dieses Bundesgesetzes 
,gnden für folgende Unternehmungen insoweit 
keIne Anwendung, als sie Bankgeschäfte betrei­
ben, die zu den ihnen eigentümlichen Geschäften 
gehören: 

1. Bausparkassen; 
2. Unternehmungen, die als gemeinnützige Bau­

vereinigungen anerkannt sind; 
3. Unternehmungen der Vertragsversicherung; 
4. Sozialversicherungsträger; 

, 5. öffentlich-rechtliche Versatzanstalten sowie 
Unternehmungen, die Jas Pfandleihgewerbe 
hetfleiben; 

6. ;BöI1Ses·elllSaJ:e, freie Makler ,uIlid Remisiers lan 
der Wiener Börse. 

§ 3. (1) Vereine im Sinne des Veteinsgesetzes 
1951, BGBl. Nr. 233, und des Vereinspatentes 
1852, RGBl. Nr. 253, dürfen keine Bankgeschäfte 
betreiben. Sparvereine clü,rfen von ihren Mit­
gliedern Gelder nur annehmen, wenn diese Gel­
der unverzüglich bei einer Kreditunternehmung 
eingelegt werden. 

(2) Besondere im Rahmen eines Unternehmens 
geschaffene Spareinrichtungen, von denen Spar­
einlagen seiner Arbeitnehmer aufgenommen wer­
den und aus denen das Unternehmen als solches 
verpflichtet ist (Werksparkassen), sind verbo­
ten. Ferner ist der Betrieb des Einlagengeschäftes 
verboten, wenn der überwiegende Teil der Ein­
leger einen Rechtsanspruch darauf hat, daß ihnen 
aus diesen Einlagen Darlehen gewährt oder Ge­
genstände auf Kredit verschafft werden (Zweck­
sparunternehmungen); das gilt nicht für Bau­
sparkassen hinsichtlich des von ihnen betriebenen 
Bausparg,eschäftes (§ 2 Abs. 2 Z. 1). 

H. Konzession und besondere Bewilligung 

§ 4. (1) Der Betrieb von Bankgeschäften be­
darf der Konzession des Bundesministers für 
Finanzen. Die Konzession ist bei sonstiger Nich­
tigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit ent­
sprechenden Bedingungen oder Aufla.gen versehen 
werden. 

(2) Der Antrag auf Erteilung ,einer Konzession 
hat alle zur Feststellung des maßgeblichen Sach­
verhaltes erforderlichen Angaben zu enthalten, 
insbesondere: 

1. Angaben über die Rechtsform und den 
Standort der Kreditunternehmung, wobei 
die Satzung anz.uschließen ist. Ihr Gesell­
schafts- ode,r Genossenschaftsvertrag oder 
ihre Satzung werden in diesem Bundesge­
setz einheitlich als Satzung bezeichnet; 

2. Angaben darüber, ob und inwieweit die be­
absichtigte Tätigkeit dem örtlichen Bedarf 
und dem volkswirtschaftlichen Interesse ent­
spricht; 

3. die genaue Bezeichnung der Bankgeschäfte, 
welche \die Kreditunternehmung zu betreiben 
beabsichtigt; 

4. Angaben über die Höhe des den Geschäfts­
leitern im Inland zur freien Verfügung ste­
henden Eigenkapitals; 

'5. die Namen der P.ersonen, d~e als Geschäfts­
leiter und als persönlich haftende Gesell­
schafter der Kreditunternehmung vorgesehen 
sind, unter Anschluß eines Lebenslaufes, aus 
dem deren fachliC1~e Eignung und bisherige 
berufliche Tätigkeit hervorgeht. 

(3) Geschäftsleiter im Sinne ,dieses Bundes­
gesetzes sind diejenigen natürlichen Personen, die 
nach dem Gesetz und der Satzung zur Führung 
der Geschäfte oder zur Vertretung der Kredit­
unternehmung nach außen vorgesehen sind. Die 
Geschäftsleiter müssen diese Funktion hauptbe­
ruflich ausüben. Unter GeschäftsIeitern sind je­
doch bei Kreditgenossenschaften nur jene ge­
schäftsführungs- und vertretungsbefugten natür­
lichen Personen (Vorstandsmitglieder oder Per­
sonen im Sinne des § 26 des Gesetzes über Er­
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, RGBl. 
Nr. 70/1873) zu verstehen, die vom Vorstand 
als Geschäftsleiter namhaft gemacht wurden. 

§ 5. (1) Die KOI).zession ist zu vel'\sagen: 
1. wenn die beabsichtigte Tätigkeit nicht dem 

örtlichen Bedarf oder dem volkswirtschaft­
lichen Lnteresseentspricht; 

2. wenn die Ider Kredituntemehmung im In­
land unbeschränkt und ohne Belastung zur 
freien Verfügung stehenden Eigenmiuel für 
den Geschäftsbetrieb nicht ausreichen; 

3. wenn die Kreditun.ternehmung in der Rechts­
form ,einer Einze1unternehmung oder als 
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Personengesellschaft des Handelsrechtes, bei 
der ein persönlich haftender Gesellschafter 
eine Kapitalgesellschaft ist, geführt werden 
soll; 

4. wenn die Kreditunternehmung nicht minde­
stens zwei Geschäftsleiterha't und in der 
Satzung die Einzelvertretungsmacht für Ge­
schäftsleiter oder eine Einzelprokura oder 
eine Handlungsvollmacht für den gesamten 
Geschäftsbetrieb nicht ausgeschlossen ist; 

5.wenn bei einem Geschäftsleiter ein Aus­
schli,eßungsgrund im Sinne des § 13 der 
GewO 1973 vorliegt oder wenn er wegen 
mangelnder Vorbildung fachlich nicht geeig­
net ist ,oder die für den ß.etrieb der Kredit­
unternehmung erforderlichen Eigenschaften 
oder Erfahrungen nicht hat; 

6. wenn die Satzung Bestimmungen enthält, 
welche die Sicherheit der der Kreditunter­
nehmung anvertrauten' Vermögenswerte 
nicht gewährleisten, die ordnungsgemäße 
Durchführung der Bankgeschäfte beeinträch­
tigen o4ererhebliche Nachteile für die 
Volkswirtschaft herbeiführen können; 

7. wenn die Satzung einer Sparkasse Bestim­
mungen enthält, die nach den Vorschriften 
des Spark:tssengesetzes, BGBl. Nr. XXX, 
unzul:ilssig sind. 

(2) Bei Kreditunternehmungen mit dem Sitz 
im Ausland, die in Österr-eich Bankgeschäfte durch 
eine Zweigniederlassung betreiben wollen, ist die 
Konz,ession auch dann zu versagen, wenn auf 
Grund der gesetzlichen Vorschriften im Heimat­
staat der Kreditunternehmung di,e Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in 
Österreich nicht gewährleistet ist. 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Finanz,en kann 
die Konzession zurücknehmen, wenn der Ge­
schäftsbetrieb, auf den sie sich bezieht, nicht in­
nerhalb von zwei Jahren ,seit ,der Erteilung 
der Konzession aufgenommen oder ein Jahr lang 
nicht ausgeübt worden ist. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat die 
Konzession zurückzunehmen, 

1. wenn sie durch unrichtige Angaben oder 
durch täuschende Handlungen herbeigeführt 
oder sonstwie erschlichen worden ist; 

2. wenn die Kredituntemehmung ihre Ver­
pflichtungen gegenüber ihren Gläubigern 
nicht erfüllt; 

3. bei Verletzungen von Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder bei Auftreten eines Ver­
sagungsgrundes gemäß § 5 Z. 2 bis 7 nach 
Erteilung der Konzession, wenn nicht trotz 
schriftlicher Mahnung der Aufsichtsbehörde 
binnen einer Frist von lä.ng,stens sechs Mo­
naten der entsprechende Zustand herg,estellt 
wird; 

4. bei Nichterfüllung des § 14 Abs. 1 oder des 
§ 35 Abs. 6. 

(3) Ein Bescheid, mit dem die Konzession zu­
rückgenommen wird, wirkt gesellschaftsrechtlich 
wie ein Auflösungsbeschluß ,der Kreditunterneh­
mung, wenn nicht binnen drei Monaten nach 
Rechtskraft des Bescheides die Bankgeschäfte, 
auf die sich die zurückgenommene Konzession 
bezogen hat, aLs Unternehmensgegenstand auf­
gegeben werden und die Firma nicht entspre­
chend dem § 11 geändert wi,rd. Der Bundesmini­
ster für Finanzen hat eine Ausfertigung dieses 
Bescheides dem Registergericht, bei Sparkas­
sen dem zuständigen Landeshauptmann zuzustel­
len; der Bescheid ist in da's Handelsregister oder 
das Genossenschaftsregister oder das Sparkassen­
registereinzutragen. 

(4) Das Rlegistergiericht (die Reg~rbehöI1de) 
hat auf Antrag ,der FlillJanzprokuratur, 'die vOm 
&mdesrnlinrster für Flinanzenin Anspruch zu 
nehmen ist, Abwick'Ler zu ihestJelUen, wenn rOOe 
sonst zur AJbWiick1ung heflUlfenenP,ersollJen k.eine 
Gew~hr für e~ne oI1dnungsg,emäße Abwicklung 
bieten. 

§ 7. (1) Die Konzesslion erlischt: 

1. ,durch ZeitabLauf ; 
2. hei Nichter'füI:lnmg din,er 'aJuflöseniden Be­

IWllJgung (§ 4 khs. 1); 
3. mit ihr,er Zurück!legung; 
4. mit ,der ,Beendigung Ider Albwicklung ;der 

Kl'edituntternlehmung; 
5. mit ,der Eröffn'Ull'g ,aes Konkursv,erfoahrens 

über ,das Vermögen Ider KretwtuntJerneh­
mung; 

6. mit ,der Eintragung Ider Verschmelzung .cl,er 
Krediwnternehmungmlrt ,einer anderen 
Kneditu'!lJtemehmung rindas jeweilige Regi­
stter. 

(2) Das Erlöschen ,der K'Onzess~on ~st vom 
Boundesmin1ster für F~llJaJnZen ~rch BescheiJd 
Festzusnel!len; § 6 Abs. 3 un1d 4 'gfilt sinngemäß. 

§ 8. (1) Eine besonidere Bewilligung des BuH .. 
desmi.n1isters für Finanzen isterfOlnderlich: 

1. für ,die Verschmelzung mit anderen Kredlit,,: 
unnernehmungen sowie ,den ErWleI1b dauern.J 
der Beteiligungen an anderen Kredituntef;. 
,n,ehmungen; 

2. zu je/der Knderung der Rechtsfor:m eJ:ner 
Kradinunternehmung, sof,ern nicht eine 
offen'e Handelsgesellschaft nur cLurch Auf­
naihme eines Kommanditisten in ein:e Kom­
mallldit!~eseblschaft umg,ewandelt w~r'd; 

3. zu jeder ErweiteI"ung des Geschäftsgfglen­
standes und jeder Her,31ooetzung des haften­
,den Ej'genkapitals (§ 12) durch Satzung; 
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4.hei Persohengesdlschaften Ides Handels­
rechtes ,auch für -die Aufnahme eines per­
sönlich haftenden geschäftlSführungs- oder 
vertr'etungsbefugten Gesellschafters; 

5. bei Kreditunternehmungen, die zur Aus~ 
gabe ,"on Phn,dbriefen, Kommunalschuld­
V1enschrcibungen und oon,stigen :BankschuM­
veI'schreibun~en od,er zur V,e!'W1a1tung von 
Kapitlal1an1agefonds bel1echtigt sin,d, z,ur 

Aniderung der $Ia'tlZung, sowei t sie das 
Wertpaptieremils,sionsgeschäft hetrifft; 

6. für d~e V1erlegung der HauptniederLaSSIUng 
,einler Kr,editunternelh11llUng unldelI1er in­
ländischen Zwmgniederl'assung einer aus­
l;indtischen Kred'ituntemehmung, wenn n<icht 
unter schriftlicher Anzei,ge an dJ3iS Bundes­
mtinisteri um für Fin~IlJl!en ,eine Ver legl1lng 
innerhalb derselben Gemeinde vorgenommen 
wird; , 

7. für den Betl1ieb ,einer nlicht an ,e~nen be­
stimmten Standort gebundenen Zweigstelle. 

(2) Di'e B,estimmungen der §§ 4, 5 und 6 gdten 
sinngemäß. 

(3) Eine besonder,e Bewtilli~\mg gemäß Ahs. 1 
Z. 1 ist zurückzull'elhiinen, wenn Idurch die 
dasuernde Betdiligung ran ,einer ausländischen 
Kredlitunternehmung hurudesgesetzliche Rechts­
vorschriftlen lumgangen werden. 

§ 9. Eine KreidituntJemehmung und jede nach 
den § § 4 und 8 konzessions- oder bewu:1li'gl1lngs­
pf1ichtige Veränderung dürfen in das in Be­
tracht kommenlde öff,endiche Register niUr dann 
eingetragen wer'den, wenn ,d~e entsprechen,den 
rechtskräftigen Bescheide ,in Urschrift oder 
beglaubigter Aihschtift (Kopie) Viorl1Legen. Die 
Vodag,e der Bescheide entfällt, 'OOWebJt der Betrieb 
von Bankgeschäften g,emäß § 35 Acbs. 3 zu/lässig 
ist. VIerfügungen, Beschlüs~e und Bescheide über 
solche Registereintr3lgungen .sind I:1JUch ,dem Bun­
desministerium für Hinanz,en und der Oester­
r,eichJ]schen Nationalbank zU2lustellen. 

III. Anzeigepflicht 

§ 10. (1) Dne Kreldrtuntlemehmungen haben 
dem Bun<desminnster für Fina,n7:enunV>erzügl,ich 
schrif!tlichanzuzei!gen: ' 

1.das A usscheiideneines Gesen.schafters ein,er 
Per,sonengesdlschaft des Handelsrechtes und 
die Aufnahme eines GeSletischafuers, falls si,e 
nicht ,einer Bewi11igung bedarf; 

2.den Erwerb und ,den V'erkauf ,dauernder 
BeteiLj,gun~en ,an anderen Untlerll'ehmung,en; 

3. d~e Aiufnahme einer Besuimniung betreffend 
§ 12 Abs. 8 iin Id~eSat2mng; 

4. }ede Anderung der P.erson der Geschäfts­
leiter; 

5. An<derungen der Firma; 

6. ,dQe Eröffnung ul1!d Scb:tieß,ung .der Haupt­
nielder1as~ung und von Idauernd an einem 
hesoimmtlen IStJanrdort hetr1eben'en Zweig­
stellen ~oW'i'e ,di1e v,orülbergehende Einstlellung 
Ides Geschäftsbetr,i,ebes ,einer Kr:editunter­
nehmung oder von solchen Zweigstellen; 

7. Er~gni,sse, diiJe ~u 'einer Gefahr für die Er­
füllung ihrer Verpflichtungen führen kön­
nen; 

8. die AuifsteiliUng von Bargeldasutomaten; 

9. ;die Al~meinen Geschäftl!lbedingungen. 

(2) Die beabsichtigte Er:richtung oder Verlegung 
des Starudortes einer Zweigstelle ist lUIl!beschadet 
des § 8 Acbs. 1 Z. 7 dem Bundesminister für 
Fiinan2len anzuz,eigen. In dieser An:zreige ist dar­
zutun, daß durch die beabsichdgte Errichtung 
§ 14 Ahs. 1 nicht VIerletzt ward. 

(3) Der BundeSlllliniister für Fmanren ist er­
mächtigt, durch Verordnung einen Zeitraum 
von höchstens drei Jahren testzus,etzen, inner­
halb ,dessen keine Zweigstellen ,errcichllet werden 
dürfen, w,enndie weitere En1ichtlung TV'on Zweig­
stlel1en m~t schweren schädlichen Folgen für die 
Funktionsfähii!gkelit ,des Kl1editapparates v;er­
bunlden wäre. 

(4) Anzei~en ,gemäß Abs. 1 Z. 6 sind 13.'Uch der 
Oesterreichischen Nationalbank zuzustellen. 

IV. Schutz der Bezeichnung von Kreditunter­
nehmungen 

§ 11. (1) nre ßiezeichnung,en "Ge1din~titut", 
"KI'editinstillut", "Kreditu'l1!tlernehmung", "Kre­
dlituntel}lehmen" oder eine Wortverbindung, !in 
,dereineIS ,dj'eser Worte entfualoen .ist, ,dürf,en -
soweit gesetz'Lich nichts anldertes bes,tlimmt ist -
nur Untier:nehmung1en, Id~e ZJum Betr1eb von 
B:anrogeschäfllen ;berechtligtsind, [n Ider Firma 
oder all'l Zusatz zur Fli,rma Ifühnen ,()Ider ~m 
geschäftlichen Verke!hr zur Be2leichnung des 
GeschäftJSzweckes oder zu Werbezwecken ver­
wendien. Die Bezeichnungen "B'a'nk" oder "Ban­
kier" oder eine Wortverbindung, in der eines 
di,eser WörtIer enthalten list, ,dürfen - soweit 
gelsetlzlich nichts 'anderes hestiiJmmt ist - nur 
:K!reditunternehmungen nn der Firma oder als 
Zusatz zur Firnva führen ()Ider ,1m g,eschäftlichen 
V,erkehr zur Bezeichnung des Geschäftszweckes 
oder zu Wei4bezwecken VlerWienden,die zum 
Betcielb IeJi,nes Bankgeschäftes gemäß § 1 Abs. 2 
Z. 1 bis 5, Z. 6, soweit sie das Devisen- und 
V,aluten~eschäft ibet!1ifft, ~owie Z. 8 berechuigt 
sinld. 

(2) Die Bezeichnullig "Sparkalsse" öder eine 
ß.eZleichnung, in der ,das Wort "SparkaSiSe" ent­
halten llist, bleibta.uSlschLießliich iden Kr;editunter­
nehmungJen, ,fÜlr Ime das Spark3!ssenges,etz gilt, 
der Girozentrail'e IUnld B,ank der österneichisch'en 
Sparkass,en Ahi,engesellschaft sow,~eder öster­
,reichischen Postsp:arkasse v,orbeha!loen. Sparka.ssen 
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dürfen nur ,die Bezeichnrung "SparkaJs.se", und 
zwar mit ,einem Zusatz führen, ,der auf ,diJe Art 
der SparkaJsse, 'ihren Ha!ftungsträ~er, iht"en Sitz 
oder ~hr Geschäftsgebiet, sowie a:llenfalls auf 
den Zeitpunkt ocLer .die besonlderen Umstände 
ihrer Gründrung hinweist. 

(3) Die Bez.eichnul1!g "V'olksbank" oder eine 
BeZ'eichnung, i,n .der das Wort "Volksbank" ent­
ha;lten list, blreiitbt ,aUl.'lschließ1ich den Kred'it­
unternehmungen n:ach .dem Sysuem Schulzre­
Delitzsch sowie der ös't'erreichvschen Vo1rks­
banken-'Aktiengeselilschaft vorbehalten. 

(4) D~e gemäß Abs. 1 his 3 geschütztlen Be­
ZJeichnung,en Idürfen auch Ifür Einruchtlungen von 
Kreditunue1mehmung1en sowli:e von Unterneh­
mungen geführt und v,erw,en1det· werden, wenn 
sie h:iJezu hei Inkrafttretlen di,eses BUl1!de~gesetzes 
befrugt w,alien oder Idies ,in einem Zusammenhang 
geschileiht,cLer den AnscheiJn arusschließt, ,daß sie 
BankgJeschäfte betr.eilben. 

(5) Abs. 2 ist nicht ,anzmweJ1\den, soweit Bau­
sparunternehmung,en in rihrer Birma das. Wort 
"BaJusparka;Slse" odJer Kreditgenossenschaften die 
Bezeichnrung "Spar- und VOl"schußkass'e" oder 
"Spar- ·und D<l;rlehenskasse" fühnen. 

(6) Eine Kreditgenossenschaft .darf ;das Wort 
"B'ank" zur Bezeichnung ,des Geschäfts1okal.es 
oder zu Werhezwecken nur ffiÜt: ,einem auf den 
Genossenschafnschlar:aktler hinweisendien Zuslatz 
führen. 

V. Eigenmittel 

§ 12. (1) Die Krediitunternehmungen müssen 
zur Sicherheit der ihnen anvertrauten V,ermö­
genswerte und zur Erfül1ung ,ihrer Verb~ndlich­
keiten über ·arusr:eichende Eüglenmittel (ihahencLes 
E~genkapital zuzü,glich ,der Sammelwertiberuchti­
gung,en im Sinne des § 10 Abs. 21des :&ekonstruk­
tionsg,esetzes, .EGBL Nr. 183/1955) verfügen. 

(2) .A!ls haltendes Eigenkapital einer Krediit­
unternehmunggjilt: 

1. brai Pensonengesellsch1aftendes HmcLelsrech­
tJes .das ,der GeseUschaft geW1i,dmete Kapital 
einschließlich der nicht ,durch Verbindlich­
keiten beLasteten Rücklar/en zuzüglich d.er 
For.derungen der persön~ich haftenden Ge­
sellschafter aus ,dem GeschäftshetI1~eb sowie 
,eines Gew1i:nnvortt1ages, abzüglich der Ver­
bindlichkeiten der !persönlich haftlenden 
GeJgellschaf'~er gegenüber Ider Ges.el1schaft 
'sow~e ,eines Ver:1us1:Vortmgjes; 

2. hei Aktiengesellschaften rund GeseLlschaften 
mit beschränkter Haftung Idas Nennkap:itlal 
(Grund- oder Sta;mmkapital), abzügLich des 
Buchwertes eig,ener Aktien zurzüglich Ider 
nicht durch Vex'btin,dllichkeiuen belasteten 
Rücklagen einschli.eßDich des GeWlinnvor­
trages, 'a1hzügllich ,eines Vedustvortrages; 

3. bei Kl1adiugjen'Üssenschaf~en ~Ee Geschäfts­
anteilsguthaben,ooe nicht !durch Verbind­
lich~eit:en hel'astetien Rücklra-glen und der 
Gewinnvortrag, 'aibzüglicheines V'erlustvor­
trar/es. Bei GenosseI1lschaften mit unbe-

. sd1ränkter HafnUng ,is,t ein Zuschlag in der 
Höhe des Dreißigfachen des Nennwertes 
,cLer Geschäfbs:anuile, hei Genosgenschaften 
mit :beschränkter Haftung ein Zuschlag in 
der Höhe ,der satzungsmä&ig,en Haiftungs­
summe v,orzunehmen; 

4. bei Sparkassen das GründJungsk,apitail und 
odi;e nicht durch Ver1h~l1!dlEichk,eiten belasteten 
Rückl'agen, abzügltich .solche für Zwecke der 
Allgemeinhci t (Widmungsrückl'age); 

5. 'bei öffen'tlich-t"echtLichen Kredituntemeh­
mungen ,d:l!s ,eingezahlte Kapita'l un,d die 
nicht durch Vet1binldlichk,eiten belasteten 
Rüddtag,en, zmzüg1ichei!1Jes GeWli'nnvortrages, 
'a1bzügl~ch elines VrerlLustvortragles; 

6. bei Kredituntemehmungen, der,en Hiarupt­
ruededassung im Au~lrandgrelegeniJst, das 
von der Hialuptni,ederlaswng der inländischen 
Zwej,gru.ederlassung ZJur V,erfügung gesteHte 
Dotationskapital einsch1idybich der nicht 
Idurch V,erb:indlichkeiten heIa,steben Rück­
lar/en un'deines Gewinnvortrages, abzügllich 
,eines V'erlustvortra'gres. 

(3) Die Eigenmittel sind ausreichend, wenn sie 
zu den Verpflichtungen in einem zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben wirnschaf,tJ1ichangemessenen Ver­
hältnis stiehen. Der Bundesminister für Foina'nzen 
ist ermächlligt, dieses V'eIihältnis zu den Ver­
pHichtungen ,durch VieroIidnung f.estzusetzen. Das 
in der V'erortdnrung 'v,orzusehende Ausmaß der 
Bigenmittel ,darf 4 v. H. !der VerpHichtungen 
a:bzüglich ,der f1.üssLgen Minelersten Grades (§ 13 
Abs. 2) nicht übersteigen. Bei Kl1etditlunterneh­
mUIlJgen, ,~ür :deren Verbindlichkeiten eine Ge­
bienskörpersch'aft haftet, beträgt Id.~eser Satz Idie 
H;rlftJe. Orte Zu~ehöcigkeit zu Haftu!1Jg.s- oder 
anderen Sol~daritätseimichtungen, ,die alle Ein­
lagen ,der Kl1e'dlitlunternehmuIlJg rumfassen, ist 
der Haftung einer Gebietskörpersch'aft g~eichzu­
setzen. Zu den Eigenmitteln zählt nacht ,das 
noch nicht einge:zJahke KapitaL 

(4) Unter Verpflichtungen im Sinne des Abs. 3 
sind zu v,erstehen: 

1. Verpflichtungen ,);legen rin- unld a'UJsläI1ldische 
Kreditun uernJehmungen; 

2. Spar:einlagen; 

3. Verpf1.ichtungen gegen sonstige Gläubiger im 
In- und Ausland; 

4. Verpflichtungen aus der Annahme gezogener 
,und .der Ausstellun.g eigener Wechsel. 

(5) Zu den Verpf1.ichtu!1Jg,en ,im Slinne 'cLes Abs. 3 
z~hlen yedochI1licht: 

1. Verpflichtungen 'aus .der Alurs,gahe von Nand-
briefen, Kommurralschu1.dverschl'eirbungen 

2 
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und sonstigen fUnlOOerben Bianroschuttdvlcr­
schreihungen sowie M ünldel~e:lidspar'cinlagen; 

2. Verpflichtungen 3lUs11~euhan;dgeschä,fnen; 
3. Eventlu.alv,erlbindlichkeiten; 
4. VierpflichtJUng,en .:liu.s Geldern, 'di'e bei Zen­

tl1aJ1instituten allildrück1ich '2mr Refinan",ie­
rung oderFillla,n~iJel1Ung von Investiti,one~ 
für den ~iglen'en GeschäftJsbennie'b 'auf:g,enom­
men wOl'den s.ind, ISoweit deren La·ufzeit 
.den bank üblichen Albschl'eÜJbungswitraum 
Ider Invest,itionen nlich,t Ü:ber.schl'e.i.tlet; 

5. VerpflichtJUngen gegen Idie OesnerreichQsche 
Nationalhank aus Lomlbal1cMarl.ehen (§ 51 
des Nationalbankgesetzes 1955, BGBL 
Nr.184); 

6. VerpfItich1lungen gtegen ,au'sliinldische Kr·edit­
~.mtJel111'ehmungen ~n Fl1emdwäihrung, soweit 
lhnen GuthIlben in Fl1emdwähl1ung bei a,\lJS­
länd1schen K,r,editluntemehmungen gegen­
überstehen; 

7. Vierpflichnung,en aus nachrang1gem Kapital 
gemäß A>bs. 8; 

8. bei Kredituntemehmung,en, auf welche ·d1e 
Bescimmungen des Abs. 10 Z. 2 nicht zu­
treffen, ·ru:e Verpflichtungen 31u.s der Auf­
nahme von Geldern ZJur Refiruan~i,e1"lUng von 
RJechtsgeschäften, die nach Idem AUISIf,uhr­
förderungsgesetz 1964, BGBL Nr. 200, 
gT:lJ11anÜert oder vlel'bürgt sind oder für die 
solche Haftungen zur Besicherung abgetre­
ten worden si,nld. 

(6) Innerhalb der im Abs. 3 angeführten 
. Grenzen kann der Bundesminister für Finanzen 
die im Abs. 4 und 5 genannten Verpflichtungen 
im W.ege einer Verordnung durch andere Arten 
von Verpflichtungen, die den. jeweilig,en volks­
wirtschaftlich,eh Gegebenheiten enosprechen, er­
setzen oder ergänzen. Vor Erla:ssung einer solchen 
Verol'dnung ist die Oesterreich'ische Nationalbank 
zu hören. 

(7) Vennögenseinlagen 'stiller Gesellschafter 
sind dann dem haftenden Eigenkapital zuzul'ech­
nen, wenn sie bis zur vollen Höhe am Verlust 
teilnehmen oder erst nach Befriedigung der 
Gläubiger der Kredituntemehmung zurückgefor­
dert werden können. 

. (8) Geldforderungen, die so vereinbart sind, 
daß 'sie insbesondere im Abwicklungs- oder In­
solv,enzfall der Kreditunternehmung wirtschaft­
lich im Verhältnis zu den Fordel'ungen jener 
Gläubiger, die eine solche Vereinbarung nicht 
eingegangen sind, dem Eigenkapital ,der Kl'edit­
unt~rnehmung gleichstehen, sind nachrangiges 
Kapltal. Nachrangiges Kapital ist dann dem 
haftendeh Eigenkapital zuzurechnen, wenn die 
Restlaufzeit mindestens Idrei Jahre beträgt und 
der Nennbetr:IJg dieser Forderungen 50 v. H. 
des sonstigen haftenden Eigenkapitals nicht über-

steigt. Die Möglichkeit der Vereinbarung über 
nachrangiges Kapital muß .in der Satzung der 
Kreditunternehm'Ung ausdrücklich vorgesehen 
sein. De,r Bundesminister .für Finanzen' ist er­
mächtigt, den näheren Inhalt der Vereinbarung 
sowie die Ausstattung des nachrangigen Kapitals 
in Form von nachrangigen Schu1dverschreibungen 
oder Einlagen durch Verordnung festzusetzen. 
Der hiebei f'estzusetzende Nennbetrag ,ewer 
Ausgabe solcher Schuldverschl'eib)lngen darf 
50 Mill. S nicht unterschreiten. 

(9) Maßgebend für die Bemessung des haften­
den Eigenkapitals ist der letzte für den Schluß 
eines Geschäftsjahres festgestellte Jahresabschluß. 
Spärere Kapitalveränderungen, die in ein öffent­
liches Register einzutragen sind, sind zu berück­
sichtigen, .sobaM ,sie ,eingetragen \Sind. 

(10) Für Kreditunternehmungell, die keine 
Konzession für das Spareinlagengeschäft (§ 1 
Abs. 2 Z. 1) haben und die auf Grund ihrer 
Satzung ausschließlich oder überw~eglend 

1. mittel- oder lan,gfristige Darlehen oder 
Kredite für Investitionszwecke gewähren 
oder 

2. Geldmarkt-, Konsortial-, Treuhand- oder 
Auftragsgeschäfte, insbesondere für iden 
Bund oder andere Gebietlskörperschaften, 
betl'eiben oder ,die Finanzierung von Aus­
fuhrgeschäften vornehmen oder 

3. das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 2 Z. 7) oder 
das Kapitalbeteiligungsgeschäft (§ 1 Abs. 2 
Z. 11) oder das Factoringgeschäft (§ 1 Abs. 2 
Z. 12) betreiben, 

gelten die Bestimmungen der Abs. 2 hrs 9 nicht. 
Da'sselbe gilt auch für die Kreditunternehmungen, 
die keine Konzession für das Spareihlagengeschäft 
(§ 1 Abs. 2 Z. 1) haben und deren Fremdmittel 
ausschließlich von inländischen Kreditunterneh­
mungen stammen. 

VI. Zahlungsbereitschaft 

§ 13. (1) Zur Sicherung ihrer jederzeitigen 
Zahlungsbereitschaft haben die Kreditunterneh­
mungen flüssige Mittel ersten und zweinen Grades 
gemäß den Abs. 4 und 5 zu halten. 

(2) Flüssig,e Mittel el'sten Grades sind: Kassen­
bestände, Valuten in frei konvertierbarer Wäh­
rung sowie gemünztes oder ungemünztes . Gold, 
Guthaben bei der Oesterl1eichischen Nationalbank 
und Postscheckguthaben bei ,der Osterreichischen 
Postsparkasse sowie ·die beim zUlStändigen Zentral­
institut täglich fälligen oder bis zu 30 Tagen 
gebundenen Gelder. Auf die flüssigen Mittel 
ersten Grades ist ferner der Bestand an Bundes­
schatzsch·einen, die.gemäß § 41 des N ationalbank­
gesetzes 1955 eskon tfähig sind, anzurechne~. 

(3) Flüssige Mitltel zweiten Gmdes sind: Schecks, 
fällige Schuldverschreibungen, Zins-, Gewinnan-
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teil- und Brträgnisscheine, bei der Oesterreichi­
schen Nationalbank lombardfähige Wertpapiere 
und rediskontfähige Wech·sel, Bundesschatzscheine, 
soweit sie nicht unter Abs. 2 fallen, Ka'ss·enscheine 
der Oesterreichi,schen Nationalbank und täglich 
fällige oder längstens bis zu 30 Tagen gebundene 
Guthaben bei in- und ausländischen Kredit­
unternehmungen sowie über 30 Tage gebundene 
Guthaben beim zuständigen Zentralinstitut. 
Täglich oder längstens bis zu 30 Tagen fällige 
Fremdwährungsguthaben bei ausländischen 
Kreditunternehmungen werden jedoch nur nach 
Aufrechnung der Gesamtverpflichtungen gegen 
ausländische Kreditumernehmungen in Fremd­
währung mit den Gesamtguthaben bei auslän­
dischen Kreditunternehmungen in Fremdwährung 
berücksichtigt. Lombardierte Wertpapier,e und 
lombaridierte BiUndesschatzscheine 'sowie Wert­
papiere, die aus eigenen Emissionen stammen 
oder als Ersatzdeckung dienen, werden in die 
flüssigen Mittel zweiten Grades nichteinbezog,en. 

(4) Das Mindestausmaß der flüssigen' Mittel 
ersten und zweiten Grades ist innerhalb des Ge­
samtrahmens von 35 v. H. der Verpflichtungen 
(§ 12 Abs. 4 und 5) vom Bundesminister für 
Finanzen nach Anhörung der Oesterreichischen 
Nationalbank in dem jeweils nach den währungs­
und kreditpolitischen Verhältnissen erforderlichen 
Ausmaß der Zahlungsbereitschaft in einem 
Hundertsatz der Verpflich1Jungen (§ 12 Abs. 4 
und 5) durch Verordnung fe,stzusetzen. Der 
Hundertsatz darf für die flüssigen Mittel ersten 
Grades nicht weniger als 5 und nicht mehr als 
20 der V,erpflichtungen betragen. Auf (die flüssigen 
Mittel zweiten Grades sind di,e flüssigen Mittel 
ersten Grades anzurechnen, soweit sie da's er­
forderliche Ausmaß überschreiten. 

(5) Kreditun1Jernehmungen, die einem Zentral­
institut angeschlossen sind, haben bei ihr,em 
Zentralinsti1JUt eine Liquiditätsreserve im Aus­
maß von 10 v. H. der Spareinlagen und von 
20 v. H. der 'Sonstigen Einlagen zu halten. Ihr 
Ausmaß ist jeweils zum Ende Ider Monate März, 
Juni, September und Dezember nach dem Stand 
der Einlagen zu ermitteln und für das jeweils 
folgende Vierteljahr anzupassen. Sinken d~e Ein­
lagen um mehr als 20 v. H. unter den Stand der 
le~zten maßgeblichen Berechnungsgrundlage, so 
kann die Kreditunternehmung eine Anpassung 
zum näch.stfolgenden Monatsletzten v.erlangen. 
Diese Liquiditätsreserve zählt zu den flüs,sigen 
Mitteln ersten Grades und ist vom Zentral­
institut in dessen Bilanz gesondert auszuweisen. 
Sonstige Einlagen ,sind täglich fällige Gelder des 
Zahlungsverk,ehrs (Sichteinlagen), alle Kündi­
gungs- und Festgelder sowie di,e Einlagen gegen 
Ausgabe von Kas,senscheinen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes finden ab der im folgenden ge­
nannten Frist auf eine Kreditunternehmung, die 
bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Bi-

lanzsumme von mindestens 50 v. H. der Bilanz­
summe des Zentralinstituts (ohne das Bauspar­
kassengeschäft) aufweist, keine Anwendung, wenn 
sie d~esem erklärt, daß sie nach Ablauf von drei 
Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt ;der Erklärung, 
den Anschluß an daJs Zentralinstitut lösen wird. 

(6) Innerhalb der im Abs. 4 und 5 angeführten 
Grenzen kann der Bundesminister für Finanzen 
die in den Abs. 2 und 3 genanmen flüssigen 
Mittel ersten und zweiten Grades im Wege einer 
Verordnung durch andere, den jeweiligen volks­
wirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechende 
Werte ,gleicher Flüssigkeit ersetzen oder ergänzen. 
Vor Erlassung ,einer solchen Verordnung ist die 
Oesterr,eichische Nationalbank zu hören. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen hat den 
Kreditunternehmungen für diejenigen Beträge, 
mit denen das erforderliche Ausmaß der flüssigen 
Mittel ersten Grades ,untJerschritten wird, Zinsen 
bis zu 5 v. H. über der jeweiligen Bankrate, ge­
rechnet pro Jahr, für 30 Tage zur Einzahlung 
vorzuschreiben. Von dem Fehlbetrag auf das 
erforderliche Ausmaß an flüsr.ig,en Mitteln er,sten 
Grades sind die Beträge, mit denen die Kredit­
unternehmung ,ihr Mindestll'eserv,e-Soll (§ 43 
Abs. 7 des Nationalbankgesetzes 1955) unter­
schreitet, abzusetzen. ß.ei Umerschreitung des er­
forderlichen Ausmaßes ·der flüssi,gen Mittel 
zweiten Grades sind für die Fehlbeträge Zinsen 
in Höhe bis zu 2 v. H., gerechnet pro Jahr, für 
30 Tage vorzuschreiben. Die flüssigen Mitvel sind 
j,eweils zum Monatsletzten zu ermitteln. Die nach 
diesen Bestimmungen zu zahlenden Zins'en sind 
an den Bund abzuführen. 

(8) Für die im § 12 Abs. 10 genannten Kredit­
unternehmungen gelten die Abs. 1 bis 7 nicht. 

VII. Dauernde Anlagen 

§ 14. (1) Die dauernden Anlagen einer Kredit­
unternehmung in Grundstücken, Gebäuden und 
in Beteiligung,en, ausgenommen Beteiligungen an 
Zentralinstituten, dürfen, berechnet nach den 
Wertansä,tz'en in :d:er Billam, zusammen 100 v. H. 
der Eigenmitte1 nicht IÜIberschreiten. Der B'undes­
minister für Finanzen kann diesen Hundel'tsat'Z. 
.durch Verordnl\lUg ~nder11l, wenn dies Zlur Erhal­
tung der Funktionsfähigkeit des Kredic:lippariates, 
insbesonder,e ,der Kreditgewährung, erfordedich 
ist. :ßestehen:de Kreditunternehmungen, ,die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, haben nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes oder der 
Verordnung Maßnahmen z!u treffen, die geeignet 
sind, diese Vorauss,etzungen innerhalb von z-ehn 
Jahren herzustellen; andernfalls ist di,e Konz·ession 
zurückzunehmen (§ 6). Der Bundesminister für 
Finanzen kann im öffentlichen Interesse über­
schreitungen dieses Hundertsatzes bewilligen. 

(2) Die Höchstgrenze gemäß Abs. 1 darf über­
schritten werden, wenn zur Hereinbringung von 
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Forderungen der Kreditunternehmung, insbeso.n­
dere durch Zwangsvüllstreckung, Grundstücke, 
Gebäude üder B,eteiligungen erwürben werden 
müssen; in diesem Fall sind die Erfürdernisse des 
Abs.) binnen fünfJahren zu erfülLen. 

, (3) Auf Kreditunternehmungen, die keine Kün­
zessiün für da,s Sp<ll'einlagengeschäft (§ 1 Abs. 2 
Z. 1) haben und die auf Grund ihrer Satzung 
überwiegend das Kapitalbeteiligungsgeschäft (§ 1 
Abs. 2 Z. 11) betreiben, ist Abs. 1, so.weit er Be­
teiligungen betrifft, nicht anzuwenden. 

VIII. Kreditgeschäft 

§ 15. (1) Die Kreditunternehmungen haben 
bei Kreditgeschäfcen auf ,die Grundsätze ,der 
Sicherheit, Einbringlichkeit und Risiküstreuung 
süwie auf ~ie Struktur ihrer Fremdmittel Bedacht 
zu nehmen. 

(2) Kr,edite (§ 1 Abs. 2 Z. 3, 4, 7, 11 und 12) 
an einen einzelnen Kreditnehmer, die insgesamt 
1 v. H. der Verpflichtungen (§ 12 Abs. 4 und 5) 
überschreiten, be'dürfen unbeschadet ,der Wirk­
samkeit des Rechtg,eschäftes der Zustimmung des 
Aufs.ichtsürgans der Kreditunternehmung (§ 17 
Abs. 1). 

(3) Als einzelner Kreditnehmer im Sinne des 
Abs. 2 gelten 

1. alle Unternehmung,en, die zueinander in 
einem eigentumsrechtlichen üder einem sün­
stigen rechtLichen Naheverhältnis stehen; 

2. Persünengesellschaften und ih1"e persönlich 
haftenden Gesellschafter; 

3. der K1"editnehmer und seine nahen Ange­
hörigen (§ 80 des Aktiengesetzes 1965, 
BGBL Nr. 98). 

(4) Einem einzelnen Kreditnehmer dürfen je­
weils insgesamt Kredite nur bis zu einem Betrag 
in der Höhe ,eines vüm Bundesminister für Fi­
nanz,en durch Vero.rdnung festzusetzenden Pro.­
zentsatzes ·der Verpflichtungen eingeräumt wer­
den. Der in der V'erürdnung vürzusehende Prü­
zentsatz ist zwischen 5 und 7,5 festzusetzen und 
darf bei Krediten, für die Gebietskörperschaften 
haften, so.wie bei Krediten vo.n Zentralkassen 
(Zentralinstituten) an Warengeno.ssenschaften des­
selben Sektürs das Höchstausmaß vün 15 v. H. 
nicht überschreiten. Der in der Verürdnung fest­
g,e~etzte Höchstbetrag darf um jenen Betrag 
überschritten werden, um den die ausgewiesenen 
Eigenmittel (§ 12 Abs. 1) diesen Höchstbetrag 
übersteigen. Bürgschaften, Garantien und so.nstige 
Haftungen für andere süwie angekaufte Wechsel 
sind mit der Hälfte anzusetzen. Der Bundes­
minister für Finanz,en kann im öffentlichen 
Illte1"eSSe überschreitungen ,des durch Verürdnung 
festgesetzten Höchstbetrages bewilligen. 

(5) Überschreitet der einem einz.elnen Kredit­
nehmer insgesamt eingeräu~te Kredit den Be-

trag vün 1 000 000 S, ,so. ist - so.fern nicht aus­
reichende Sicherheiten bestellt sind - die Kr,edit­
unternehmung verpflichtet, vün dem K1"editneh­
mer die Offenlegung seiner wirtschaftlich,en V,er­
hältnisse, insbesünderedie Vürlage des letzten 
Jahresabschlusses, zu verlangen. 

(6) Die Abs. 2 bis 5 finden auf Kredite an 
Gebietskörperschaften und im Zwischenbankver­
kehr keine Anwendung. 

§ 16. (1) Jede Kreditunternehmung hat Name 
und Anschrift der Kreditnehmer, denen -si,e 
Kredite (§ 1 Abs. 2 Z. 3) mit einem Rahmen 
v-ün mehr als 5 Mill. S üder Gegenwert einge­
räumt hat, üder für die sie Bürgschahen, Garan­
tien üder sünstige Haftungen (§ 1 Abs. 2 Z. 7) 
vo.n mehr als 8 Mill. S überno.mmen hat o.der bei 
welchen das Obligo. aus angekauften Wechseln 
(§ 1 Abs. 2 Z. 4) 8 Mill. S üder Gegenwert über­
steigt,der OesterI'1eichismen Natiünalbank zu 
melden. Bei der Meldung ist auf § 15 Abs. 3 Be­
dacht zu nehmen. 

(2) Die Kredit- und Haftungsrahmen sind un­
verzüglich bei Einräumung und jeder Rahmen­
veränderung, das Obligo. aus angekauften 
Wechseln ru jedem Vierteljahresende zu melden. 

(3) Ergibt sich aus ,den Meldungen, daß ein 
Kreditnehmer bei mehreren Kreditunterneh­
mungen Kredite der im Abs. 1 bezeichneten Art 
in Anspruch ,genommen hat, so. hat die Oester­
reichische N atiünalbank die beteiligten Kredit­
unternehmungen hievo.n zu verständigen. Diese 
V,erständigung darf sich nur auf die Gesamthöhe 
der gemeldeten Kredite gemäß Abs. 1 und auf die 
Anzahl der beteiligten Kreditunternehmungen er­
strecken. Die Oesterreichische Natiünalbank hat 
Kreditunternehmungen auf de1"en Anfrage den 
Stand der Gesamthöhe der gemeldeten Kredite 
eines Kreditnehmers <SOwi'e die Anzahl der be­
teiligten Kreditunternehmungen bekanntzugeben. 

(4) Die Bestimmungm der Abs. 1 bis 3 sind 
auf Hypo.thekardarlehen und Kredite an Gebiets­
körperschaften und sünstige öffentlich-rechtliche 
Körperschaften sowie vün diesen verbürgte üder 
mit einem Zahlungsversprechen versehene Kredite, 
auf ERP-Kredite und Kredite in den Ausfuhr­
finanzierungs- und Expürtfündsverfahren, weiters 
auf Kredirte innerhalb der Genoss'enschaftssek­
toren an Genüss,enschaften und im Zwischen­
bankv,erkehr nicht anzuwenden. 

(5) Sülange die Kreditunternehmungen Mel­
dungen entsprechend den Abs. 1 bis 4 an eine 
gemeinsame EvidenzsteUe er,statten und die Evi­
denzstelle die beteiligten Kreditunternehmungen 
hievün ver,ständigt, ersetzen diese Meldung'en die 
Meldung an die Oesterreichische Natiünalbank 
(Abs. 1). Die Krelditunternehmungen haben der 
Oesterreichischen Natio.nalbank die Tatsache, daß 
sie ihr,e Meldungen an die Evidenz'stelle 'erstatten, 
unverzüglich ,schriftlich anzuzeigen. 
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§ 17. (1) Eine Kreditunternehmung dad ihren 
Geschäftsleitern (§ 4 Abs. 3), den MitgLiedern des 
Aufsichtrates oder 'sonstigen nach der Satzung 
zuständigen Mitgliedern von Aufsichtsorganen 
und den bei ihr tätigen Arbeitnehmern Kredite 
und Vorschüs~e nur auf Grund eines einstimmi­
gen Beschlusses der Geschäftsleiter und mit Zu­
stimmung des Aufsichtsraves oder de~ sonst nach 
der Satzung I zuständigen Aufsichtsorgane ge­
wähl'en. Diel Zustimmung kann für gewisse 
Kreditgeschäfte oder Arven von Kreditgeschäften 
für ein Jahr im voraus erteilt werden. 

(2) Krediteun1d VOl'schüsse an Arbeitnehmer 
einer K,reditunternehmung, deren Gesamtausmaß 
ein Viel1vel des Jahresbezuges nicht übersteigt, 
fallen nicht unter die Vorschriften des Abs. 1. 
Die Bestimmung des § 80 des Aktien~esetzes 1965 
bleibt unberührt. 

(3) Ist ein Geschäftsleiter, wirtschaftl~cher 
Eigentümer (§ 24 BAO, BGBl. Nr. 194/1961) 
o!cLer Mitglied ein,es Ol'gans der kreditgewähren­
den Kreditunternehmung gleichzeitig Geschäfts­
leiter, wirtschaftlicher Eigentümer oder Mitgli,ed 
eines Organs einer kreditnehmenden Unterneh­
mung, so bedarf die Gewährung von Krediten an 
diese Personen der Zustimmung des Aufsichts­
rates oder des sonst nach der Satzung zuständig,en 
Aufsichtsorgans; ist die kreditgewährende Unter­
nehmung eine Personengesellschaft, -so bedarf eine 
solche Kreditgewährung der Zustimmung aller 
persönlich haftenden Gesellschafuer. Als Organ 
gilt hiebei nicht die Hauptversammlung einer 
Aktiengesellschaft, die Generalversammlung einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer 
Genossenschaft oder eine sonstige Mitgliederver­
sammlung. Die Zustimmung kann für gewisse 
Kl'editgeschäfte oder Arten von Kreditgeschäften 
für ein Jahr im voraus erteilt werden. 

(4) Abs. 1 und 3 gelten auch für Kredite an 
nahe Angehörige (§ 80 des Aktieng,esetzes 1965) 
der im Abs. 1 genannten Personen. 

(5) Die Geschäftsleiter und die Mitglieder 'des 
nach der Satzung - zuständigen Aufsichtsorgans 
haften für die Rückzahlung der Kredite persönlich 
und als Gesamtschuldner neben dem Kreditneh­
mer, wenn der Kredit entgegen den Vorschriften 
der Abs. 1 bis 4 mit ihrem Wissen und ohne 
ihren Widerspruch gewährt wurde. 

XI. Spareinlagengeschäft 

§ 18. (1) Spareinlagen sind Geldeinlagen bei 
Kreditunternehmun~en, die nicht dem Zahlungs­
verk-ehr, sondern der Anlage dienen und als 
solche nur ge~en ,die Ausfolgung von besonderen 
Urkunden (Sparurkunden) entgegengenommen 
werden dürfen. Sparurkunden können auf 
überbringer oder auf eine bestimmte Bezeich­
nung, insbesondere auf einen Namen, laut,en. 

(2) Sparurkunden dürfen unter der Bezeich­
nung "Sparbuch" oder unter einer anderen Be­
zeichnung, welche die Silbe ,,-spar" enthält, nur 
von den zum Spareinla~engeschäft _ befugten 
Kreditunternehmungen - unter der Bez,eichnung 
"SparkaJssenbuch" nur von Sparkassen - aus­
gegeben werden. Die Ausgabe von Sparurkunden 
unter einer Bezeichnung, welche die Bestandteile 
"spar" oder "SparkasS'en" in V'erbindung mit dem 
Wort "Post" ,enthäLt, bleibt ausschließlich der 
österreichischen Postsparkasse vorbehalten. 

(3) Jede Entgegennahme einer Spareinlage 
und jede aus einer Spareinlage, gele~stete Aus­
zahlung sind auf der Sparurkunde zu vermerken. 

(4) Eine Kreditunnemehmung darf Beträge, die 
sie als Kredit zur Verfügung steHt, nicht auf eine 
Spareinlage gutbringen. 

(5) über Spareinlagen darf Idurch überweisung 
oder durch Scheck nicht verfügt werden. Dagegen 
ist eine überw,eisung auf eine Spar,einlage zu­
lässig. 

(6) Der aus der Spareinlage Berechtigte kann 
den Vorbehalt machen, daß Verfügungen über die 
Spareinlage nur gegen Abgabe seiner Unter,schrift 
oder gegen Angabe eines von ihm bestimmten 
Losungswortes vorgenommen werden dürfen. Ein 
solcher Vorbehalt ist in der Sparurkunde und in 
den' Aufzeichnungen der Kreditunternehmung 
vorzumerken. Wurde der Vorbehalt durch An­
gabe eines Losungswortes gemacht, so hat der 
Vorleger der Sparurkunde bei Verfügungen das 
Losungswort anzugeben oder, wenn er hiezu 
nicht imstande ist, sein Eigentumsrecht an der 
Spareinlage nachzuweisen. über eine Spareinlage, 
die von Todes wegen erworben worden ist, kann 
ohne Angabe des Losungswortes verfügt werden; 
dasselbe gilt für den Fall der Vorlage der Spar­
urkunde im Zuge einer gerichtlichen oder ver­
waltungsbehördlichen Zwang,svollstreckung. 

(7) Auszahlungen aus Spareinlagen dürfen nur 
gegen Vorlage der Sparurkunde geIerstet werden. 
Einlagen auf eine Spareinlage dürfen auch dann 
entgegengenommen werden, wenn di'e Sparur­
kunde nicht gleichzeitig vor:gelegt wird. Die 
Entgegennahme ist bei der nächsten Vorlage der 
Sparurkunde auf dieser zu v,ermerken. 

(8) Unbeschadet der Vorbehalte nach Abs. 6 
ist die Krediotunternehmung berechtigt aber nicht 
verpflichtet, an jeden Vorleger einer Sp'arurkunde, 
die auf eine bestimmte B-ezeichnung, insbesondere 
auf Nam,eIll, lautet, ZaMuIllg zu leisten, soweit 
nicht eine Meldung über den VerIust der Spar­
urkunde (Abs. 9), ein behördliches Verbot oder 
eine behördlich,e Sperre die Auszahlung hemmt. 

(9) Eine Kreditunternehmung, welcher der V,er­
lust einer Sparurkunde unter Angabe des Namens, 
des Beruf,es und der Anschrift des Verlustträgers 
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gemeldet worden ist, hat den behauptet,en Ver-
. lust bei der heu'effenden Spareinlage zu ver­
merken und darf innerhalb von vier Wochen 
nach dem Eingang einer solchen Meldung keine 
Auszahlung aus der Spareinlage leisten. 

§ 19. (1) Der jeweils für eine Spareinlage 
geltende Jahreszinssatz ist in der Sparurkund,e 
an auffallender Stelle eJ:1sichtlich zu machen. Ände­
rungen des Zinssatzes sind an dieser Stelle bei der 
nächsten Vorlegung der Sparurkunde unter An­
gabe des Tages, von 'dem an ,sie geltten, zu ver­
merken. Bei Änderungen der Zinssätze für Spar­
einlagen gelten die neuen Zinssätze vom Tage 
des InkrafttJ:1etens an, ohne daß ,es ,einer Kündi­
gung durch die Kreditunternehmung bedarf. Die 
jeweils für Spa,reinlagen ,geltenden J ahreszins­
sätze sind auch durch Aushang in den Ka'ssen­
räumen der Kr>editunternehmung bekanntzu­
machen. 

(2) Die Spareinlagen sind - sofern nicht inner­
halb eines JahJ:1es eine volle Auszahlung der 
Spareinlage stattfindet - mit dem Ende des 
Kalenderjahres ahzuschließen (Abschluß termin). 

(3) Die Verzinsung der Spareinlagen beginnt 
mit dem auf den Bareinga>ng (WertsteIlung des 
überweisungseinganges) folgenden Geschäftsta.g, 
wobei der Monat zu 30 und 'da,s Jahr zu 360 
Tagen gerechnet wird. D~e Zinsen sind zum Ab­
'schlußtermin dem Kapital zuzuschlagen und mit 
diesem vom folgenden Tag an zu verzinsen. Sie 
können ungeachtet der Bestimmungen des Abs. 4 
bis Ende Jänner des darauffolgenden Jahres ohne 
Kündigung behoben werden. B'ei Auszahlungen 
aus Spareinlagen sind die Zinsen für den aus­
gezahlten Betrag bis einschließlich dem der Aus­
zahlung vorangehenden Geschäftsüg zu be­
rechnen. 

(4) Auszahlungen aus e,iner Spareinlage dürfen 
im Kalendermonat insgesamt einen Betrag nicht 
überschreiten, der nach Maßgabe der allgemeinen 
währungs- und kreditpolitischen Erfordernisse 
vom Bundesmin1ster für Finanzen nach Anhörung 
der Oesterreichischen Nationalbank durch Ver­
ordnung festzus,etzen ist. Zur Auszahlung 
höherer Beträge bedarf es der Kündigung. Die 
Kündigungsfrist beträgt drei Monate, soweit nicht 
eine längere Kündigungsfrist vereinbart ist. Vor 
Fälligke,it geleistete Zahlungen sind als Vor­
schüsse zu behandeln und zu v,erzinsen. Wird der 
zur Auszahlung gekündigte Betrag binnen einer 
Woche nach Fälligkeit nicht abgehoben, 'so ist die 
Kreditunternehmung berechtigt, die Kündigung 
als nicht erfolgt anzusehen; 'die Verzinsung wird 
hiebei nicht unterbrochen. 

(5) Für die Vrerjähr,ung von Forderungen aus 
Spareinlagen gelten die allgemeinen Verjährungs­
vorschriften. Zinsen für Spareinlagen verjähren 
wie Einbgen. Die', Verjährung wird durch jede 

Zinsenzuschreibung in der Sparurkunde sowie 
durch jede Einzahlung oder Auszahlung unter­
brochen. 

x. Habenzinsen 

§ 20. (1) Für Einlagen ist die ZinsbiIdung nach 
Maßgabe der folgen'den Bestimmungen frei. 

(2) Der :M;indestzinssatz für Spareinlagen mit 
dreimonatiger Kündigungsfrist, für deren Aus­
zahlung eine Betragsbeg~enzung im Sinne des 
§ 19 Abs. 4 besteht, hat jeweils die Hälfte des 
Nominalzinssatze's der zuletzt aufgelegtten Anleihe 
der Republik österreich mit einer mittleren 
Laufz·eit von mindestens acht Jahren zu betragen, 
Zin~satzänderungen haben jeweils ab dem dem 
Beginn der Laufzeit einer solchen Anleihe fol­
genden Monatsersten zu erfolg.en. Der Bundes­
minister für Finanzen kann diesen Mindestzins­
sa,tz ,d!urch Veror:dnunrg bis Zu zwei Prozentpunk­
ten höher oder tiefer bestimmen, wenn es im 
Inter,esse einer .'stetigen und sltörungsrfreien Ent­
wicklung .der Spartäügkeit der Bevö1kel:'ung, deI:' 
Versor,gung der inlänldisch'en Vollkswirtschaft mit 
Krediten oder der zu ·erwartenden läng.erfrjstigen 
Entwicklung der Verhältnisse auf dem Geld- und 
Kapitalmarkt erforderlich ist. 

(3) Bei Verstößen ,gegen d~e Bestimmungen des 
Abis. 2 ist eine V'erwaltungs'strafe festzusetzen, die 
nach der Schwere des Verstoßes, mindestens 
jedoch mit 100000 S und höchstens mit 500000 S, 
zu bemessen ist. 

(4) Die Kreditunternehmungen können unter 
Beachtung, des Ahs. 2 Ve,reinbarungen über die 
Verzinsung der SpaJ:1einla~en (§ 19) und sonstigen 
Einlagen abschließen (Habenzinsabkommen). Bei 
der Vereinbarung der Höhe der Zinsen ist auch 
auf die Dauer der Bindung der entgegengenom­
menen Gelder angemessen Bedacht zu nehmen; 
der Höchstsatz dieser Zinsen darf nicht mehr als 
der um einen Prozentpunkt verminderte Nominal­
zinssatz der zuletzt aufgeJ,e~en Anleihe der 
Republik österreich mit ,einer mitt1ef1en Lauf­
zeit von mindestens acht Jahren betragen. Dieses 
Abkommen hat für jeden Verstoß eine Kon-' 
ventionalstrafe von mindestens 100000 Sund 
hödHtens 500 000 S vorzusehen, die an den Bund 
oder - soweit ·sie bestehen - an Solidaritätsein­
richtungen abzuführ,en ist. 

(5) Geldwerte Leistungen, ,die. von Kred.it­
ul1Jternehmungen lim Zusammenhang mit der 
Entgegennahme von Binll3Jglen an d'en Binl.eger 
od·er an Dr:itte unttnitte1ba,r oder mittdhar er­
bracht Wlerlden, ,gelten als Hi3JhenzJinrsen. 

XI. Werbung und Wettbewerb 

§ 21. (1) Im ~er'kehr mit .ihpen Kunden haben 
di'e Kreditunternehmungen ,inS1besonldere folgen­
des zu helachten: 
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1. 1m Kiars'sensaal sind r3JUISzuihäng,en 

,a) ,&ege'ltenldle V'erzinsung für Sparein­
hag,en (§ 19 Albs. 1) und 

h) die Alr!.!?iemm11len Geschäftsbedingungen; 

2. bei Kt'!elditgeschäfoen ,~st Idem Kunden die 
Gesamthelasoung eimchließllich ProV'isicin 
unid som;o1gen V'engütlUngen nach:w,eislich 
zur Kenntnis zu bI1ingen. 

(2) Zur Regelung des Wettlbewerbos un,d der 
Werbung ha!ben 'Mel(,redituntJernehmungen ,in­
nerhalbein1es Jahres nach Inkl"a.fttreten d.ieses 
Bundesgesetz'es ein Wettbewerbsabkommen abzu­
schIiJeßen und einen W ettJhewerbsa:u~schuß zu 
sch,affen, ,dressen Aufgabe 'd~e Festst!flliung von 
Verstöß·en 'glegen ldi,es1es Wetthewerbsabkommen 
ist. Dieses Abkommen bedarfZJu selifiler Gültig­
keite'ioner ß,ewiHigung .des B!undesministers für 
Finanzen. Due Bewilligung :ist zu erteilen, wenn 
der Inhalt des Abkommens weder dem Grundsatz 
des Gläu:bii~er:schutzes wi1derspnicht noch <d,Le 
Funktionsfähigkeit des Kl"tiditapparaues beein­
trächtigt. 

XII. Kreditvolumen 

11 

(4) I~t ,es :nur Er1"eiichung des im Abs. 1 be­
zeichneten Züe:1es ,erforoerliich, so sind iMe je­
Wlelils gdtenden Kireldütplaotondabkiommen abz,u­
äna'ern. Der Bundesmi11lLSOer für Finla;nun hat 
:di'e Famverbän\d'e der iKirdditmntemehmungen 
~owie Idve Zentl1a'llinstitlUne un1d dile Osterreichi­
sehe POlstsparkasse h~ezu laufzwo!1dem; für den 
AbschllUß wst 'eine Fro9t bis zu V1er W ochien ab 
Empfang d:er AuHoriderung zu setZJen. 

(5) Werden Kr,editpla~on!dalbkommen gemäß 
Abs. 3 nicht fr,istger-echt a:hgeschllo,~en oder ge­
mäß Abs. 4 'nicht fri,stgerecht IaJbg<eändert, so hat 
der BlundeiSminister für Finanz·en nach Anhörung 
der Oesterreichischen Nacionalbanik ,die ß,egI'en­
zung der K'I1e1diterrei1ung (Abs. 1 unld 2) ,dturch 
V'erorldnung zUl"egeln. 

(6) Die KI1ed,itpla;fiondla!bkommen (Albs. 3) OIder 
die Veror,dnung (kos. 5) sind ß'eän1derten Ver­
häh:nässenanZJupassen; Idie V:eI1oJ.1dnung ,des Bun­
desminii$ters für F.inanzen V'er1i'ert jedoch spä­
testens sechzelhn Monlate nach ,ihr,run Inkrafttr,e­
nen ihl'e W~rksa;mk,eit. 

(7) In dem K1"eiditpl!aporudabkommen oder in 
der V:erordnung des B,ullId'esmini'ster>s für Finan­
zen ist festzlU,Setzen, Idaß Iclli,e Summe ider Forcle-

§ 22. (1) Läßt sich eine mit ,den im Abs. 2 ge~ rungen aus ,eLen diesen Aibkommen oder der 
nannten w;i,rtlSchaftl~chen ilelen -nicht ,im Ein- "V:erordnun'g 1:'JU IUfilt,erwerf.elllden Kredlioen (Kl"Ie­
klang soehenldre KpeditausWieitung tr>otzeiner auf d:itvolrumen) rd,er het1"effenden Kreldiuuntetrneh­
der>en Begrenzung aJbzlielenden Handhaibungder mungen einen ihescimmten HlUnldertsatz Ider di'e­
der Oesterreichischen Nationalbank gesetzlich zur sen zur Verfügung stehenden ,eigenen unld frem­
V:erfügung iSlleheniden Mittel micht einschränken, den Mittel (KnediOpilafond) nicht übersteigen 
so kann ider BunidesminiJsller ,für Finanzen nach da!1f. Der Hundertsa'tz V10n ·den BigenllTIliueln 
Anhönung der OegterI1eicbJi,schen Nationalhank (§. 12) muß m~nid'esten:s 75, der Hunlder1l9atz von 
vorübergehende Maßnahmen zur Begrenzung. den Verpflichtungen ~§ 12 Abs. 4 und 5) -
der weiteren ErteiIung von Krediten durch in- v,ermindert um Foroerungen ge!?ien österreichi­
ländisch,e l(,redliounternehffilUng,en fan inländische sche Kr>Elditunternehmungen, lamsgenommen sol­
Kunden tI'eff,etn, dwe nicht KI'ed:itunoernehmun~en cher gegen das zmlStänldige Zentralinstitut 
sin/d. mindestens 60 betr:agen: Der Hunidertsatz von 

(2) B,ei ,den Maßnahmen Igemäß Abs. 1 .ist ins­
besondere ,auf ,einen hohen B,eschäJftigtensoand, 
einen hin1"eichenld ~tarbliIen Geldwert, die Sich,e­
rung des WachstumspooenlliaLs, ,di'e Wahrung des 
außenwirtschaft'lich!en GLeichgewichtes und auf 
eine .den voIklSwirtschaftlichen Erfordernissen ent­
spnechen,de Ver:sorgung der Wirtschaft mit Kre­
diten Beldacht zu nehnn,en. 

(3) Wenn ider B,unldesminister für Fliruanzen 
Maßnahmen g'emäß Abs. 1 für notwenldJig und 
zweckmäßig hält, hat 'er ,d~e Fachv,m'bärude ,der 
K1"ediotun ternehmun,gen ,als VertI1eter der ihn,en 
angesch~ossenen Instiouoe Isowi,e ,die Zenltralin­
stiitute und ,die Osterflelichische Postsparkass'e a.uf­
ZJufor.dern, ,mit !ihm 'unter T,eilnahme ,d,er Oester­
r,eichisch'en Naüona'~b.ank V'erbinrd:liche VeI1ein­
barung,en üher die B,egrenzung der Kr,edioer­
teaung (Kreditpla:fondalbkommen).abzmchEeßen. 

den Vierpflichtun!gen kann für id~e :einem Zren­
tI1alinlSllitu t ang,eschllossenen Kredä tunternehm un­
gen nJieidr,iger als für ,anldere Kreditunlt'ernehmun­
gen, jedloch nicht milt WIeniger allS ·50 f,e,stge­
setzt wer>den. Der Hundertsatz für die Verpflich­
tun!?ien der Zentrallilliscitutege!?ienüber den .ang·e­
schlo\s's,enen KI',edültuntemehmungen' kann mit 
einem niedrigeren Hundertsatz, jedoch nicht mit 
weniger als 40 festgesetzt werden. 

(8) Welche· Kr,e:düte .a.uf das Kredritvolumen 
im Sinne Ides Abs. 7 anZlUlrechnen sind, hat der 
Bunldesmin~ster für Flinanzen nach Anhörung 
der OestJerl'eichischen Natioona~bank ,in ,der Ver­
ordnung f'estzusetz'en, wobei ,auf dlie Ziele des 
Abs. 2 !sO'W.ie a'uf ,das nach wälhnungs- und kre­
ditpolitischen Überlegungen notwendige Aus­
maß einer B,eg'l1enzJUng rder Kr,elditaiUsweiitung Be­
dacht zu nehmen ist. 

Für den Abs~uß der kbkommen ist ·eme Fri'st (9) übersch,reitet das KI1edlitv01umen einer 
bis zu vier Wochen ab Empfang ,der AuHo1"de-

j 
Krelditunter:nehmung am Ende eines Monats .den 

rung zu setZJen. f.estgesetzten KI'ed~tpi1a:fond (AibIs. 7), so Mt 
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der Bundesminister für Ftinan2'Jen für jen,e Be­
trä~e, mhtdenen der Kr:aditplafond jeweils über­
schI'\itten wJir,d, Zlinsen Ibis zu 5 v. H. über der 
j,ewai1igen Bankl"1ate, ,g'et1echnet pI'O Jahr, für 
30 Tage z,ur Einzah}ung an .den Bund vorzu­
sehr,aiben. Ist die ühe,rschlreitung des Kr,edit­
phfonlds jedoch 'aJUfeine ioorch den Abz,ug von 
Er,steiinl<1igen v,errunsachve V.erringeI'ung der Ver­
pflichtung,en 7Jurückz,uführ:en, so hat Idie KI'edit­
unteI'Il!ehmung Idas Kl"1edit,"oLumen innerhalh 
eiIl!er Fri'st von Idnei Monanen an ,den KI'edit­
plafond 'aruzupasiSlen. 

(10) Wenn sich die gemäß Albs. 1 bis 8 ge­
troff·eIl!en Maßniahmen zur B,egr,enzung der Kre­
ditausw,ei~ungals Il!icht r,eehtzeiuig oder ,ausrei­
ch'eIl!d ,erweisen, kann d'er Bundesminister für 
Finanzen Il!ach Anhömng ,der Oesuel"lneichi'schen 
NanioIl!a:lbank ,durch VerordIl!ung Idi,e FestJsetzung 
von HUnldeI'llsätzen 

a) d.es Kr:edJitvoÜumens (Abs. 7 und 8) z,u 
,eiruem bestimmren St,ichtag (lider 

b) Ides Durchschnittes des KI'editv'ÜlumeIl!S zu 
me!hreren Stichtag,en (lider 

c) Ides Zuw,achses des Kreditv,olumeIl!S inner-
ha'lb 'elnes he.stimmten Zeitraumes 

für w.eitere Kredti~~ewährun'gen bestimmen. Dies,e 
Hundensätze ,dürf'en [m FaUe V'on 1it. ,a ()Id,er b 
nicht mehr a:1s 18 'v. H., ,gerechnet jeweils für 
ein Jahr, ,und im Flalle von ~it. c nieht weniger 
als 50 v. H., gerechnet Ifü. ,einen gI.eich 'Langen 
Zertr:lium w.ie den BeeJug!S1z,eitr<lium, hetnagen. Dlie 
der Berechnung zugrunde liegenden Stichtage 
und der BCßinn des Zeitraumes dürfen nicht 
länger ,a'Ls 18 MonatJe vor ;dem Inkra.fttreten 
der Verordnung lieg,en. 

(11) Bei Erlassung 'einer V,erordnung gemäß 
Abs. 10 hat der Bundesmin!ister für Finanzen 
im Sinne des Albs. 8 vorzugehen. 

(12) Di'e vom BurudesrniIl!ister für F.inanzen 
gemäß Abs. 10 unld 11 erla'sS'ene Verordnung ver­
Liert spätestens sechzehn Monate Il!ach dem In­
kmfntreten ihl"'e Wirksamkeit. 

(13) Die B,escimmungen' des Abs. 9 gelten bei 
Nichtein,nalnuIl!g IderBegI'\enzung ,des Kl"'edit­
voLumens g,emäß Abs. 10 sinngemäß. 

XIII. Bankgeheimnis 

§ 23. (1) Die Kl"'edinunllernehmungen, >cl'eren 
Gesellschafter und Mitgti,eder von Organen so­
wie .die bei ihnien tätigen P,el"'sonen ,dürfen Ge­
heimnisse, die ih!lten lausschLießlich amJ Grund der 
GeschäftsV'erhindungen mi,t Iden KUIl!den 'anV'er­
tramt 'Oder zugänglich gemacht wOIlden sind, 
nicht 'Offenbaren (BankgeheimnJi,s). Werden Or­
ganen von Behörden bei lihr:er rdi:enst1ichen Tätig­
keit Tatsachen hekannt, die dem B,ankgeheimnis 
un1)erliegen, so haben sie ,das Amtsg,e'heimnis Z'U 
waihl"'en, von Idem lS~e nur ~n den Fä,Uen des 

Abs. 2 'entbunden wet1den dürfen. Die Ver­
pflichtung laus demB'ankgeheimnis g~lt zeidich 
urubegr,eIl!Zt. 

(2) Die VerpflichtlUng zur Wahrung des Bank­
geheimn~s5es besteht n'icht 

1. im ZUliYamrnenhang mit gerichtlichen Straf­
verfahl"'en gegenüber den Strafger,ichten und 
mit StraFverfahren wegen VOl"'sätzlicher Fi­
nanzV'ergJehen, aus'genommen Finanzond­
nungsw,j'drigkei1Jen, gegenüber den F:inanz­
strafhehör,den, ,oder 

2. ,im F,a!Jr1e ,einer Verlassen.schlaf,tsabhandlung 
gegenüber Idem Abha11ldlungsgerich:t (§ 98 
des AußeIlsoreitgesetz,es, RGBl. Nr. 2081 
1854) 'Oder 

3. wenn Ider Kunde der Offenbarung des Ge­
heimnisses awdrücklich rurud schriftlrich zu­
ISllimmt. 

(3) Ein,e Kredlitunt,ernehmung kann sich auf 
das B.ankgeheimnis insow,eit nicht berufen, als 
die Offenbarung ,des Geheimni!sses. zur Fest­
stellung ihrer eigenen Abgabepflicht erforder­
lich ilSt. 

XIV. Jahresabschluß 

§ 24. (1) Die Kr,edi'!lun1Jernehmungen haben 
die J ahrooahschlüss,e (Blihnzen und GeWQnn- und 
Vier1usnr,ec:hnung,en) entiYpI1echenld ,den .in der An­
lage enthaltenen Formblättern, unlbeschadet einer 
weiteren GI,i'edel"'ung, besonlders soweit sie in 
anderen R,echtsvol"'schriif.nen ang,oordnet ist, auf­
zusteHen. Der BUnidesmin']9ter für Finanzen kann 
durch V'eroronung die Formh'läucer ändern, 11'0-

fern geän1derte Bilanzi'emmgsV'orschriftendies er­
for:dern. 

(2) Der ].<iJh1'es,abschluß [st 'untier EiIl!hezi,ehung 
der Buchführung UIl!d des Geschä;ftsherichtes, so­
weit er ,den Jahr,esabschluß ,erlä;utJert, 'durch ein,en 
oder mehI1el"'e ,sachverstänldig,e Prüfer 'Ode,r d,ie 
hiezu g,esetz1ich heruf,enen Pl"'Üfungsorganre (Prü­
fu,ng,sv,erban'd) ZIU prüFen. 

(3) Auf ,die Prüfrung ,des l'ahr,esalbschllUss,eIS von 
Kred~tu11'temehmung,en .in der Rleehtsform einer 
Personengesellscha.ft des Handelsl"'echoes und einer 
Gesellschaft mit heschränkcer HaftlUrug sind d~e 
§§ 135 ,und 137 bii:s 141 ,des AktJieng,esetZJes 1965 
sinng,emäß anzuwen1den. 

(4) Der Prüf'er hat in ,den ,Prüfungsbericht über 
den J ahresahschl<uß seine Waihrnehmungen über 
dve WliI'uschaftlimen VerhältnilSse der Kreditunter­
nehmung sowi,e über ,d~e Binhalltu!ltg ,der V'Ür­
schIliften IrueiYes Bundesgesetzes ruIl!d der '.anderen 
für Kreditunnernehmung,en gelteruden Rechtsvor­
schriften aufzunehmen. Wenden bei der Prüfung 
'tatsachen f'cstgestellt, liuf Grund Ider,er Id~e Er­
fül1uIl!g :der V'erpfl.ichllungen ,einer Krd,i tunter­
nehmung gegen ihre Glä;Ulbiger und imbesondere 
die Sicherheit der ihr anvertrauten Vermögens-
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werte nicht mehr gewährlleistet sind, oder die I 

schwerwi'egenlde Ver:stöße Ider Geschäftsleiter 
gegen Ges,etz oder Satzung ,darstel'l,en, 'so hatd,ies 
der Prüfer unv.erzügliich dem Buntdesmini5temum 
für Finawz'en anzuz,eigen. 

(5) Der Prüf.er tilst !bei P,el1sonleng.ese1Lschaften 
des HandelsrechtCiS nach den für Beschlüsse der 
Gesel!lsmalfter al~gemein gelten,den Bestimmungen 
der Sa-ezung von den GeseUschaftern, bei Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung von der 
Generalvers'3:mmlung zu wäh:l.en; beli Säumnis der 
für die Bestellung herufenen Org,anegilt § 136 
Abs. 4 bis 6 <des Akti.engesetzes 1965 sinng,e­
mäß. Der Prüfer ist vor dem Ablauf des Ge­
schäftsjahres, auf das ~ich seine Prüfungstätigkeit 
erstreckt, zu bestellen oder zu wählen. 

(6) Kredrtunternehmung,en, ausg,enommen 
Personen@eSleli1schaften <des Handelsrechtes, haben 
ihmen Jahr:e~ah<;ch",uß, wenn !die BiIanzsumme 
300 Mrll. S übersteigt, unverzüglich nach der 
FestJstdlung ,im "Amt~blatt zur Wi,ener Zeitung" 
oder in einem allgemein erhältlichen Bekannt­
machungsblatt zu veröffentlichen. Der § 144 'des 
Akt:ienge~~'es 1965 gjh sinngemäß. 

(7) Kr:efditunternehmungen; deren l'ahresab~ 
schLuß ,glemäß Ahs. 6 bereills ,ei=a,l veröffent­
licht wond,en iSlt, haben dves aJuch ,in solchen Wirt­
schaftsjlahren durchzJUführ:en, in denen ,die Bi­
la:nzsumme unter 300 Mill. S g'esunk,en ;ist. 

(8) Die g,eprüften Jahresabschlüs~e und die 
Prüfu'Ili@sber,ichte über ,dtie J,ahresaJbschlüs's'e sind 
dem B'undesministertiwn für Finanzen innerhalb 
von ,drei Moruaten nach Abschluß des Geschäfts­
jahres zu übermitteln; soweit jedoch Kreditunter­
m~hmungen ,einem Prüfungsv,erban,d angehören, 
beträgt ,die Frist zwö]f Monate. Der Oester­
reich,~schen Na,(jona;lbank ~ stirlJd innerhaLb der 
glleichen Frist ,w'e gepr:üften Jahr,esaihsch:lüss'e vor­
zuLegen. 

XV. Aufsicht 

§ 25. (1) AlLe inländffich,en Kredlitunterneh­
mun@en IUI1d ,die Zweigniederlassun'g'en alus'ländi­
schier Kr,editunternehmung,en ,im Inhnd iUnter­
lü:eg,en Ider Acuf.9icht ,des Bunde9mini.:.ters für 
Finanzen. Dabei hat der BUI1d,esIffiJini.ster für 
F,in:a·nzenaiUf das volkswirtschaftLiche Illiteresse 
an einem funktionsfähig,en Kr,edinapparat B,ed,acht 
zu nehmen. 

(2) Der Bundesmini:soerfiir Hinanzen hat die 
Einhalrung ,d>er VOl1schr;i,f\;en ,dieses Bundesge­
setzes iUn,d .der a11Jder'en RechtJsvorschrtiften für 
KreditJuntemehmunß'en Z'U überwachen und Miß­
ständen ,entg,egenlZlU'tl'1eoen. 

(3) Zur Erfüllung ,der ~hm 'gemäß .Albs. 1 und 
2 obliegenden Auf'glahen kann der Bundesmini'ster 
für Finanzen unbeschalclet der >ihm ,auf Grund 
anderer Bestlimmungen ,dieses Bundesgesetz,es ZU'­

stehenden Befugnisse 

1. von den K,r,edirunternehmungen jelderz.eü· 
,dile Vortagle ,"on ZWJisch,enaibsch!üssen; von 
Ausw,ei&en in bestimmter Form ;Und G[.j,e­
,derrung und' von PrüfU'ngsibel1ich,ten verlan­
gen, :berner von ,den Krefdituntlernehmungen, 
Geslell1sch'aftern von Per:s,onenge~eHsch:aften 
des Hallidelsuch,tes und Orga!!1Jen Auskünfte 
ühera:Ue Geschä,ftslangeleg,enheiten fordern, 
in .die Bücher und SchI1i,ft.en der KI1edit­
unternehmungen Bj.~sicht nehmen und durch 
AbschLußprüf,er oder IdJie PrÜifun.gs- und 
Revils10nsv,er:bände aUe erfortderlichenPrü­
fungen vornehm,en lassen; 

2. von ,den ,durch KI1editunterruehmung'en he­
stel1ten Ahschi1ußprüfern iUnd von den Prü­
fungs- und Re,"~s,ionsy.erbäIliden Prüfungs­
henichtJe und Auskünflle über ,d~e ,"on ihnen 
'g'eprüften Kr,editunternelhmun'g'en einholen, 

(4) B,ei Gefahr für ,die ErfüHung der V'erpfl.ich­
tungen einer Kreditunternehmung gegenüber ihren 
Gläulbi,gern, 'inlShesondel'e fürd~e Sicherheit ,der 
ihr ,anv,ertrauten V,er:mögensw,erte, kiann der B,un­
desmiIliister für Fina:m:en zur Abwendung .die­
ser Ge,f'ahr <hefr,istete MaßnaJhmen durch Bescheid 
a!1Jor:dnen, .die ,spätestens 18 MOnlate u,ach Wirk­
samkeitS'be'g'inn ·außer Kraft '!r·euen. Er kann 
durch B'escheiod insbesondel'e 

1. Geschähs:!.eitern ,der Kr,editu'uternehmung 
dj'e Geschäftsfühl1ungganz oder teilrweise 
,unvel'l.\lagJen; 

2. eine Aufsichosperson (Regierungskommi!lsär), 
der lailLe R,echte ,des Abs. 3 zustehen, be­
stellen; v'Ün ,der Auf.sichtspel'lson unter:sagte 
Geschäfue hat die Kreditunternehmung zu 
unoerlas~en; 

3. ,di'e Fortf,ührung des Geschäftsbetriebes ganz 
aderuetl.wei,se unllersag,en. 

(5) Der Burudresm]nirster für Fiinanzen ist be­
rechtigt, unter ,den VOl'la!USlse'tzungren des Abs. 4 
den Antrag a,uf Anordnung ,der Geschäftsauf<s,icht 
gemäß Albschnitt III § 1 des Gel:dinstituoez,en­
tl1ategesretzes, BGBL 11 Nr, 204/1934, zu stellen .. 

(6) Di,e dem Bund .durch Maßnlahm·en nach 
den Abs. 3, 4 und 5 ·entstehenden K!Osuen s,ind 
von Ider betroff,enen Kr:editunternehmung zu 
ersetzen. 

§ 26. (1) Sofern gesetzlich nichts anderes be­
stimmt ist, hat der Bundesrm,ini'ster für Hnan~en 
zur Alusübung ,seines Arurfl9ichtsr:echtes hel Kredit­
unternehmung.en, del1en B.ilanzsumme 5 Mrd. S 
übersteigt, einen Staatskommissär und dessen 
SDellV'ertr,eter zu bestelLen. Der StlaJatskommis,sär 
und sein Sodbvertl'eter müssen ,di,e rechts- oder 
wLrtscha;ftJSWJi~senschaftlichen Srudien vdllendet 
haben; sie können jederzeit abberufen werden. 

(2) Der Sta:atskommissär u1)!d ,sein SteH ver­
treter sind von der Kr:edituntemehmU'ng zu ,den 
Hau ptversamm!<tmg,en, Gene~al V'er-samml'llngen 

3 
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und 'Sonstigen Mitlg1ileidervensammlungen sowlie zu 
den Sitmmgen ,des Amf:s.ichtsI1ates rech1:zeiuig e'in­
zu1aid'eri. Auf whren Antl1ag 1Jst lihnendas Wort 
ZiU erteillen. ALle Ni'elderschruuen über Idi.e Sitzun­
gen ,des Arufsichtsrates sind ,dem Sta;atskomm1ssär 
zu übersenden. 

'(3) Der Stalatskommi'Ssär .(StJeHv,ertret,er) hat 
gegen BeISchlüsse deriJm Albs. 2 genannten o,r­
gane, Idlllrch dieergesetttiche odier sOIlliüge Vor­
schriif'ben oder Beschieilde id'es Bundesministers für 
Fin'anzen für v.erietzt ,erachtet, unverzüglich Ein­
spruch zuerhehen und hievon dem ,B'undes­
mini~ter für f,in:anzen zu berichten. Im Ein­
spruch hat der Staatskommissär (SteIlvertreter) 
anzugeben, gegen welche Vorschniften nach seiner 
Ansicht ,der BIeseMuß v,erstößt. Durch den Ein­
spruch wird die Wirksamke1t Ides Besch,lus'ses 
bis zur laruhichtsbehöndlichen Entisch.eildung auf­
geschoben. Die Kredituntemeihmung kann binnen 
einer Wpche, gerechnet vom Zeitpunkt des Ein­
spruches, di:e Entscheidung ,des Bun1desministers 
für Fi11la:nzen heant~a'gen. Wlird nicht binnen 
einer Woche nach Einlangen des Antrrages ent­
schieden, :tJl1iu der Binspruch außer Kraft. Wil'ld 
der Binspruch bestätigt, ist ,di.e VoIIZlilehung des 
Besch:lusses umrulässig. 

(4) BeischlüSl~e ,eines ~m A!bs., 2 genannten o,r­
gans, die außerhalb einer Sitzung gefaßt werden, 
si11ld'sogleich dem -StJaatskominissär (SteUvertr,e­
tel") mitzu'teil,en. In einem solchen Fal'l kann ,der 
Staatskommissär einen Bin~pl'luch nur binnen 
zw,ei Biankarbeitstagen nach ZllISbeiUung des Be-
schlusses schl1iftlich ,erheben. -

(5) Dem Stla:atiSkommissär (Stellvertreter) steht 
Jas ~echt zu" .in .die Bücher, Rechruungen, Ur­
kru'niden un1d 90nstJigeSchriften Ider Kreditunter­
nehmung Einsicht Z1U nehmen, soweit ,es für die 
Erfül'lungder im A:bs. 3 genannten Aufgaben 
erf,o,rderl,ich ist. 

(6) Der Staatskomm]~sär (Stdlvertl1eter) hat 
ihm bekanntgeworoerue Tlatsachen, auf Grund 
derer die Erfüllung der Verpflichtungen der Kre­
ditJunternehmung ,gegenüber ihren Gläubigern 
und'inshesondere ldü'e Sicherheit Ider ihr lanver­
trlJuten VermögIenswerte nicht mehr ,gewähr­
leisuet ,ist, 'unv,erzüglrich ,der Aufsichtsbehörde 
mitzmtei1en rund, :ihr jährLich einen schrif·t1ichen 
B,ericht .über ,seine TätJigke~t Z·U übermitteln. 

(7)' Dem Staatskommissär (Stellve~treter) ist 
von der Aufsichtsbehörde,eine VergütJung (Funk­
tionsgebühr) zu Iteisten, ,die ;in einem angeme's­
senen Vierhältnis zu ,der mit Ider Aufsicht ver­
bundenen Atjbeit und ZlU Iden Aufwendungen 
hiefür steht. Jeder Kr,editJuntemehmung, bei der 
ein Staatskommissär hestellt~st, ,i'st ein von 
der AUifsichtJsbehöl'lde ZlU bestimmender rund ,an 
sie zu entrichtender jährlicher Pauschalbetrag (Auf­
sichtJSgebühr)vorZ1Uschreihen. übe Alufsichtsge­
büht hat ,in ,einem ang.emessenen Verhältntis zu 

den mit der Auf·sicht verlbundenen Aufwendun­
gen zu stehen. 

§ 27 .. (1) Di,e OesterreichiJsche Na'tlonalbank 
überwacht a,uf der GrundlaJge der lihr von den 
österr,eichischen Kredituntemehmungen zu Lie­
fernden Ausw,eise unld Mddungen die Einhaltung 
der Abschnitte V, VI und XII und der ,auf 
Gl1und d:i'es,er Bestimmungen ,erlass'enen Veror,d­
nungen oder ~ahg,eschilos,s.enen A:bkOimmen. . 

(2) Die Oesterreich.ische NaJtiona1bank wird' 
auf !dem Gebiete ,des Kl'Ieditwesensdem·· Bundes­
minister für Finanzen B,eobachtungen .und Fest­
steIlungen ,grundsätzl,icher Art oder besonderer 
Bedeutung mitteiI-en und 13iUf Verl1angen ,die dem 
Bunldesmini5ter für Fli11lanzenerfol1derLich schei­
nenden IsachLichen Alufklämmg.en geben und Un­
terlagen zur Verfügung stellen. sowie Gutachten 
el1staUen. Der Bundesminisver für Finanzen 
wird seinerseits der Oesterreichischen NatJional­
bank B,eabachtung·en grundsätzlicher Art oder 
besoniderer BeideutJung mitteillien. ' 

§ 28. (1) Alle Behöpden haben sowohl dem 
Bundesminister f\ir EinanZlen als a'Uch der Oester­
reichischen Natliona1bank hei Enfünung ·ihrer ge­
setzE ehen Obliegenheiten H~lfe z'u l,ei,sten. 

(2) Das Bun1d'eslfechmamt hat für Idie Besqr­
gung Ider Geschäf,te, die ,dem Bundesmin1ster.ium 
für F,inaJIlIZen nach tdiesem Bundesges,etz obEegen, 
mitZluwirke'n, soweit ·eine solche Minwirkung im 
Intiere:sse ,der Binfachheit, Zweckmäßigkeit und 
Kostenersparntis_ gelegen I~~t. ' 

XVI. Moratorium 

§ 29. (1) Geraten methr,er<e Krediountel"nehmun­
gen ,durch EreignisS'e ,in Schw~er,igkeiten, -die auf 
eine allgemeine politische oder allgemeine wirt­
scha,ftlich.e Entwicklrung z>urück~uführen sind; und 
entJstehen ,daldurch Gefahren für die g·esamte 
Volklsw.irtschaft, rnsheson1dlere Ifürd,ie Aufrechter­
hiakung des Zahlungsv,erk1ehrs, so kann &e Bun­
desr,eg-ier<ung nach Anhöl1ung ,der Oesterr,eich~­
sehen NationalbankcLutch 'Verol1dnrung bestim­
men, ,daß ,aUe Kmditunternehmungen oder alle 
KreditJu:nternehmilngen innerha~b ,eines bestimm­
ten Gebietes für ,den Verkehr mit .ihrer Kund­
schaft vorühergehend g:eschloslSen werden und 
Zaih:!ung,en und ü'berw.evsung,en w,eder olei:sten 
noch ,entgegennehmen Idünf'en. Die Beschränkun­
gen im Zahlungw,erkehr können auch nur für 
bestiimmtJe Arten ,oder für-einen bestimmten 
Umfang von BankgeschäJoen a;u:sgespl1Ochen wer­
den. 

(2) Verordnlllng,en Igemäß Abs. 1 . v,edieren 
spätestens nach A:blaJuf. von 'sechs Mon:aten nach 
dem Inktafttreten :ihre W':irksamkeit. 

(3) Hat Idie Bundesregier.ung die Edassrung 
einer V,erordnul1'g gemäß Abs. 1 heschloosen, 
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so kann bei G~ahr an V,erzug der B'undes­
minister für Finanzen IlIach Anhö,rung der 
Oeste~reichischen Nationalbank ,die -betroffenen 
Kredituntemehmungen be:lluftra,gen, Zaihlung,en 
uilid überweisungen w,ader zu l'ei:sten noch ent­
gegenzunehmen, bis tdJiJe Iim Ahs. 1 genannte 
V,erordlllUIlg in Kl1aft 'g,etpeten ,ist. Di,es'e Be­
auftra.gung ist runv,erzüglich im "Amb!/b~a!tt zur 
Wiener Zeitung" zu verlaunb:al'len; sie ef'li'scht 
spätestem; 'amdl1itten T.ag nachdaese,r Ver!.aut­
barung. 

(4) Während der Geltungsdauer ,der 11m 
'Acbs. 1 ,genannten V,eropdnung sowie auf die 

Dau'er toor im Albs. 3 vorgesehenen B,eauftnagung 
sind für die davon hetroffenen Krditunter­
nehmung,en A:bschnitt III § 6 Abs. 1, §§ 7 
und 13 des Geldinstitutezentralegesetzes, BGBL Il 
Nr. 204/1934, sinngemäß anzuw,enden. 

(5) Durch Idie Bescimmungen der Abs. 1 bis 4 
wird rue AnWleIlidba.rkeit der Konkur,~ordnung, 
der Ausgleichsol1dnung und ,des Bundesgesetzes 
über ,di,e Geschäfnsatulfsicht nicht Iberührt. 

§ 30. (1) Li,egendi,e Vor,aus!<etzungen ,des Ab­
schnittes III § 1 ,des Gddinscitutez,entralegesetzes 
bei ,einer Kredicuntemehmrung vor, kann auch 
der Buridesmin~ster für F.inanzen durch die Fi­
nanzprokunatur die Anol1dnung der Geschäftsauf­
sicht >beantragen. 

(2) Im Verfahren!1lach dem im Abs. 1 ge­
nannoen BUilidesgesetz steht ·der F.inanzprokura­
tur Parte~sueUung zu. 

(3) über Idas V,ermögen einer Kr,editunter­
nehmung ~ann >die Eröffnung eines AusgI.eichs­
v·erfahrens nicht beantl'1:ligt 'we!1den. 

XVII. Einlagensicherung 

§ 31. Kreditunterneh~ungen, die Spareinlagen 
. entgegenn1ehmen, halben bis spätes:tens drei Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Abkom­
men zu schiießen, wonach sie um Insolvenzfall 
eines AbkommellJSpatrtners für ,dessen Spareinla­
gen iaJ.s Bürge und ZahLer haften. Sie können 
hiezu Hafoungs- oder andere SoLidaritätseinrich­
tungen bi\lden. 

XVIII. Verfahrens- und Strafbestimmungen 

§ 32. Für die VoHstreckung ,eines Bescheildes 
nach diesem Bundesgesetz trtitt an ,dUe Stelle 
des ,im § 5 .A:bs. 3 VVG 1950 vongesehenen 
Betrages von 10000 S ,der Betrag von 100000 S. 
Die Vollstr.eckung :dieses Besch.ei,des durch Ge\.d­
st1'laf'en ia'llS Zwangsstl'lafe ist auch geg,en Körper­
schaften des öffentlichen R,echts zulässig. 

§ 33. (1) Wer 
1. den Bestimmungen der §§ 4, 8, 10, 11 

oder 18 Abs. 2 zuw,iderhandeilt; 

2. in einem Verfaihren IlJach ,diesem Bundesg.e­
setz ,gegenüber dem BUn!desminister für 
F.iruanzen oder Einfiichtungen und PeriSonen, 
deren 'sich tder Bunldesminister für Finanzen 
zur Erfült1ungseiner Au,f.gJaben bedient, 
oder ~g,enüber der Oesterreichischen Natio­
nalb.ank unrichtJig.e An~b.en macht; 

3. unwahre Behauptungen atufstel'lt oder ver­
hr,eitet, die g,eeignet ,sind, tden ~ufeiner 
Kredituntemehm'll'ng zu ,schädigen oder zu 
gefäht'iden; 

macht sich" sOifern die Tat nicht den 'ta'tbestarud 
einer ,in die Zuständigkeit .des Gerichtes fal­
lenden strafbaren Handlung bildet, einer Verwal­
trungsübertretung schuLdig und äst bei vOriSätz­
lich,er Begehung mit ,einer GeI.dstnaf,e his zu 
200 000 S,~m NichtJeinbringungsfial,le mit Frei­
heitsstrafe bis zu ,acht Wochen, bei fahrlässiiger 
Begehung mit einer GetcLstnafe .bis zu 100 000 S, 
im Nichteinbr,ingungsfaHe mit Freiheitsstraf.e bis 
zu vier W och'en, zu bestraf.en. 

(2) Dem Zuwaderhandelruden LUst ,im Falle 
eines v,erstoßes g·egen ,die Bestimmung,en des 
Abs. 1 Z. laufzutl"agen, den gesetzmäßigen Zu­
stand unverzüglich wieder herzustellen sowie 
:die den Geg,ensta:nJd ,des Venfialhr,ens b.ildenden 
Geschäfte innerha'lb .einer f'estzusetzen'd,en an­
gemessenen Fr.ist abz,uwückeln. Die BestJimmun­
gen des § 32 finden sinngemäß Anwendung. 

(3) Für. die Zahlung der Geldstl'laf.e, ,die .gemäß 
Albs. 1 über ein Mitglied ,e.ines OrgJallJS oder 
,einen B'evoUmächtigten einer Kr,editunterneh­
mung VIerhängt wOl'lden ,ist, haftet ,diese zur un­
geteiltJen Hian,d mit .dem Bestraften. 

(4) Der Versuch ~st stra,fbar. 

(5) Die Verjährungsfrist (§ 31 VStG 1950) 
heträgt tbei V,erwailtungsüJbertretungen nach 
Abs. 1 ein Jahr . 

§ 34. (1) Wer TatlSach,endes Bankgeheimnisses 
(§ 23) off.enbart, ist vom Gericht mit Frei­
he.itsstl"afe ,his zu 'sechs Monaten oder mit 
GeJ,dstraf,e his zu 180 TageSl'iätzen zu bestraf.en. 

(2) W,er ,die Tat begeht, um sich od'er ,einem 
anderen einen V,ermög'ensvorteil zuzmw,enden 
oder ,einem ,anderen einen Nachteil zUZlUfügen, 
ist vom Gericht mit Freiheitsstnaf.e bis zu ,einem 
Jahr otd,er mrut Ge1dstl1af'e bis z,u 360 T,agessätzen 
zu >bestraf.en. 

(3) Der Täter :i'st nur auf V,erlangen .des in 
seinem Inter·esse an ·der Geheimhaltung Ver­
letz'ten zu v,erfolg,en. 

XIX. Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 35. Nach .dem Inkrafttr,eten dieses Bundes­
gesetzes gehlen folgende übergangsbescimmun­
.gen: 
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(1) {Zu § 1 Abs. 4:) 

Auf . V,erträg,e, ,die vor Inkl1a1ktreten dieses 
Burudesg'es'etzes ,ahg.eschLossen WlUI1den, ,ist § 1 
Abs. 4 nicht aoouwenden. 

(2) (Zu§ 3:) 

1. V,el1eine, der.en Best3!nd sich amf das Ver­
einspatent 1852, RGBl. Nr. 253, grundet 
'und ldi,e Bankgeschäfte im Sinne des § 1 
Albs. 2 betreiben, treten mit ,dem folgenden 
31. Dezember ,in Liqwdation, w,enn sie nicht 
vorher nach den fio1g,enlden Bestimmung,en in 
Genossenschaften ,umgewandelt und nach der 
Genossenschafnmovdle 1934, BGBl. II 
Nr. 195, in das Genossenschaftl1e~i:ster ein­
getragen worden sind. 

2. Die M:i,tgl~eder solcher Ver·eine können mit 
einfacher Mehrheit .der a:hg,eg,ebenen Stim­
men die Umw:andlung ,des V,ereins in eine 
;dem Gesetz über Erw,erbs- 'und W,irtschaftls­
,genossenschaft.en, RGBl. Nr. 70/1873, ent­
spr,echende Genossen,schah beschließen. Im 
B,eschluß sind ,die z,ur Durchführung der 
Umwand'lung notwendigen Knderung·en der 
Satzung festzustellen und gleichzeitig 
J.estz,uleg,en, bei welchem der nach dem 
Gesetz .vom 10. }uni 1903, RGBl. Nr. 133, 
Ibetrdf'end Idie ReV'is,ion ,der . Erwerbs- und 
Wtirtschaftsgenossenscha,f;ten und anderer 
Ver,eineanerkannten Rev,is10nsV'erbände, in 
dessen sachliches und örtLiches Tätigkeits­
geb~et der V,erein nach seinem Sitz und 
dem Gegenstand seines Unternehmens fäJllt, 
sich der Verein ,um ,die Zusicherung ,der Auf­
nahme zu bewerben hat. 

3. Von ,der Eintl1agung in das Geno.ss·ensch,afts­
r.t~gj,ster ,an besteht ,der V'el1ein xIs Genossen­
schaft ~m Sinne ,des Gesetz'es über' Erwerbs­
und W,irtlSchafusg,enossenschaften weiter. 

4. Der § 91 ,des Gesetzes über Erw,erlhs- und 
Wirbschafts{;'Cnossenl.ichaften ist lauf di.e ,im 
Ah~. 1 genannten Vereine nicht anzuwen­
den. 

(3) (Zu § 4:) 

1. Soweit eine K,reditlunt,ernehmung bei In­
krrafttl1eten dieses Bund·esgesetz,es nach den 
bisherigen gesetzLichen Best,~mmungen Bank­
,geschäift:e ,betl1erben ,durfte, ist eine Konzes­
sion gemäß § 4 Albs. 1 nicht erfol'derlich. 

2. Im Sinne ,der Bestimmung ,des § 4 Abs. 3, 
erster und zweiter Satz, sind b1s 31. De­
zember 1986 3JUch bei Kl'"ditgenosse~schaf­
ten hauptbel1ufl,ich:e Geschäftsleiter zu be­
stellen. 

(4) (Zu § 5:) 

Die 1m § 5 Abs. 1 Z. 3 und 4 ,genannten Vor­
aussetz,ung,en sind hei hesbehenlden Kl1ediounter­
nehmung,en innerhaLb V'on ,drei Jahren ZiUer­
füUen. 

(5) (Zu § 11:) 

D~e äußer,eBez'eichnung Ides Geschäft'S~okals 
einer Kreditg'enossemich!aft muß bis spätestens 
31. Dezember 1984 dem § i1 Abs. 6 entsprechen. 

(6) (Zu § 12:) 

W,enn eine Kredituntemehmung, düe bei In­
kl1afttl1et,en dieses Bund~ges:etzes zum Betnieb 
eines ß;ankgeschäftJes bel'echtligt :ist, jedoch nicht 
Ülber lJU'sneich'ende Eigenmiutel im Sinne des 
§ 12 Abl'i. 3 verfügt !und Idiesem Erlfol'demis nicht 
innerhalb von' .fünf Jahrenentspnicht, hat der 
Bundesminister für Finanzen nach Anhö:rung der 
hetreffenden Knedi ounternehmrung id~eerforder­
lich,en Maßnahmen nach ,diesem Bundesgesetz 
zu treffen. 

(7) (Zu § 13:) 

Für ,die Erreichung ,der' idurch Verorldnung 
g,emäß § 13 Achs. 4 fe.stzusetzenden Hunderts~tze 
ist eine Fl'rst von einem Jahr einz'u:räumen. 

(8) (Zu § 15:) 

Für die Erreichung der ,durch Verordnung 
g,emäß§ 15 Aihs. 4 erstmals festzus'etzenden 
HUnldertsätze ~st eine B6st V'on drei J:ahr,en 
einzuräumen. 

(9) (Zu § 16:) 
Die Bestimmungen des § 16 Abs. 5 treten 

nach zehn Jiahnen .~uß,er Kraft. 

(10) (Zu § 20:) 

Wenn .das hestelhende Ha:benz,insahkommen 
nicht innerhail.lb ,eines J,ahres ,den ß.estimmungen 
dieses Bundesg,esetzes ang,ep'aßt wir.d, tritt es 
außer Kraft. 

{11) (Zu § 22:) 
Die beistehenden Abkommen ,a.uf ,dem Gehi,et 

der Kreditbegr,enzung, sow,eit sie sich auf § 22 
b eZii ehen, s:ind innerhalb von zwei Jahren den 
Bestimmungen ,dieses B,undesg,esetzes anzupassen. 

(12) (Zu § 26:) 

Inoofern bei einer Kredi:ountemehmung bei 
Inkr,afttre'oen ,dü,eses Bunde9gesetzel.> ,ein Staats­
kommissär hesteHt ,ist, bleillbt "diese Einrichtung 
der sOliatlichen AiufsiGht best,ehen. 

§ 36. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän­
ner 1979 in Kraft. 

(2) Durchführung,sverordnungen können bel'eits 
vor dem 1. Jänner 1979 erlassen werden. Sie 
treten jedoch frühestens mit diesem Tag in Kraft. 

(3) Wird in den Rechtsvorschriften des ß.undes 
auf ß.estimmungen hingewiesen, an deren Stelle 
mit dem Inkrafttreten diesel.> Bundesg,esetzes 
neue Bestimmungen wirksam werden, so 'sind 
diese Hin:weise auf die entsprech,enden B,estim­
mungen dieses Bundesgesetzes zu beziehen. 
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(4) Folgende Rechtsvol'schriften werden durch 
di'eses Bundesgesetz nicht berührt, soweit sie von 
den Bestimmungen dieses Boundesgesetzes ab­
weichen: 

1. Gesetz über Erwerbs- und Wirtschafts ge­
nossenschaften vom 9. April 1873, RGBl. 
Nr. 70, in der Fas'sung der StGBl. Nr. 328/ 
1920, BGBl. II Nr. 195/1934, RGBl. I 
S. 982, RGBl. I S. 729 und RGBl. I S. 251; 

2. Gesetz vom 10. Juni 1903, RGBl. Nr. 133, 
betreffend die Rievision der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften un'd anderer 
Vereine; 

3. Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli 1899, 
DRGBl. S. 375, in der Fassung der Ein­
führungsverordnung vom 11. Novem­
ber 1938, DRGBl. I S. 1574 (Kundmachung 
GBlö. Nr. 648/1938) und des Bundesgesetzes 
vom 11. Juli 1974, BGBl. Nr. 509; 

4. Gesetz ü,ber 'd,ie Pf.arud!briefe und verwandten 
Schuldv.ersch,reibungen öffentlich-r,echtlicher 
Kreditanstalten vom 21. Dezember 1927, 
DRGBl. I S. 492, in der Fa,ssung der Ein­
führungsverordnung ,vom 11. Novem­
ber 1938, DRGBL I S. 1574 (Kundmachung 
GBlö. Nr. 648/1938); 

5. Devisengesetz, BGBt Nr. 162/1946, in der 
Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 160/ 
1954 und des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 87/ 
1955; 

, 6. Prämiensparförderungsgesetz, BGB!. Nr. 143/ 
1962, in der Fa9sung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 24/1973 und 664/1976; 

7.Investmentfondsgesetz, BGB!. Nr. 192/1963, 
in der Fassung der Investmentfondsgesetz­
novelle, BGBl. Nr. 243/1968. 

(5) Folgende Rechtsvorschriften samt den hie­
zu ergangenen Durchführungsbestimmungen wer­
den aufgehoben: 

1. die Veror4nung zur Einführung von Ge­
setz,en über das Kredit- und .Zahlungswesen 
im Lande österreich vom 1. Oktober 1938, 
DRGBl. I S. 1329 (Kundmachung vom 
1. Oktober 1938, GBlö. Nr. 509) sowi.e das 
Rieichsgesetz über das Kreditwesen vom 
25. September 1939, DRGBl. I S. 1955 
(Kundmachung GBlö. Nr. 1390/1939), in der 
Fassung der V,erordnung vom 23. Juli 1940,' 
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DRGBl. I S. 1047, und vom 18. Septem­
ber 1944, DRGBl. I S. 211; 

2. ,die zur Durchführung und Ergänzung des 
unter . Z. 1 g,enannten Gesetzes erlas's,enen 
Verordnungen vom 9. Februar 1935, DRGBl. 
I S. 205, vom 27.· Juli 1935, DRGBl. I 
S. 1050, vom 30. Juni 1938, DRGBl. I 
S. 540, vom 31. Mai 1937, DRGBl. I S. 608, 
und vom 9. Mai 1940, DRGBl. I S. 768; 

3. das Gesetz gegen Mißbrauch des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs vom 3. Juli 1934, DRGBl. 
I S. 593 (Kundmachung vom 1. Okto­
ber 1938, GBlö. Nr. 509); 

4. die Kundmachung des Reichsstatthalters in 
Österreich vom 23. Dezember 1938, GBlö. 
Nr. 702, wodurch Verlautbarungen des 
Reichskommi'ssars für das Kreditwesen he­
bekanntgemacht werden; 

5.die Kundmachungdes Reichsstatthalters in 
österreich vom 3. Februar 1939, GBlö. 
Nr. 132, wodurch weitere Vorschriften auf 
dem Gebiete des Kreditwesen bekanntge­
macht werden; 

6. die V:erordnung zur Einführung der Ver­
ordnung über die Prüfung der Jahresab­
schlüsse von Kreditinstituten in der Ostmark 
und im Reichsgau Sudetenland vom 
15. Februar 1940, DRGBl. I S. 394; 

7. die zweite Verordnung über Formblätt:er 
für die Gliederung des Jahresabschlusses der 
Kreditimtitute vom 18. Oktober 1939, 
DRGBl. I S. 2079; 

8. die Anordnung des Rieichswirt:schaftsmini­
sters vom 1. April 1940, Z. IV Kred. 1467/40, 
über die Regelung der Zuständigkeit auf dem 
Ge!biet 'des öffendichen Kreditwesens in der 
Ostmark hinsichtlich der §§ 1 und 2. 

§ 37. Mit der Vollziehung 
1. des § 29 Abs. 1 und 2 ist die Bundes­

regierung; 
2. des § 29 Abs. 4 und 5, § 30 Abs. 3 sowie des 

§ 34 ist der Bundesminister für Justiz; 
3. der übrigen Bestimmungen dieses Bundes­

g,esetz,es ist der Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich des § 6 Abs. 3 und 4, § 7 Abs. 2, 
§ 8 Abs. 2, § 9, § 24 Abs. 2 und 3, § 25 
Abs. 5,§ 30 sowie § 35 Abs. 1 sind' der 
Bundesminister für Finanzen und der Bun­
desminister für Justiz betraut. 
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18 844 fder B!eilagen 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt A 

Gliederung des Jahresabschlusses von Kreditunternehmungen In der Rechtsform von offenen 
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der österreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder 

5. Wechsel; 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 

a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Qesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Konsortialbeteiligungen . 

9. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 

b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

10. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

11. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

12. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 

b) sonstige 

13. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

14. Forderung an Gesellschafter 

15. Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft 

16. Sonstige Aktiva 

17. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

Summe 

18. Forderungen einschließlich Rückgriffsforderungen: 
a) an Konzernunternehmungen 
b) an die im § 17 KWG genannten Personen 

19. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

20. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

21. In den Aktiva Pos. 1, 6, 7, 8 und 9 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 
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Passiva 

1. Verpflichtungen: 

a) gegenüber Kreditunternehmungen 

b) gegenüber sonstigen, 

hievon täglich fällige Gelder 

2. Spareinlagen: 

a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 

b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

844 der BetYlagen 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Eigene Emissionen 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

6. Rückstellungen: 

a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung' (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen . 

c) sonstige Rückstellungen 

7. Verbindlichkeiten an Gesellschafter 

8. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

~. Geschäftskapital 

10. Rücklageri: 

a) gesetzliche Rücklagen 

b) Rücklagen gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklagen gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 

d) Rücklagen gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 

e) nicht entnommener Gewinn gemäß § 11 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 

g) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 

h) sonstige Rücklagen 

11. Sonstige Passiva 

12. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

SumJ,11e 

13. Eigene Ziehungen im Umlauf, 

hievon ERP-Wechsel 

14. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

19 

15. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften SOWIe aus Gewähr­
leistungsverträgen, 

hievon für Konzernunternehmungen ' 

16. In den Passiva sind enthalten: 
a) Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen 

b) Verbindlichkeiten gegenüber dem Inhaber oder den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern· 

17. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 

18. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 KWG 

19. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 
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20 844 der Beilagen 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt A 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditunternehmungen in der Rechtsform von 
offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 

Aufwendungen 

1. Zinsenaufwand 

2. Personalaufwendungen 

3. Sachaufwendungen 

4. Steuern und Abgaben 

5. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

6. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

7. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflich­
rungen 

8. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

9. Zuweisung an Rücklagen 

10. Reingewinn 

Summe 

Erträge 

1. Zinsen ertrag 

2. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

3. sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

4. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

5. Reinverlust 

Summe 
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844 der Beilagel1 21 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt B 

Gliederung des Jahresabschlusses von Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung 

Aktiva 

1. Barreserve : 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der Osterreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Konsortialbeteiligungen 

9. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

10. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

11. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

12. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

13. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

14. Ausstehende Einlagen auf das Grund- oder Stammkapital 

15. Eigene Aktien 

16. Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft 

17. Sonstige Aktiva 

18. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

19. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust bzw. Jahresgewinn 

Summe 

20. Forderungen einschließlich Rückgriffsforderungen: 
a) an Konzernunternehmungen 
b) an die im § 17 KWG genannten Personen 

4 
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22 844 der Beilagen 

21. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücke~ und Gebäuden 

22. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

23. In den Aktiva Pos. 1, 6, 7, 8 und 9 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 

Passiva 

1. Verpflichtungen: 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstige, . 

hievon täglich fällige Gelder 
2. Spareinlagen: 

a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 
4. Eigene Emissionen: 

a) Pfandbriefe 
b) Kommunalschuldverschreibungen 
c) sonstige 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 
6. Rückstellungen: 

a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

7. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 
8. Grundkapital bzw. Stammkapital 

Stammaktien 
Vorzugs<lIktien ohne Stimmrecht 

9. Rücklagen: 
a) gesetzliche Rücklagen 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklage gemäß § 7 Hypothekenbankgesetz 
d) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
e) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
g) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 
h) sonstige Rücklagen 

10. Sonstige Passiva 
11. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 
12. Reingewinn: 

a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn bzw. Jahresverlust 

Summe 

13. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
h,ievon ERP-Wechsel 

14. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 
15. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften SOWIe aus Gewähr­

leistungsverträgen 
16. In den Passiva sind enthalten: 

Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen 
17. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 
18. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 KWG 
19. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG. 

hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 
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844 der Beilagen 23 

Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt B 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditunternehmungen in der Rechtsform von 
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

Aufwendungen 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenaufwand 

3. Personalaufwendungen 

4. Sachaufwendungen 

5. Steuern un,d Abgaben 

6. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

8. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 

9. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

10. Zuweisung an Rücklagen 

11. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn 

Summe 

Erträge 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsen ertrag 

3. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

4. Sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen" 

5. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

6. Reinverlust: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust 

Summe 
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24 844 der Beilagen 

Formblatt C 

Gliederung des Jahresabschlusses von Kreditgenossenschaften 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 

Anlage 

(zu § 24) 

b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der österreichischen Postspar-
kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon 
a) Guthaben bei' Zentralinstituten 
b) täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

. 6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

9. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

10. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

11. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

12. Betriebs~ und Geschäftsausstattung 

13. Aushaftende Einzahlungen auf Geschäftsanteile 

14. Aktiva des Warengeschäftes: 

a) Forderungen aus Warengeschäften 
b) Warenbestand 
c) sonstige 

15. Sonstige Aktiva 

16. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

17. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust bzw. Jahresgewinn ' 

Summe 
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18. Forderungen einschließlich Rück.griffsforderungen: 
a) an Konzernunternehmungen 
b) an die im § 17 KWG genannten Personen 

19. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

20. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

21. In den Aktiva Pos. 1, 6, 7 und 8 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 

Passiva 

1. Verpflichtungen: 
a). gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstige, 

hievon täglich fällige Gelder 

2. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Eigene Emissionen 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

6. Samme!wertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

7. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

8. Geschäftsanteile: 
a) der verbleibenden Mitglieder 
b) der ausscheidenden Mitglieder 

9. Rücklagen: 
a) gesetzliche bzw. satzungsmäßige Rücklage 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
d) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 

. e) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 

g) sonstige Rücklagen 

10. Passiva des Warengeschäftes 

11. Sonstige Passiva 

12. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

13. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn bzw. Jahresverlust 

Summe 

14. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
hievon ERP-W echse! 

15. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

25 
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16. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und ScheCkbürgschaften sowie aus Gewähr­
leistungsverträgen 

17. In den Passiva sind enthalten: 
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmungen 

18. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 

19. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 KWG 

20. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und § 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 

Veränderungen der Anzahl der Mitglieder, der Geschäftsanteile und der Haftungssummen 

1. Mitgliederbewegung 

Anfang 19 .. 

Zugang 19 .. 

Abgang 19 .. 

Ende 19 .. 

2. die Geschäftsguthaben haben sich im Geschäftsjahr 

vermehrt um 

vermindert um 

3. Die Haftungssummen haben sich im Geschäftsjahr 

vermehrt um 

vermindert um 

4. Höhe der einzelnen Geschäftsartteile 

5. Höhe der Haftungssumme 

Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl der 
Geschäftsan teile 
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Formblatt C 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Kreditgenossenschaften 

Aufwendungen 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenaufwand 

3. Personalaufwendungen 

4. Sachaufwendungen 

S. Steuern und Abgaben 

6. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

27 

Anlage 

(zu § 24) 

8. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 

9. Aufwendungen für das Warengeschäft und für sonstige Nebenbetriebe 

10. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

11. Zuweisung an Rücklagen 

12. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) 1 ahresgewinn 

Erträge 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenertrag 

3. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

4. Erträge aus dem Warengesch.äft und aus sonstigen Nebenbetrieben 

S. Sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

6. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

7. Reinverlust: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr. 

b) Jahresverlust 
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Anlage 

(zu § 24) 

Formblatt D 

Gliederung des Jahresabschlusses von Landes-Hypothekenbanken 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der österreichischen Postspar-

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Konsortialbeteiligungen 

9. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

10. Deckungsdarlehen: 
a) zur Deckung von Pfandbriefen, 

hievon zur Deckung von Pfandbriefen der Pfandbriefstelle 
b) zur Deckung von Kommunalschuldverschreibungen, 

hiev6n zur Deckung von Kommunalschuldverschreibungen der Pfandbriefstelle 

11. Zinsen- und Verwaltungskostenbeiträge: 
anteilige rückständige 

a) von Ausleihungen 

b) von hypothek. Deckungsdarlehen 
c) von kommunal. Deckungsdarlehen ............ ~ .. ~ .... 

von den rückständigen im Dezember fällig 

12. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

13. Beteiligungen, 
hi~von an anderen Kreditunternehmungen 

14. Grundstücke und'Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

15. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

16. Sonstige Aktiva 

17. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

18. Reinverlust: 
a) Verlustvortrag bzw. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust bzw. Jahresgewinn 

Summe 
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19. Forderungen an die im § 17 KWG genannten Personen 

20. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grunastücken und Gebäuden 

21. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

22. In den Aktiva Pos. 1,6,7,8 und 9 enthaltener Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 

Passiva 

1. V erpflim tungen : 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) gegenüber sonstige, 

hievon täglich fällige Gelder 

2. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

3. Eigene Akzepte und Solawemsel im Umlauf 

4. Smuldverschreibungen im Umlauf: 
a) eigene Pfandbriefe 
b) eigene Kommunalschuldverschreibungen 

5. Verpflichtungen gegen die PfandbriefsteIle: 
a) Pfandbriefe im Umlauf 
b) Kommunalschuldverschreibungen im Umlauf 

6. Verloste und gekündigte Schuldverschreibungen 

7. Zinsen von Schuldverschreibungen im Umlauf 
(Passiva 4 und 5): 

a) von Pfandbriefen 
b) von Kommunalschuldverschreibungen 

8. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

anteilige 

9. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

10. Rückstellungen: 

fällige 

a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung für Abfertigungsverpflichtungen 
c) sonstige Rückstellungen 

11. Rücklagen: 
a) gesetzliche Rücklagen 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
d) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
e) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz 

g) sonstige Rücklagen 

12. Sonstige Passiva 

13. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

14. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn bzw. Jahresverlust 

Summe 

29 
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15. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
davon ERP-Wechsel 

16. Eigene Indossamentverbindljdlkeiten 

844 der Beilagen 

17. Verbindlidlkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Sdleckbürgsdlaften SOWIe· aus Gewähr-
leistungsverträgen 

18. In den Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 

19. Verpflidltungen gemäß § 12 Abs. 4 KWG 

20. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 
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Anlage 
(zu S 24) 

Formblatt 0 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Landes-Hypothekenbanken 

Aufwendungen 

1. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenaufwand 

3. Personalaufwendungen 

4. Sachaufwendungen 

5. Steuern und Abgaben 

6. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattung 

7. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß §10 Rekortstruktionsgesetz 

8. Zuweisung an die Rückstellung für Pensions- und (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 

9. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

10. Zuweisung an Rücklagen 

11. Reingewinn: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresgewinn 

Erträge 

1. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 

2. Zinsenertrag 

3. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

4. Sonstige Erträge, soweit sie ,die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

5. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

6. Reinverlust: 
a) Gewinnvortrag bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
b) Jahresverlust 
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Anlage 
(zu § 24) 

Muster E 

Gliederung des Jahresabschlusses von Sparkassen 

Aktiva 

1. Barreserve: 
a) Kassenbestand 
b) Guthaben bei der Oesterreichischen Nationalbank und bei der Österreichischen Postspar­

kasse 

2. Fällige Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine 

3. Schecks 

4. Guthaben bei Kreditunternehmungen, 
hievon täglich fällige Gelder, 
hievon bei der Girozentrale und Bank der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft 

5. Wechsel, 
hievon rediskontfähig 

6. Bundesschatzscheine 

7. Wertpapiere: 
a) festverzinsliche 
b) sonstige, 

hievon bei der Oesterreichischen Nationalbank belehnbar 

8. Ausleihungen: 
a) an Kreditunternehmungen 
b) an öffentlich-rechtliche Körperschaften 
c) an sonstige 

9. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

10. Beteiligungen, 
hievon an anderen Kreditunternehmungen 

11. Grundstücke und Gebäude: 
a) für den eigenen Geschäftsbetrieb 
b) sonstige 

12. Betriebs- und Geschäftsausstattung 

13. Sonstige Aktiva 

14. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

Summe 

15. Forderungen an die im § 17 KWG genannten Personen 

16. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Grundstücken und Gebäuden 

17. Dauernde Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 KWG in Beteiligungen 

18. In Aktiva Pos. 1,6,7 und 8 enthaltener'Deckungsstock gemäß § 230 a ABGB 
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Passiva 

1. Spareinlagen: 
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 
b) mit vereinbarter Kündigungsfrist 

2. Verpflichtungen: 
a) gegenüber Kreditunternehmungen 
b) g,egeI1li1ber sOIl!st.igen 

3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 

4. Eigene Emissionen 

5. Durchlaufende Kredite (Treuhandgeschäfte) 

6. Rückstellungen: 
a) Rückstellung für Pensionsverpflichtungen (unter Anmerkung des versteuerten Teiles) 
b) Rückstellung (Vorsorge) für Abfertigungsverpflichtungen 
c) Sonstige Rückstellungen 

7. Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

8. Rücklagen gemäß § 23 Abs. 1 und 2 Sparkassengesetz: 
a) Sicherheitsrücklage 
b) Rücklage gemäß § 13 Rekonstruktionsgesetz 
c) Widmungsrücklage 
d) Rücklage gemäß § 12 Einkommensteuergesetz 
e) Investitionsrücklage gemäß § 9 Einkommensteuergesetz 
f) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 Einkommensteuergesetz· 

g) Rücklage gemäß § 4 Abs. 7 Einkommensteuergesetz 
h) Sonstige Rücklagen 

9. Sonstige Passiva 

10. Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen 

11. Reingewinn 

Summe 

12. Eigene Ziehungen im Umlauf, 
hievon ERP-Wechsel 

13. Eigene Indossamentverbindlichkeiten 

33 

. , ~., : 

14. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie aus Gewähr­
leistungsverträgen 

15. Verpflichtungen gemäß § 12 Abs. 4 KWG 

16. Haftendes Eigenkapital gemäß § 12 Abs. 2 und 8 KWG, 
hievon nachrangiges Kapital gemäß Abs. 8 

17. In Passiva Pos. 2 enthaltene Mündelgeldspareinlagen 
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Anlage 
(zu§ 24) 

Muster E 

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung von Sparkassen 

Aufwendungen 

1. Zinsenaufwand 

2. Personalaufwendungen 

3. Sachaufwendungen 

4. Steuern und Abgaben 

5. Abschreibungen: 
a) von Gebäuden 
b) von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 

6. Zuweisung an Sammelwertberichtigungen gemäß § 10 Rekonstruktionsgesetz 

7. ZUIW,eiJsu~ an die Rückstellungen rur Pensioris- und (V~rsol'lge) rur AMertigungsverpflich­
tungen 

8. Sonstige Aufwendungen, soweit sie die sonstigen Erträge übersteigen 

9. Zuweisung an Rücklagen 

10. Reingewinn 

Summe 

Erträge 

1. Zinsenertrag 

2. Erträge aus Provisionen und Gebühren 

3. Sonstige Erträge, soweit sie die sonstigen Aufwendungen übersteigen 

4. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 

Summe 
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Erläuterungen 

Durch das im Entwurf vorliegende Bundesge­
setz soll das seit dem Jahre 1939 in österreich 
geltende "Gesetz über das Kreditwesen" abgelöst 
werden. Die Bestimmungen dieses Gesetzes, das 
in seiner Entstehungsgeschichte auf das Jahr 1931 
zuruckreicht, haben zwar in der österreichischen 
Rechtsordnung Aufnahme gefunden, doch konn­
ten einige wichtige Einzelvorschriften nicht an­
gewendet werden, vor allem weil deren Fassung 
keine dem Art. 18 Bundes-Verfassungsgesetz ent­
sprechende Umschreibung der Verordnungser­
mächtigungen enthält und diese nach' der Recht­
sprechung des Verfassungsgerichtshofes mit dem 
neuerlichen Inkrafttreten des Bundesverfassungs­
gesetzes am 19. Dezember 1945 nicht mehr an­
wendbar waren. Ein neues Kreditwesengesetz ist 
aber nicht nur aus diesem Grunde notwendig. 
Es soll vor allem eine Modernisierung und An­
passung an den Stand des heutigen Geld- und 
Kreditwesens erfolgen. 

Vor Einführung des Gesetzes über das Kredit­
wesen mit Verordnung vom 1. Oktober 1938, 
DRGBL I S. 1329, gab es in österreich bereits 
gesetzliche Regelungen auf dem Gebiete des Kre­
ditwesens, so das Bankhaftungsgesetz vom 
29. Juli 1924, BGBL Nr. 284, das Konzessions­
ergänzungsgesetz vom 3. Dezember 1924, BGBL 
Nr. 427, die Bankgewerbekonzessionsverordnung 
vom 17. Juli 1925, BGBL Nr. 263, die Bankent­
lastungsverordnung vom 19 .. März 1933, BGBL 
Nr. 68, die Einlagenverordnung . vom 29. April 
1933, BGBL Nr. 159, sowie eine Reihe von 
Durchführungsverordnungen und Sondergesetzen 
(Credit-Anstalts-Gesetze) nebst den Bestimmun­
gen über die Notenbank, das österreichische 
Postsparkassenamt, die Sparkassen usw. 

Das derzeit geltende Kreditwesengesetz vom 
25. September 1939, DRGBL I S. 1955, beruht 
auf 'einer Neufassung des Reichsgesetzes über das 
Kreditwesen vom 5. Dezember 1934, DRGBL I 
S. 1203, unter ß,erucksichtigung der Novellen 
vom 13. Dezember 1935, DRGBL I S. 1456, und 
vom 4. September 1938, DRGBL I S. 1151. Die 
Neufassung brachte allerdings gemäß der "Ver­
ordnung zur Änderung des Reichsgesetzes über 
das Kreditwesen" vom 15; September 1939, 

DRQßL I S. 1953 (GesetzbLatt fur das Land 
österreich Nr. 1387/1939), auch organisatorische 
Änderungen. 

Das Kre<ditwesengesetz ist die. wichtigste ge­
setzliche Grundlage für das Kreditwesen. Es regelt 
die allen Kreditunternehmungen gemeinschaft­
lichen Angelegenheiten. Daneben bestehen noch 
andere GeSletze, di,e besondere Arllen von Kredit­
unternehmungen betreffen oder für bestimmte 
Arten von Bankgeschäften Sonderregelungen 
schaffen. In dieser Hinsicht kommen insbesondere 
in Betracht: Das Bundesgesetz vom 8. September 
1955, BGBL Nr. 184, zur Neuordnung der 
Rechtsverhältnisse der Oesterreichischen Natio­
nalbank (Nationalbankgesetz 1955) in der Fas­
sung der Bundesgesetze BGBL Nr. 276/1969 und 
Nr. 494/1974, das Postsparkassengesetz 1969 vom 
26. November 1969, BGBL Nr. 458, das Giro­
zentralegesetz vom 9. Juli 1958, BGBL Nr. 146, 
die sparkassenrechtlichen Regelungen, das Gesetz 
über die Beaufsichtigung der privaten Versiche­
rungsunternehmungen und, Bausparkassen vom 
6. Juni 1931, DRGBL I S. 315, das Hypotheken­
bankgesetz und das Gesetz ,über die Pfandbriefe 
und verwandten Schuldverschreibungen öffent­
lich-rechtlicher Kreditanstalten samt Einführungs­
verordnung, kundgemacht im Gesetzblatt für das 
Land österreich Nr. 648/1938, das R<ekonstruk­
tionsgesetz vom 8. September 1955, BGBL 
Nr. 183, das Depotgesetz vom 22. Oktober 1969, 
BGBl. Nr. 424, in der Fassung des BGBL Nr. 500/ 
1974, das Investmentfondsgesetz, BGBL Nr. 192/ 
1963, in der Fassung des BGBL Nr. 243/1968, 
das Gesetz vom 27. Dezember 1905, RGBL 
Nr. 213, betreffend' fundierte Bankschllldver­
schreibungen und die Gesetze vom 24. April 1874, 
RGBl. Nr. 48 und Ni'. 49, betreffend die Wah­
rung der Rechte der Besitzer von Pfandbriefen 
und betreffend die gemeinsame V,ertretung der 
Rechte der Besitzer von auf Inhaber lautenden 
oder durch Indossament übertragbaren Teilver­
schuldverschreibungen und die bücherliche Be­
handlung der für solche Teilschuldverschreibun­
gen eingeräumten Hypothekenrechte. 

Dem vorliegenden Entwurf' wurden folgende 
ZidlVorstel'lungen zugrunde gelegt: 
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1. Das Kreditwesen muß sich harmonisch in die 
österreichische Rechtsordnung einfügen; 

2. es muß im Interesse der Orientierung an der 
Gesamtstabilität der österreichischen Volks­
wirtschaft sicherstellen, daß der Kreditappa­
rat seinen Funktionen gerecht werden kann, 
die insbesondere in der Förderung einer 
möglichst breiten Kapitalbildung aller 
Schichten der Bevölkerung einerseits und in 
der Versorgung der Volkswirtschaft mit dem 
benötigten Kapital anderseits bestehen; 

3. es muß die gesetzlichen Grundlagen dafür 
schaffen, daß die Vertrauensbasis zwischen 
Kreditunternehmung und Kunden, die den 
wesentlichsten Faktor für die Tätigkeit 
jeder Kreditunternehmung darstellt, erhal­
ten bleibt, dies insbesondere durch den 
Schutz der Gläubiger, durch eine an be­
stimmte Erfordernisse gebundene Genehmi­
gungspflicht für den Betrieb von Bankge­
schäften und durch den Schutz des Bank­
geheimnisses; 

4. es trifft nur generelle Regelungen und ent­
hält keine Eingriffe in die freie Veranla­
gungsentscheidung der für di,e Einlagen ver­
antwortlichen Geschäftslei ter ; 

5. es gewährleistet die volle Mitwirkung des 
Kreditapparates an der Erreichung der ge­
nannten Ziele im Wege der Selbstverwal­
tung; 

6. es bietet einen ausreichenden Spielraum für 
Strukourverbesserungen im Kreditapparat 
und trägt den gewachsenen und bewährten 
Strukturen Rechnung, die als Grundlage für 
eine rationelle Gestaltung des Kreditwesens 
dienen; 

7. es nimmt im Interesse der Stabilität und 
einer störungsfreien Wirtschaftsentwicklung 
auf die Erfordernisse der Kreditpolitik 
durch die Möglichkeit einer globalen Kredit­
begrenzung ß<edacht. 

Diesen Zielen dienen insbesondere die Vor­
schriften über die Aufsicht durch den Bundes­
minister für Finanzen, über die Konzessionser­
teilung, das Eigenkapital, die Zahlungsbereit­
schaft, die Kreditgeschäfte, das Bankgeheimnis, 
die Zins- und WettbeWJerbsregelungen und das 
Kreditvolumen. 

Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 5 B-VG sind Ange­
legenheiten des Geld-, Kredit-, Börse- und Bank­
wesens in Gesetzgebung und Vollziehung Bundes­
sache. 

Im vorliegenden Entwu~f ist - wie bei der 
mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung auf 
das engste verbundenen Rechtsmaterie nicht 
anders möglich - in wiederholten Fällen die 
Erlassung von Durchführungsverordnungen vor­
gesehen. In solchen Fällen sind die gesetzlichen 

Interessenvertretungen entsprechend dem ihnen 
zukommenden Begutachtungsrecht vorher damit 
zu befassen (§ 6 des Handelskammergesetzes, 
BGBL Nr. 182/1946, § 2 des Arbeiterkammer­
gesetzes, BGBL Nr. 105/1954). 

Zur bestehenden Rechtslage ergeben sich u. a. 
folgende Neuregelungen: 

Das Kreditwesengesetz gilt auch für Sparkassen, 
soweit nicht das Sparkas sen ge setz g·esonderte Be­
stimmungen enthält. 

Die Errichtung inländischer Zweigstellen öster­
reichischer Kreditunternehmungen bedarf keiner 
Konzession, doch kann der Bundesminister für 
Finanzen die Errichtung von Zweigstellen filr 
eine bestimmte Zeit untersag,en, wenn die weitere 
Errichtung von' Zweigstellen mit schweren 
schädlichen Folgen für die Funktionsfähigkeit des 
Kreditapparates verbunden wäre (§ 10 Abs. 3). 

Bestimmungen über unberechtigte Bankge­
schäfte (§ 1 Abs.4). 

Verbot der Rechtsform einer Einzelfirma 
(Einzelkaufmann) oder einer Per>sonengeseHschaft 
des Handelsrechtes, bei der ein persönlich haften­
der Gesellschafter eine Kapitalgesellschaft ist (§ 5 
Abs. 1 Z. 3). 

"Vier-Augen-Prinzip" (§ 5 Abs. 1 Z. 4). 
Ergänzung der Eigenmittel durch "nachrangi­

ges Kapital" (§ 12 Abs. 8). 

Begrenzung der Höhe von Einzelkrediten 
(§ 15). 

Beginn der Veriinsung von Spareinlagen mit 
dem folgenden Geschäftstag (§ 19 Abs. 3). 

Schaffung eines Wettbewerbsausschusses (§ 21). 
Bankgeheimnis (§§ 23 und 34). 
Einlagensicherungseinrichtungen (§ 31). 
Insolvenzverhinderungs- und Regulierungsnor-

men, wie Informationspflicht (§ 24), befristete 
Maßnahmen (§§ 25, 29 und 30). 

Der Gesetzentwurf weist gegenüber dem gel­
tenden Gesetz, Idas 56 Paragraphen hat, nur 
37 Paragraphen auf und ist im einzelnen in fol­
gende Abschnitte gegliedert: 

I. Allgemeine Bestimmungen " §§ 1- 3 
11. Konzession und besondere 

B,ewilligung 
••••••••••• 0.0. §§ 4- 9 

III. Anzeigepflicht ............ § 10 
IV. Schutz der Bezeichnung von 

Kreditunternehmungen .. , " § 11 

V. Eigenmittel ............... § 12 
VI. Zahlungsbereitschaft .. ' ..... § 13 

VII. Dauernde Anlagen ..... ' ... § 14 
VIII. Kreditgeschäft ............ §§ 15-17 

IX. Spareinlagengeschäft ....... §§ 18-19 

X. Habenzinsen ............. § 20 
XI. Werbung und Wettbewerb .. § 21 
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XII. Kreditvolumen . . . . . . . . . . .. § 22 
XIII. Bankgeheimnis ........... § 23 

XIV. Jahresabschluß ............ § 24 
XV. Aufsicht ................. §§ 25-28 

XVI. Moratorium .............. §§ 29-30 
XVII. Einlagensicherung ......... § 31 

XVIII. Verfahrens- und Strafbestim-
mungen .................. §§ 32-34 

XIX. übergangs- und Schl~ßbe-
stimmungen §§ 35-37 

Zu § 1 Abs. 1: 

Diese Bestimmung definiert den Begriff Kredit­
unternehmung und nennt die möglichen Rechts­
formen für Kreditunternehmungen. Nur Perso­
nengesellschaften (offene Handelsgesellschaft und 
Kommanditges'ellschaft) und Kapitalgesellschaften 
(Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung), Genossenschaften und sonstige juri­
stische P.ersonen in ihren verschiedenen Formen 
können Kreditunternehmungen sein, wobei § 5 
Abs. 1 Z. 3 auch Personengesellschaften des Han­
delsrechts, bei denen ein persönlich haftender Ge­
sellschafter eine Kapitalgesellschaft ist, ausschließt. 

Wie bereits bei ·einzelnen österreichischen Ge­
setzen (Nationalbankgesetz 1955, Rekonstruk­
tionsgesetz 1955, Depotgesetz 1969 u. a.) wird 
nunmehr auch an Stelle des Ausdruckes "Kredit­
institut" der Ausdruck "Kreditunternehmung" 
verwendet. (Vgl. auch Art. 126 b Abs. 2, 127 
Abs. 3 und 127 a Abs. 3 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes sowie §§ 11 und 12 des Rechnungshof­
gesetzes 1948, BGBI. Nr.144.) 

Der. vorliegende Entwurf geht auch von der 
bisherigen Bezeichnung "Bank- und Sparkassen­
geschäfte" ab und verwendet den allgemein 
üblichen umfassenden Begriff "Bankgeschäfte". 

Zu § 1 Abs. 2: 

Der Begriff der Bankgeschäfte ist nach Inhalt 
und Umfang kein feststehender, in sich geschlos­
sener Begriff, sondern wandelt sich mit der Wei­
terentwicklung des Wirtschaftslebens. Außer einer 
allgemeinen Definition, die der Verkehrsauffas­
sungder wi:rtschaftlich beteili.gten Kreise Raum 
gibt, wird der Begriff des Bankgeschäftes nur 
beispielsweise umschrieben. Allen Bankgeschäften 
ist es jedoch gemeinsam; daß es sich hiebei um 
gewerbliche Tätigkeiten handeln muß. Abs. 2 
setzt eine gewerblich'e Tätigkeit voraus. Gemäß 
Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 223, ist jede 
nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnah­
men, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, 
f~hlt,gewerblich. Somit grenzt der Begriff "ge­
werblich" den Inhalt der in den Z. 1 bis 13 bei­
spielsweise angeführten Tätigkeiten von etwa 
gleichen Tätigkeiten des privaten oder geschäft-

lichen Ver kehrs ab. Das Wort gewerblichschließt 
somit aus, daß z. B. schon eine gelegentliche 
Kredit- oder Darlehensgewährung, wie sie im pri­
vaten bürgerlichen oder geschäftlichen Verkehr 
vorkommt, als em Bankgeschäft angesehen 
werden könnte. 

Eine Systematisierung der Bankgeschäfte, etwa 
nach Aktivgeschäften (Kontokorrentkreditge­
schäft, Diskontgeschäft, Lombardgeschäft, langfri­
stiges Kreditgeschäft), Passivgeschäft (Depositen­
geschäft, Ausgabe von Obligationen) und sonsti­
gen Geschäftsarten erscheint nicht erforderlich. 
Die einzelnen Arten von Geschäften, die Abs. 2 
mit dem Oberbegriff "Bankgeschäfte" beispiels­
weise aufzählt, werden auch mit ihrer Kurz­
bezeichnung (Einlagengeschäft, Devisen- und Va­
lutengeschäft usw.) angeführt. 

Zu den in Z. 8 genannten "Kommunalschuld­
verschreibungen" zählen auch "Kommunal­
briefe". 

Gegenstand des Kapitalbeteiligungsgeschäftes 
einer Kreditunternehmung (Z. 11) ist die über­
nahme zeitlich begrenzter Beteiligungen an an­
deren Unternehmungen in Form der Stillen Ge­
sellschaft, in Form von Aktien, Geschäftsanteilen 
an GeseHschalflten ffi. b. H. 'urud Geruossenscha,ften 
sowie die Beteiligung an Personengesellschaften 
des Handelsrechtes. 

Das Factoring (Z. 12) ist eine besondere Art 
des Bankgeschäftes und wickelt sich in seiner 
Grundform wie folgt ab: 

Ein Unternehmer (der Factor) kauft einem an­
deren Unternehmer Kaufpreisforderungen gegen 
einen Abschlag und gegen sofortige Zahlung ab., 
Er zieht die Forderung bei Fälligkeit auf eigene 
Rechnung ein, nimmt also dem anderen Unter­
nehmer das Risiko aus der Forderung ab und 
erspart ihm weitgehend' die Kundenbuchhaltung. 
Im einzelnen sind verschiedene Abwandlungen 
denkbar. Beim Factoring handelt es sich um ein 
Dienstleistungsg,eschäft, das auch Finanzierungs­
vorgänge einschließt. Haftet der Verkäufer der 
Forderung für deren Einbringlichkeit, so besteht 
eine große Khnlichkeit mit dem Kreditgeschäft, 
insbesondere dem Diskontgeschäft. 

Zu Z. 13 ist folgendes zu .bemerken: 
Nach Rechtspl'echungund Lehre sind als 

Bankgeschäfte jeweils jene Tätigkeiten zu ver­
stehen, die mf Grund der tatsächlichen wirt­
schaftlichen Gegebenheicen vor,zugsweise dem 
Geschäftsbereich der: Banken und Sparkassen zu­
zuordnen sind. Kreditunternehmungen beschäf­
tigen sich aber nicht nur mit dem Abschluß von 
BankgeschäJften, 'sondern auch mit der Vermitt­
lung einzelner dieser Geschäfte. Nach ,der V'er­
kehrs auffassung ist ,die Vel'mittlungstätigkeit auf 
diesem Gebiet somit ein B,ankgesthäft. Dem ent­
spricht ,der vorliegende Entwurf dadurch, daß 
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nach der Fassung der Z. 13 nicht nur die ge­
werlblich betriebenen Tätigk'eiten nach den Z. 1, 
3, 4, 6 UIl!d 7 (unter Berriicksichtig.ung der ,dort 
genannten Einschränkungen), sondern auch die 
Vermittlung dieser Geschäfte - ohne Rücksicht 
,darauf, ob diese se'lbst gewerblich betrieben wer­
den und somit Bankgeschäfte sind - als Bank­
geschäft zu qualifizieren sind. 

V'ermittlung liegt vor, wenn erst das aktive 
Dazwischentreten eines Dritten die Verständi­
gung unid Willensubereinstirnmung der Partner 
des Geschälftes ermöglicht hat. Das im Entwurf 
vorliegende Bundesgesetz hat auf historische Ge­
werbe der "Kreditvermittlung" Bedacht genom­
men, Tn'dem die hehörtdlich konzessionierte Ver­
mittlung von Hypothekardarlehen (§ 259 der 
Gewerlbeordnung 1973, BGB1. Nr. 50/1974) so­
wie, der Vermittlung von Personalkrediten 
(§ 267 der Gewerbeorldnung 1973) nicht als 
Bankgeschäfte gelten (vgl. § 2 Ahs. 1 Z. 14 der 
Gewerbeordnung 1973). 

Zu § 1 Abs. 3: 

Besonders 3!uf ,dem Gebiet Ider Bankgeschä<fte 
erfmtdert ,es Idie Rech:tssich:erheit, d:aß ,in der 
öff,entlichkeit über den CharaktJer von Bank­
geschähen k'eine Zweilfd Ibestehen. Angesichts 
der Vef'tJralgsfreiheit und der immer v.ielfäIniger 
werdentden Finanx~erU'ngs:erf·ondernlsse der Wirt­
schaft ist mit ,einer rasch,en Entwicklung neuer 
Arten Vlon Blank.geschäften 2U r,echnen. Durch 
die im Albs. 3 vorgesehene F,estste1lrung d.es Vor­
Liegens 'eines Bankgeschäftes durch 'den ,Brundes­
rrüntister für F,inanZien wirtd IdJi·esem· Umstand 
Rechnung getna:g,en. 

Zu § 1 Abs. 4: 

Diese Bestimmung ~oll Idem KroMumenten­
schutz Idienen. Es hat s:ich ,in ider Vergang,enheit 
ge~eigt, daß Bankgeschäfte ohne die ,erforder­
liche BeWlilbigrun'g betlrieben werden. Dabei wer­
den Zinsen 'Und sOllSnig.e V'ergütun'gen verlangt, 
die in keinem, VerhältnQs zu ,den 'erbrachten 
Leistungent stehen. Es wirld klargesteUt, daß das 
IBankgeschäft se1bst bestehen ll1eiibt, - weil 
z. B. bei ,einem Kr·ac:Litgeschäft die ,sofonige 
Rückzahlung der DadeheoJS9UImme den Kred·it­
nehmer ,in ·eine w,irtJSchafdiche Zw,angslage brin­
gen könnt,e - wohl aber die mit diesem Geschäft 
V'erbundeIl!en Ver.gütungen enttiaUen. 

Eine ~iy.ilrechtLiche Sanktion, wlie sie die Be­
stimmung des § 1 .&bs. 4 vorsieht, stellt ßinen 
Eingriff in Idie V,ertragslfr,e~he!it id:ar, der nur 
dann am PLatz ist, wenn ,es \das zu schützende 
Inter.~se zwingend verLangt. Im FaUe ,d:ies.er 
Bestimmrung ,i'st les ,dlls Viertrauen des einen 
Vert~agspartn'ers ~n ,da:s Vorhandemein der 
B,erechtilgung zum Betrieb von ,Ba:nkg,eschäften 
beim anderen Vertrags partner und somit aller 
n:ach diesem Bundesg,esetz ,et'lfonderlichen Vor-

aussetzungen. Unter landerem W1ird ,<Liese Be­
stimmung dann 'anZluwenden -sein, wenn ,em 
gewerlb,licher Kredity,erm~ttJler d[e illhm noach den 
§§ 259 und 267 der Gewerbeordnung 1973 
g,esetztlen Grenzen ühersch'reitet :und unmittJel­
bar Kredite gewährt, HiaJitungen ühernimmt 
ode'r fr,emde Gelder g,ew.erbEch y·erwlalnet. 

Zu § 1 Abs.5: 

Diese Bestimmung gestlattiet .den KreditJUnter­
nehmungen Iden Handel mit gemünztem und un­
g,emünztem Silber, Gold und Platin. Der Sinn 
dieser Bestimmung dient 1ediglich ,der Klarstel­
Iung, da der Handel mit diesen Edelmetallen und 
Münzen seit jeher .auch von den Kreditunterneh­
mungen betri,eben wurde. Khnliches gilt für die 
Vermietung von Schrankfächern. 

Während Silber und Platin von den Be­
stimmungen: Ides nevisengesetzes, BGBl. NI'. 162/ 
1946, nicht ,erf,aßt· wend'en, ist Ider Handei mit 
Gold - laJusgenommen IBruchg'old - geregelt. 
Auf idiese ;Besnimmungen wit'ld jew,eils yonden 
Kradinunternehmungen Bedacht zu nehmen sein. 

Zu § 2: 

Das .]rn. Entwrum V'odi,egende Bundesgesetz 
nimmt bestimmte Unternehmungen sowie be­
s6mmte Arten von Unternehmungen ganz oder 
teilrweise von der Gelnung des Kr,editwes'enge­
setzes Ia:US: 

1. die Oesterreichische NaniorutIrbank, soweit ihr 
nicht durch ldiese's Bun.d.e'sges'etzes hescimmte 
Aluf,g,aben übertnag.en &nid (§§ 13, 16, 19, 
20, 22, 27, 28, 29); für :sie g,i'lt ansonsten 
das Nationu,tbankigesetz 1955, BGBl. 
Nr. 184, in der F:a'5sung ·der BUOIdesg.es·etze 
BGBt NI'. 200/1967, '276/1969, 224/1972 
rund 494/1974; . 

2.lrue österreiclUsch,e p.ostsparka!ise unterLiegt 
hinsichtLich Ider im V'or1iegenden Entwurf 
a.ufg.ezählten Besnirnmungen nicht dem 
Kr,editweseng.esetz, weil Idiesbezüg1iche Son­
derrege'lung,en ~m p.ostsparkasseng,es·etz 1969, 
BGBl. Nr. 458, entha1tensin1d; 

3.I(ii.e Post - hienunter ,ist gemäß § 1 des 
Postgesetzes, BGBl. NI'. 58/1957, ,die Ge­
~amtheit der Einr,ichtJUngen zu v·erstehen, 
loorch ,<Lie dJer Sund <Lie .im Postgesetz gere­
ogdten Ang,elegenheitlen 'des Postwesens 
besor,gt - ,erlbrin,gt 'Seit j,eher ,eine Reihe 
V'On GeI.ddiensten, rund zwar ,sowohl im 
,eigenen :als ·a:uch ~m fr.emden Namen .. Zu 
.ersteren zälMt Ider P,oooanweisungsverkehr, 
zu letzteren ,g.ehören !insbesondere 'dore im 
Namen und 'auf Riechnung .der O:sterreichi­
·sehen Postsparkasse gelei'stleten Dienste, seit 
d,j,eses Institut aus dem Ressort der P.ost­
y,erwaltlUng a~s'gegEefdent ,ist. (Siehe § 33 des 
Behörden-üG, StGBl. Nr. 94/1945 sQwie, 
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AnJage zu § 2, Teil 2 D Z. 3 des Bundes­
mini'sterieng'esetzes 1973, BGBL Nr. 389.) 
Derzeit sind die von ,der Bost rangebotenen 
GeMdienste Id;urch§ 13 ,d,es Postg,esetzes 
(Ge1d'V,erkelhr), dUe ,di!esbezüglich'en Ahkom­
men des w.eltpostiv,ereines ~ow,ie § 2 des 
Postsparroassengesetzes 1969 geregelt; 

4. die Bauspark:llSSen, ,eLie gemeinnütvigen B!a;u­
vereinigung,en, die Unternehmungen der 
Vertragsver1>icherung, ,die SoziJalv,erstiche­
rungsträge'r, die öffenüich-rechdichen Ver­
satva:nstl<rlten 'sowllie Idi,e Unternehmungen, 
leiie das Pfandoleihgewerbe betreiben, ferner 
die Börsensensale, die freien Makler und 
Remi~iers an ,der W,i'enerBörse. 

Für idtie unter Z. 4 g,en3lnnten Unvernehm;un­
gen ,geIten hin,sichtLich Ider ,ilhneneigfmtüm\.ichen 
Geschäfte (Ahs. 2) (die foLgenden Sonderges,etze: 

,eLas WohflJUngsgemei;nfilücigkcitSigesetz 1940, 
DROB!l. I S. 437 (;OVO 1940, DRGU I 
S. 1012); 
(das Gesetz übe~ :die B1eaufsichtig;ung der priva­
·ten Vemcherungsunternehmung,en ;und Btau­
sparkassen vom 6. Juni 1931, DRGBL I S. 3'15 
(Einführungsverordnung vom 28. Feber 1939, 
DRGBL I S. 365); 
,das Gesetz vom 23. März 1885, RGBL Nr. 48, 
betrefFen,d !das Pfarudleihgew,erbe; 

da!s BÖl'1Sesen~aLe-Ges'etz, BGBL Nr. 3/1949. 

Bei V,el'sicherungsufilternehmung,en ,gehö-r,en zu 
den ~hnen ,eigentÜID1:i.ch,en Geschäften, Id. h. ins­
besonlderedem Abschl;uß von V,ersicherung:s­
verträgen,aluch jene ffilfsg.eschäft.e, ,die zur Ver­
anlagung ihres Vermögens :3IU.f Grun,ddes Ge­
setzes ooler ,der alufsichtsbehöndlltichen Richtlinien 
ahg,eschlossen wel'lden. Ein typi,sches Vel'lsiche­
rungsgeschäift ,ist lauch idi,e überna!hme 'Von R~sken 
für andere. Garanoi,egeschäfte zähIen daher zu 
iden :ihnen ,eigentJüml<ichen Geschäften, weshalb 
,eine 'spezi.e11e Au'snahme1"eg,elLung für dlas im § 1 
Abs. 2 Z. 7 g'en'annte Garantieg,eschäft - "sow.eit 
diese Geschäfte nicht von Vernichel"ungiSunter­
nehmUlngen betl'ieben w,eI1den"- nicht er:for­
derltich ,i'st. (Im Kr,ed,itw·es,e11lgesetz 1939 ist lCLi,eser 
Hinweis noch :LUiSdrückLich ,im § 1 Albs. 1 Lit. d 
,enthalten, während3!uch ,d3!s ,deutsche "Gesetz 
über da!s Kr,editw,esen" vom 10. JuLi 1961 von 
,einem Ispeziellen Hinweis .A!bstand trimmt). 

D3!rüber hinalu~ sind ldie Bestimmungen d,es 
Kred:itwesengesetzes anZlUwenden, sorw·eit d,rese 
Untemelhmu'ng.en Blankgeschäfte betreiben. 

Nelben den ,drei se1bstäfildigen B:1IUsparkassen 
führtcine Kl'edituntemehmung ,in einer ,eigenen 
Geschähsabteilung ,das H3lUsparkasSiengeschäft. Die 
AUiSnahmebesbimmuI1ig des Albs. 2 Z. 1 findet 
insow,eit '3IUch auf ,d~es'e Kr,eeLituntemehmung 
Anwendung, als sie das Bausparkassengeschäft 
betl'letbt. 

Zu § 3': 

Die häufig,e P,raxis, daß sich V'ereine kommer­
ziellen Aufgahen w:i!dmen lund nm Wti,rtsch;a,fts­
leben 31Uft1"eten, erfo1"dert auf dem Ge:bi'et des 
Kr,eeLitwes,ens eine besondere &ege1ung. Nach 
der im En tWlurif ,vorLiegenden Bestimm;ung sind 
Vereine grundöätzi1:i.ch v'Om Bankgeschäft i3lUsge­
schlossen. Durch ,eL~e AI1iführung des V,er,eins­
gesetzes, BGB'!. Nr. 233/1951, und des V.ereil~s­
patentes 1852, RGBl. Nr. 253, I~St klargestellt, 
,daß Oenlossenscl13lften, die :1IUch V,ereine sind 
(vgl. § 1 Albs. 1 Ides Genossen~chaftsgeSJetzes) 
nicht unter diese ß.estimmung f,aUen. Die Pl'Iak­
tische Erf,ahrung hat es erlfot1derlich gemacht, 
eLie Täti<gkei,t !der SQ~enannten Sparver,e:ine in 
der W,eise zu beschränken, Idaß idJie in so.lchen 
Vereinen ang,eSlammeh:en Spa'r~eI.der nur bei 
KI'editunternethmUlng,en .aJUf ,die Dauer des Spar­
zw,eckes :angeI.egt wunden Idüd,en. DacLurch süll 
verhindert we1"den, daß Idurch Idie BilcLung von 
SparveI'einen die gespa.rnen Gelder dil"ekt in 
Untemehmningen ~,n'Vestüert wenden, was zu 
UnZlUkömmlichkeiten fü1hl'en könnte. 

A:bs. 2 v,erihietet Werk'Slpa:rka:ssen {!>iehe 4. V.er~ 
ordnung zur DlUrchführung des Kr,e'ditwesen­
gesetZJes 'vom 31. M:ai 1937, DRGBL I S. 608, 
hzw. § 1 Z. 1 der EinfÜ'hru11lgsveroI1dnung, 
GBIO. Nr. 509/1938). Spareinlagen sollen nicht 
den w~.f1)schaftlichen R:isken ,eines Betrnebes un­
mittelbar aJUiSigesetzt und Idaher stärker gefährdet 
sein a<ls Einlag,en bei :Kl'eiditunternehmungen. 
Gl<eiches Igilt für~o.genannte Zwecksparunter­
:nehmung,en, weil :sich 13lUch bei ihnen erheMiche 
Mißstände, insbesondere bei den Warte.z,eiten, 
,ergeben können. 

Bei Verstößen ist § 32 anzuwenden. 

Zu § 4 Abs. 1: 

Das im Entwurf vOr'lIi<eg,enieLe B'undesgesetz 
sielht Idie Konzessionspflicht für den BIetrieb von 
Ban k ,ge 's c h ä f t ,e n 'Vor. Hiefü,r ist daher 
gr.unldsätzl:ich !die KJonzession ,de's Bundesrntini­
sters für Finan2Jen durch AntragsteIlung einzu­
horien. Dag,egen ,~st ,di,e Errichtung ,einer wnlän­
dischen Z we i g s t 'e 11 e ,einer österreichisch,en 
Kreidoitun:ternehmung nicht mehr ronzessions­
pHichnig, jedoch wiil"d tau!f ,due e1'!gänzenden Be­
stimmungen des § 8 Aibs. 1 Z. 7 IUnd des § 10 
hingewiesen. Die neuie Zweigstdle ist w~e ,ihre 
H:lJupnanstalt zu aUen Bankg,eschäfts;anen be­
rechcigt; über .den Antrag 31Uf Erteilullig einer 
Bew,illigJUfilg zum Betlli,eb von bisher nlich:t be­
w,iHi,gten Bankgeschäften Ihat !der Bunrdesminlister 
für F:inlanzen zu ,entschei,den. 

Die Mög.1:i.chkeit, eLen Konzessionsbescheild auf 
!B':llnkgeschäfte bestimmter Art oder :lJuf be­
:stJimmte Zeite.inzusehränroen oder mit Bedin­
gungen und Auflagen zu versehen, entspricht 
dem v.ielfältig,en Bedarf des W~rtscha.ft~le!bens. 
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B,ezügLQch wsländischer Kreditunternehmungen 
oder Zweignii,ederJ:a,ssungen Wli'lid 'aJUf § 5 Albs. 2 
hingew]esierr. 

Gemäß § 35 Ahs. 3 Z. 1 des Entwrurf1es bleiben 
.die auf Grund früherer gesetzlicher B,estimmun­
gen ,den K'r,ediwnternehmuug,en ,e,rteilten Be­
w.inigrun~en im bisheni,gen Umfang ,aufrecht. 

Gemäß Art. II Abs. 4 des Einführungsgesetzes 
zu Iden VerWlaltung,sv,etif.:lJhrensgesetzen, BGBI. 
Nr. 172/1950, s:in,d .d~ese ,aUlf das VerTahren des 
Bundesmini'steriums ·für F,inanzen anzruwenrden. 
Nach § 62 AVG 1950 können B.escheide 'sowohl 
schrifdtich a'1s münldlich ed~ass,en wet1den, wenn 
,in den V'erwaloungsvorschriften nichts 'ander,es 
hestimmt list. Ang,es:ichts der ibesomderen Hederu­
tung einer KonzessionserteiJrung sieht das vor­
Ji,egende B,uneLesge'5etz .die Schl'iftlichk,eit des 
Konzess'ion:stbescheides vo,r, wi'dnigenf:a!115 al5 
Sanküon 'im Sinne Ides § 68 Albs. 4 lit. d A VG 
die Nichtigkeit vOl"gesehen wst. 

Zu § 4 Abs. 2:· 

Das öfFentliche Inter,esse erfor1dert es, daß die 
B'elhör1de, Wlelche ,die K,onzession zu erteilen hat, 
in dem Antrag auf Erteilung der Konzession 
über die Umstände in K,enntni,s ges'etzt wird, 
die sie 'als Grunidl'a,ge ,fü'r lihl1e. Entscheidung 
benötigt. ' 

Zu § 4 Abs. 3: 

Geschäftsleiter im Sinne ,des A!hs. 3 sind .die­
j.enig,en P,ersonen, icLie .gemäß einem Ge~etz od,er 
<der Satmulg zur Füthru:ng Ider Geschäfte oder zur 
V,ertr,et:ung der Krediounternehmung nach auß'en 
berufen sinld. 

Gemäß § 26 ,des Ge'5etzes rüber Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenoss,enschaften, RGBl. Nr. 70/1873, 
kann der Bet:rieb von Geschäften ,de,r Genos'sen­
schaft 'sowie deren Vertl1etung neben den Vor­
standsmitgLiedern 'auch andenen P,ersonen über­
tr:agen weI1den. 

Eine große Zahl von Kreditgenossenschaften 
hat .derzeit noch k'eine hwptberuHichen Ge­
schäftsleiter bestellt, na ,diese B,estellungen ,in 
vielen FäHen 'umfassende organisatJol'ische Maß­
nahmenerfortdern, wir,d ,eine lange über'gang,s­
fr,ist his 31. Dezember 1986e:ingeräumt (§ 35 
AbtS. 3 Z. 2). 

Nach Maßga!be ider Bestimmungen, die für 
,die Lan:des-Hyporhekenbanken g,elten, s,ind die 
Mitglieder der Direktion der Anstalt als Ge­
schäftsleiter im Sinne ,des im Entwurf vorliegen­
den Bundesgesetzes anzusehen. 

Auf Verstöß,e gegen § 4 'i,st die St:rafbestim­
mung des § 33 anzurw,enlden. 

Zu § 5: 

Dieser P.arag'r:aph zäihlt die Gründe für elne 
Ver sag 'u n g der Konzes'sion tlaXlat,iv a,uf. Nur 

wenn einer ,dieser Gründe vorLiegt, darf die 
I<!onzession vom Bundesminist:er für Einanzen 
v,ersagt wer/d'en. Auch dj,e~e B,escimmung,en sind 
vom G~uIlldsatz des hesonder,en Vertrauensv,er­
h;iltl1Jr~eszwischen ider Kr,edit:unternehmung und 
ihren Gläubigern beherrscht. 

Zu Abs. 1 Z. 2 wirdaJUf Idie näheren B,estim­
mung'en über ,die Eiogenmittel im § 12 sowie 
,auf§ 14 hinge'W,iesen. 

Gemäß Abs. 1 Z. 3 sin.d Kl1edillUl1Jternehmun­
gen in der :&echtsform ,einer Binzelfirma oder 
einer PersonengeselJsch:l'ft des HandeJ,s,r,echtes, bei 
der ein persönLich haften!der GeseLLschaft,er eine 
Kapitalgesel1schaft ist, wie beispielsweise Gesell­
schaft m.b.H. & Co. KG., im Interesse des Gläu­
hig,erschu!JZ,es nicht z'Uigebassen. Hei Ider Einzel­
firma ,ist ,dies insbesonder,e ,aJuch ,dlaJdurch be­
gründet, daß ,d;lJS 'Sogenannlle "Vner-A'llgen-_ 
Prinzip" praktisch nicht durchführbar ist. Weiters 
besteht k,eine rechtliche Trennung zwischen dem 

'Betriebsvermögen des Bankbetriebes und dem 
Privatvermögen oder sonstigen Betrieben des 
Al1eininhabers und daher ist das den Bankge­
schäften .gewidmete Betrieb'Svermögen dem Zu­
griff der Privatgläubi.ger unmittelbar ausgesetzt. 
N achtJeilig erscheint bei 'der Einzelfirma auch die 
gegenüber anderen R'echtsformen geringere in­
terne Kontrollmöglichkeit der Geschäftsführung. 
(übergangsfrist siehe § 35 Abs. 4). 

DiJe Hestimmung Ides Ahs. 1 Z. 4 steht ,das 
sogel1Jannte "Vi,er-Alugen-iPninzip" Qn der Ge­
ISchähs1citung ;einer Kr,adituntemehm'llng vor, 
d. h., daß die Geschäfnsführung mindestens 
zwei Geschäfcsleitern oblJiegt unid die Einzelv,er­
tretungsmacht sow,ie eLLe Binzelp110kura oder die 
Einzel'handhmgsvoHmacht für ickn g,esamten 
Geschäftsbetrieb ausgeschlossen sind. § 35 Abs. 4 
räumt zur Er:fülLung dieserneuen Hestimmung 
,eine Fri:st von ,drei Jahren ab Inkrafttreten des 
im Entwurf vorl,i,egenden Bundesg,esetzes ,ein. 

Im Sinne des Abs. 1 Z. 5 gilt ein Geschäfts­
leiter inslbesonide're bei VOl'liie@ender Ausschilie­
ßungsg:ründe des § 13 Ider Gewerlbeol'dnung 
1973 ,als nichtvertra,uenswündig. 

Bei Ved,etzung,en von ,Bestimmungen dieses 
Bundesges,etzes 0 d ,e r bei Auftreten eines Ver­
sa,gul1JgSlgrundes gemäß § 5 Z. 2 his 7 nach 
ErteiLung der Konz'e~ion ist diese unter den 
,im § 6 Abs. 2 Z. 3 gen:annten Vora!us'Setzungen 
zurückzunehmen. 

Bezüglich 'der ErnichtJUng von Zw,eigsllellen 
w,ird ,ergänzen'd lauf ,§§ 8 Ahs. 1 Z. 7 und 10 
kbs. 2 rund 3 hingewiesen. 

Zu § 6 Abs. 1: 

Für ,die Zur ü c k nah m e einer Konzession 
(§ 4) w.egen Ider Nichtaufnahme oder der Nicht­
ausühung des Geschäftsbetriebes wird dem Bun­
desminister für Finan'zen, abweichend von der 
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gewerberechtlichen Regelung ,der Enuzrehung 
einer Gewerbeberechtigung, ein Ermess'en einge­
räumt. Der Ermessensspielraum ermöglicht auch 
bei der Zurücknahme der Konzession aus den 
angeführten Gründen eine Berücksichtigung der 
a<llgemeinen Zielsetzungen dieses Bundesgesetzes. 

Zu § 6 Abs. 2: 

Die Bestimmung zählt die Gründe auf, aus 
denen der Bundesminister für Finanzen ,eine er­
teilte Kozess,ion z'urück:zunehmen hat. 

Die Z. 1 entspricht im wesentlichen dem Wieder­
aUlfnahmegrund des § 69 Albs. 1 Et. a A VG. 
Wegen ,der besonderen volkswirtschaftlichen Be­
deutun!g des in Kredituntemehmungen im allge­
meinen gesetzten Vertrauens geht Idie vorlie­
gende Besümmung üher die ides allgemeinen Ver­
waltungsverfahr,ensrechtes hinaus. Es genügen 
objektiv unrichtige Angaben, d. h. Irreftüh-

, rungsa'bsicht ,ist nicht Tatbestandsmerkmal. 

Durch die Bestimmung- der Z. 3 wird sicher­
gestellt, ,daß ein nach Erteilung der Konzession 
eintretender Versagungsgrund (§ 5) zur Zurück­
nahme dieser Konzession f,ührt. 

Eine Zurücknahme der Konzession ist auch 
für den Fall der Nichllerfüllung der im § 14 
Abs. 1 getroffenen Regelung über die dauern­
den Anhtgen in Grundstücken, GebäUlden und 
Beteiligungen vorgesehen. Gleiches gilt auch für 
die Eigenmittel (§ 12) gemäß ,der übergangsbe­
stimmung des § 35 Abs. 6. 

Zu § 6 Abs. 3: 

Abs. 3 soll klarstellen, daß der B,escheid rechts­
kräJt~g sein muß und erst nach Ablauf der drei 
Monate exnunc. wie ein Auflösungsbeschluß 
wirkt. 

Im Stadium der sich amchließ'enden Abwick­
lung sind ,die hiezu erforderlichen Bankgeschäfte 
noch zulässig. 

Maßgebend Ifür die Durchführung des Besch'ei­
des ist, daßinnerha'lb der drei Monate die 
Satzung dahingehend geändert wird, daß die 
Bapkgeschäfte als Unternehmens gegenstand auf­
gegeben werden sow~e die Firma entsprechend 
dem § 11 geändert wird. 

Zu § 7: 

Die Konzession erlischt nur bei Eintritt der 
im Albs. 1 aufgez;ihlten Gründe. Es entspricht 
den EIifordernis'sen eines ordnungsgemäßen Ver­
hhrens, das Erlöschen besche~dmäßig f'estzustel­
len und hievon :die Registerbehörde zu verstän­
digen. Der Bescheid wirkt im Unterschied zu 
dem bei Zuruckna'hme einer Bewilligung ('§ 6) 
ergehenden Bescheid ,ex tunc. 

Zu § 8: 

N eben der KOll'cession ,für ,den Betrieb von 
Bankgeschäften gemäß § 4 ist eine "besondere 
Bewilligung" für die im Abs. 1 ,genannten Vor­
gänge v01"gesehen. Gewisse Veränderung'en oder 
Ereignisse hing,egen sind laut § 10 nur anzu­
zeIgen. 

Mit der Verschmelzung von Kreditunterneh­
mungen (Z. 1) erl,ischt ,die Ko,nzession der aufge­
nommenen Kreditunternehmung (§ 7 Abs. 1 
Z.6). 

Zu Z. 2 wiJ1d darauf ,hingewiesen, ,daß jedoch 
die Umwandlung einer Kommanditgesellschaft 
in eine off,ene Handelsgesellschaft einer BewiHi­
gung bedarf. üie Z!usätzEche Kapitalskraft, die 
notwen1dig durch Eintritt eip.es Kommanditisten 
er>folgt, ist Laut Z. 2 nicht Vorgang eines BewiUi­
gungsverfahrens. Für ,den Erwel'bdauernder B'e­
teiligungen an anderen Unternehmungen 
nicht Krediounternehmungen - ist' hingegen 
nur eine A=e~ge gemäß § 10 Albs. 1 Z. 2 vor­
gesehen. 

Kreditunternehmungen im Sinne der Z. 5 un­
terliegen einer in Sondervorschl'iften geregelten 
Aufsicht. Solche Sondervorschriften bestehen 
derzeit auf Grund des Hypothekenbankgesetzes 
sowie des Gesetzes über die Pfandbriefe und ver­
wandten Schuldverschreibungen öffentlich-recht­
licher Kreditanstalten (GBlö. Nr. 648/1938), 
ferner ,auf Grund des Investmentfondsgesetzes, 
HGBl. N r. 192/1963 0in der Fassung des BGBl. 
Nr. 243/1968). 

Eine beson'dere Bewilligung ist .gemäß Z. 7 
auch für iden Betrieb nicht an einen bestimmten 
Stan1dort gebundener Zweigstellen erforderlich. 
Die einzelnen Standorte sind ,in den Bewrlli­
gun:gsbescheid aufzunehmen. 

Durch die Bestimmung ,des Abs. 2 werden die 
Verfahrenshesti:mmun.gen für die Erteilung (§ 4), 
Versagung (§ 5) und Zurücknahme (§ 6) einer 
Konzession auch '~ür die "besonderen Bewilligun­
gen" iiibernommen. 

Auf Verstöße gegen § 8 sind ,die StraJhestim­
mungen des § 33 an:zuwenden. 

Zu § 9: 

Die Eintragung der KreditunternehmuTIß in 
das Register wir1d von ihrer Zulassung (§ 4) ab­
hängig gemacht. Da's bedeutet, daß eine Kredit­
unternehmung in das ,für sie zuständige öffent­
liche Register nur eingetragen werden darf, wenn 
der Konzessionsbeschend ,des Bundesministers für 
Finanzen vorliegt. 

Die Vorl~ge eines Konzessionsbescheiides ent­
fällt, wenn der Betr.ieb von Bankgeschäften 

,schon bisher 'zugelassen war (§35 Abs. 3 Z. 1). 
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Zu § 10: 

Während ,die '§,§ 4 und 8 di,e konzessions- un,d 
bewi1l~gungspflichtigen Taobestände enthalten, 
nennt § 10 ,die ,anzeigepflichtigen. 

Die vorgeschriebenen Anzeigen sollen die Auf­
sichtsbehöfldeüberdie wichtigsten Veränderun­
gen ~m Kr,editapparat unterrichten. 

Die Pflicht zur Anzeige der Übernahme Idau­
ernder Beteiligungen an anderen U n t ern e h­
m u n.g e n (Ahs. 1 Z. 2) entspricht dem ,§ 14 
Abs. 1. Von der ObernaJhme da'tDernder Beteili­
gungen ist Idas Finanzierungsgeschäft in der Form 
zeitlich begrenzter B'eteilig1Ungen an Unterneh­
mungen (Kapitalheteiligungsgeschäft) zu unter­
schei,den! ,das ein Bankgeschäft gemäß§ 1 Abs. 2 
Z. 11 ist. Der ErweIlb 'dauernder Beteilig1Ungen 
an anderen. K red i tun t e r ne h m u n gen 
ist nicht anzeigepflichtig, son:dern gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 1 bewiHigungspflichüg. 

Bez,üglich der Geschäf.t.sleiter (Abs. 1 Z. 4) 
wird auch auf § 4 Albs. 3, § 5 AJbs. 1 Z. 4 
und 5, § 17 und§ 25 Albs. 4 Z. 1 hingewiesen. 

Die Errichtung von Zweigstellen inlän,discher 
Kreditunternehmungen bedarf zwar keiner Be­
wiHigung mehr, ist jedoch gemäß Abs. 2 vorher 
anzuzeigen; ,das -gIeiche gilt Mr eine Standortver­
legung. Wenn jedoch ,die weitere Errichtung von 
Zweigstellen mit schweren schädlichen Folgen für 
die Funktionsf;ili~gkeit des Kreditapparates ver­
bunden wäre, kann der Bundesminister für 
Finanzen durch Verordnung einen Zeitraum 
von höchstens drei Jahren festsetzen, innerhalb 
dessen keine Zweigstellen errichtet werden dür­
fen. Die im Zeitpunkt der Erhs~ung dieser Ver­
ol1dnung im Bau befindlichen Zweigstellen sollen 
hievon nicht hetroffen w,erden. 

Der Begriff der Zweigstelle ist organisatorisch 
zu verstehen und umfaßt alle Nebenstellen 'einer 
Kreditunternehmung, wie Zweigniederlassungen, 
ZahlsteHen, Annahmestellen u. 'dgl., gleichgültig 
auf welche Dauer, in welchem Umfang und auf 
welchem Standort sie errichtet werden. 

Auf Verstöße gegen § 10 sind die Strafbestim­
mungen des ,§ 33anz'uweruden. 

Zu § 11: 

Da die Kreditunternehmungen in der Ausübung 
ihres Betriebes im öffentlichen Interesse auf Grund 
dieses Bundesgesetzes Beschränkungen unterwor­
fen sind, entspricht es der Sicherheit des Ver­
kehrs, die im Abs. 1 bis 3 angeführten Bezeich­
nungen den diesem Bundesgesetz unterstellten 
Kreditunternehmungen vorzubehalten. 

Um den hier vorgesehenen Schutz wirksam zu 
gestalten, beschränken sich die Vorschriften die­
ses Paragraphen nicht auf Kreditunternehmun­
gen; si'e sollen vielmehr allgemein Anwendung, 

finden und so die Sicherheit im Kreditwesen ver­
stärken helfen. Einrichtungen der Kreditunter­
nehmungen dürfen die geschützten Bezeichnungen 
verwenden, wenn sie bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetz'es hiezu befugt waren oder wenn 
dies in einem Zusammenhang geschieht, der den 
Anschein ausschließt, daß diese Einrichtungen 
Bankgeschäfte betreiben. Eine Verpflichtung einer 
Kreditunternehmung, sich "Bank" usw. zu be­
zeichnen, besteht jedoch nicht. 

Das Wort "Sparkasse" ist auch in einer anderen 
Schreibweise (z. B. "Spar-Casse") geschützt. 

Kreditgenossenschaften dürfen das Wort 
"Bank" zur Bezeichnung des Geschäftslokals oder 
zu Werbezwecken nur mit einem auf den Genos­
senschaftscharakter hinweisenden Zusatz führen. 
Diesem Zusatz entsprechen auch dIe allgemein 
bekannten und mit einet bestimmten Unter­
nehmensform verbundenen, markenrechtlich ge­
schützten Symbole, wie z. B. das Giebelkreuz 
der Raiffeisenkassen u. dgl. 

Für allenfalls notwendige Anpassungen der Ge­
schäftslokalbezeichnungen wird eine Frist bis 
31. Dezember 1984 eingeräumt. (Siehe§ 35 
Abs.5.) 

Auf Verstöße gegen § 11 sind die Strafbestim­
mungen des § 33 anzuwenden. 

Zu § 12: 

Die Erhaltung und Mehrung ausreichender 
Eigenmittel der Kreditunternehmungen ist ein 
wichtiger Faktor für die Sicherung ihrer Funk­
tion sowohl gegenüber den Gläubigern als auch 
gegenüber den Schuldnern. Darüber hinaus be­
einflußt die Höhe der Eigenmittel einer Kredit­
unternehmung in entscheidender Weise ihre 
Fähigkeit zur R i s k e n t r a.,n s f 0 r m a t ion. 
Der Eigenmittelquote der Kreditunternehmung 
kommt auch angesichts des zunehmenden Anteils 
der Fremdfinanzierung in der Wirtschaft und dem 
damit verbundenen erhöhten Risiko besondere 
Bedeutung zu. Die Eigenmittel sollen daher in 
einem angemessenen Verhältnis zu den fremden 
Mitteln stehen und so eine wichtige Aufgabe als 
Garantie der Kreditunternehmung für ihre Ver­
pflichtungen erfüllen. Aus diesen Gründen liah 
bereits das Rekonstruktionsgesetz, BGBl. Nr. 183/ 
1955, die jährliche Dotierung steuerfreier Rück­
lagen zur Erreichung eines Eigenkapitals von 
10% der Verpflichtungen in den Jahren 1955 bis 
1964 vor. 

Die Verhältnisse bei den einzelnen Kredit­
unternehmungen gestatten es nicht, eine Relation 
sogleich endgültig festzusetzen. Diejenigen Kre­
ditunternehmungen, die bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes über keine ausreichenden Eigen­
mittel im Sinne des Abs. 3 verfügen, haben in~ 
nerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten die-
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ses Bundesgesetzes Maßnahmen zu treffen, durch 
welche die m:it Verordnung [,est'ge1egten Hunldert­
sätze erreicht werden. Ist es der Kreditunter­
nehmung bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelun­
gen, die angeführte Relation zu erreichen, so hat 
der Bundesminister für Finanzen die nach diesem 
Bundesgesetz erforderlichen Maßnahmen zu tref­
fen. (Siehe hiezu die näheren Bestimmungen im 
§ 35 Abs. 6.) 

Abs. 2 gibt eine Definition des haftenden 
Eigenkapitals für die einzelnen Arten der Kredit­
unternehmungen. Als Rcücklagen gelten die in 
der Bilanz ausgewiesenen Rücklagen, soweit ihnen 
keine Verpflichtungen gegenüberstehen. Dazu 
zählen auch die steuerfreien Rücklagen im Sinne 
des Einkommensteuergesetzes sowie der Investi­
tionsfreibetrag. Die Sammelwertberichtigungen 
(Verordnung vom 12. Juni 1972, BGBI. Nr. 197, 
in der Fassung des BGBL Nr. 681/1977) zählen 
gemäß Abs. 1 zu den Ei~enmitteln. 

Abs. 2 Z. 3 nimmt darauf Rücksicht, daß der 
sogenannte Haftsummenzmschlag in bestimmter 
Höhe zu bemessen ist, je nachdem, ob es sich um 
Genossenschaften mit beschränkter oder um sol­
che mit unbeschränkter Haftung handelt. 

Abs. 2 Z. 6 bezieht sich auf das Dotations­
kapital. Unter Dotationskapital ist jenes Kapital 
zu verstehen, das einer ausländischen Kreditunter­
nehmung anläßlich der Bewilligung einer inlän-

. dischen Zweigni,ederlaSISung IftÜr diese hescheid­
mäßig vorgeschrieben wurde und der Geschäfts­
leitunJg ~m lnil!anld u11Ibeschränktund ohne Be­
Lastung zur freien Vem'ügung ~teht. 

Die im Abs. 3 vorgesehene Verordnungser­
mächtigung ermöglicht es dem Bundesminister 
für Finanzen, das Ausmaß der Eigenmittel (bis 
zu 4 v. H. der Verpflichtungen) den jeweiligen 
Erfordernissen anzupassen. Im Hinblick darauf, 
daß flüssige Mittel ersten Grades unmittelbar 
zur Erfüllung von Gläubigerforderungen zur 
Verfügung stehen, sind ,sie vor Berechnung der 
Hundertsätze von den Verpflichtungen abzuzie­
hen. 

Abs. 4 enthält die Definition der "Verpflich­
tungen", die als Bemessungsgrundlage für das zu 
haltende Eigenkapital dienen. 

Abs. 5 scheidet aus der Berechnungsbasis die­
jenigen Verpflichtungen aus, für die ein beson­
derer Gläubigerschutz wie für Primär,einlagen 
nicht erforderlich ist oder eine Deckung auf der 
Aktivseite besteht. 

A~s. 8 enthält die Bestimmungen über die 
auch schon in anderen Ländern bewährte Ein­
richtung des sogenannten "n ach r a n gig e n 
Kap i tal s". Es soll vor allem solchen Kredit­
unternehmungen, die kraft ihrer Eigentumskon­
struktion keine andere Zufuhr von Eigenkapital 
zu el'\w,arten halben, wIe etwa 'Sparka&sen 

und Landes-Hypotheke11lbanken, die Möglich­
keit gegeben werden, zusätzliches haftendes Ka­
pital zu beschaffen. 

Aus Gründen des Insolvenzrechts ist eine De­
finition im Sinne des ersten Satzes des Abs. 8 
unumgänglich. Demnach sind als nachrangiges 
Kapital Geldforderungen an eine Kreditunter­
nehmung zu verstehen; diese Geldforderungen 
können in Form von Einlagen oder Schuldver­
schreibungen bestehen. Es, muß eine Vereinba­
rung darüber abgeschlossen werden, daß diese 
Forderung,eri insbesondere im InsolV'enzfall der 
betreffenden Kreditunternehmung wirtschaftlich 
ihrem Eigenkapital gleichstehen, was auf Forde­
rungen jener Gläubiger (z. B. Einleger), die eine 
solche Vereinbarung nicht eingegangen sind, nicht 
zutrifft. Ein,e ZU'rechnung zum haftenden' Eigen­
kapital kann jedoch nur dann erfolgen, wenn 
die Restlaufzeit mindestens drei Jahre beträgt 
und der gesamte Nennbetrag dieser Forderung 
500/0 des gesamten Nennbetrages des sonstigen 
haftenden Eigenkapitals nicht übersteigt. 

Abs. 10 enthält Ausnahmen für bestimmte 
Arten von Kreditunternehmungen (Sonderinsti­
tute). Darunter fallen u. a. die Osterreichische 
Investiti'onskr.edit 'AG., die österre,ichisch,e KOIITl­
munalkredit AG. zur Aufschließung von Indu­
striegelände, die österreichische KontroUbank 
AG., der österreichische Exportfonds Ges. m. b. 
H., die Finanzierungsgarantie-Gesellschaft m. b . 
H., der Bürgschaftsfonds der Kleingewerbekre­
ditaktion Ges. m. b. H. 

Der letzte Satz im Abs. 10, welcher insbe­
sondere für die Landwirtschaftlich'e Bau- und' 
Maschinenkreditgenossenschaft und die Kreditge­
nossenschaft für Gewerbetreibende gilt, soll ver­
hindern, daß die Vorschriften über das Mindest­
eigenkapital auf Kreditunternehmungen, die 
keine Konzession für das Spareinlagengeschäft 
haben und deren Fremdmittel ausschließlich von 
inländischen Kreditunternehmungen stammen, 
Anwendung finden. 

Zu § 13: 

Dieser Paragraph schreibt den Kreditunterneh­
mungen die Haltung be~timmter Liquiditätsre­
serven vor, wobei der Stand jeweils zum Mon­
natsletzten (Abs. 7) maßgebend ist. 

Wenn auch bei Krisen die Zahlungsfähigkeit 
durch hohe Liquiditätsreserven nicht unbedingt 
gewährleistet wird, so gestatten sie doch im all­
gemeinen eine leichtere überwindung der Schwie­
rigkeiten. Barreserven und sofort fällige Forde­
rungen bilden auch einen wirksamen Puffer 
zwischen den Kreditunternehmung·en und der 
Notenbank. Die Liquiditätsreserven wirken fer­
ner in gewissem Maße dahin, daß eine unange­
messene Kreditausweitung durch Schaffung zu­
sätzlicher Kredite erschwert wird. 
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Die zu erlassenden Bestimmungen (Abs. 4 
und 5) setzen einen Überblick über die verfüg­
bane Kreditmenge voraus; dieser wird durch stän­
dige Einreichung statistischer Daten beim Bundes­
ministerium für Finanzen gemäß § 25 Abs. 3 
(bz~. der Oesterreichischen Nationalbank gemäß 

. § 44 des Nationalbankgesetzes 1955 in Verbin­
dung mit § 27 des ~m Entwuf vorliegenden Bun­
desgesetzes) ermöglicht. Es ist zu beachten, daß 
andererseins die zu haltenden flüssigen Mittel er­
sten Grades zum Teil nicht verzinslich sind und 
daher die Verdienstmöglichkeiten der Kreditun­
ternehmungen schmälern. Der variable Hundert­
satz für die flüssigen Mittel ersten Grades und 
der Gesamtrahmenbetrag von 35 v. H. tragen 
jedoch dazu bei, die F r ist e n t r ans f 0 r m a­
ti 0 n in der Kreditgewährung zu erleichtern. 

Die flüssigen Mittel ersten Grades (Abs. 2) und 
zweiten Grades (Abs. 3) entsprechen den inter­
nationalen Begriffen "Liquidität I" und "Liqui­
dität II". 

Als frei konvertierbare Währung im Sinne 
des Abs. 2 sind Währungen jener ausländischen 
Staaten anzusehen, welche die im Art. VIIr des 
Übereinkomme~s über den Internationalen Wäh­
rungsfonds, BGBl. Nr. 105/1949, angeführten 
Verpflichtungen übernommen haben, ferner son­
stige Fremdwährungen, die zum Handel an der 
Wiener Börse und zur Devisennotierung in deren 
Amtlichen Kursblatt zugelassen sind. Diese 
Begriffsbestimmung findet auch für den Bereich 
des Devisenrechtes Anwendung. 

Bei Kreditunternehmungen, die einem Zen­
tralinstitut angeschlossen sind, gelten die beim zu­
ständigen Zentralinstitut gehaltenen täglich fäl­
ligen oder bis zu 30 Tagen gebundenen Guthaben 
als flüssige Mittel ersten Grades und die über 
30 Tage gebundenen Guthaben als flüssige Mittel 
zweiten Grades. Damit w:ird dem Umstand Rech­
nung getragen, daß diese Kredit~nternehmungen 
ihre flüssigen Mittel in erster Linie bei ihrem Zen­
tralinstitut zu halten haben. 

Gemäß Abs. 4 sind flüssige Mittel ersten und 
zweiten Grades von insgesamt 35 v. H. der Ver­
pflichtunge~ zu halten. Der Satz für die flüssigen 
Mittel ersten Grades ist zwischen 5 v. H. und 
20 v. H. der Verpflichtungen nach Maßgabe der­
jeweils nach den währungs- und kreditpolitischen 
Verhältnissen erforderlichen Höhe der Zahlungs­
bereitschaft veränderLich festzusetzen. Der Satz 
wird jedoch aus strukturellen Gründen für die 
einzelnen Arten von Kreditunternehmungen (ins­

stützenden Charakter des Einlagegeschäftes die­
ser Institute Rechnung zu tmgen. 

Die gesetzliche Sicherung des sektoralen Ver­
bundes über das Zentralinstitut ist insbesondere 
hinsichtlich der Liquiditätshaltung geboten. Des­
halb haben Kreditunternehmungen, die einem 
Zentralinstitut angeschlossen sind, neben den 
flüssigen Mitteln ersten Grades (Abs. 4) auch 
eine Liquiditätsreserve (Abs. 5) zu halten. Die 
Steiermärkisch·e Bank Gesellschaft m.b.H. ist 
als eine einem Zent~alinsti1Jut, nämlich der Giro­
zentrale und Bank der österrf:ichischen Sparkassen 
AG, angeschlossene Kreditunternehmung anzu­
sehen. Die Ausnahmebestimmung des Abs. 5 
letzter Satz nimmt auf jene Kreditunternehmun­
gen Rücksicht, die wegen ihrer Größe und Markt­
steIlung im Verhältnis zum Zentralinstitut eine 
besondere Wettbewerbsstellung einnehmen. Diese 
Institute können ihre Bindung zum Zentral­
institut unter Beachtung einer Kündigungsfrist 
lösen. . 

Die flüssigen Mittel ersten Grades werden auf 
die flüssigen Mittel zwe.iten Grades angerechnet, 
soweit sie das erforderliche Ausmaß (Abs. 4 
und 5) überschreiten. Die Kreditunternehmungen 
haben jedenfalls 35 v. H. der Verpflichtungen in 
flüssigen Mitteln ersten und zweiten Grades zu 
halten. . , 

'Der Bundesminister für Finanzen hat eine 
Ver 0 r d nun g gemäß Abs. 4 zu erlassen. 
Bisher wurden A b kom m e n auf freiwilliger 
Grundlage mit den Fachverbänden der Kredit­
unternehmungen sowie deren Zentralinstituten 
über die zu haltende Liquidität abgeschlossen. 
Diese derzeit bestehenden sogenannten Kredit­
kontrollabkommen ("Abkommen über qualita­
tive und quantitative Kreditmaßnahmen auf dem 
Gebiete des Kreditwesens") umfassen sowohl die 
Haltung flüssiger Mittel ersten und zweiten 
Grades im Sinne des § 13 als auch die Einhaltung 
eines Kreditplafonds im Sinne des § 22 Abs. 3 
und 7 des im Entwurf vorliegenden Bundes­
gesetzes. Die bestehenden Kreditkontrollabkom­
men sollen künftig nur mehr für die Regelung 
des Kreditplafonds (§ 22 Abs. 3 und 7) gelten, 
wogegen die Haltung der flüssigen Mittel ersten 
und zweillen Grades nach einer Übergangszeit 
(§ 35 Abs. 7) durch eine Verordnung gemäß § 13 
Abs. 4 zu bestimmen ist. 

Die Abs. 1 bis 6 sind sowohl für die Ab­
kommen als auch für eine zu erlassende Verord­
nung bindende Rechtsgrundlage. 

besondere ein- und mehrstufige Sektoren) unter- . Abs. 6 trägt der für ein grundlegendes Wirt­
schiedlich zu gestalten sein. Für Landes-Hypo- schaftsgesetz unbedingt erforderlich'en Elastizität 
thekenbanken wird der Hundertsatz stets 5 v. H. Rechnung, indem innerhalb der gesetzlichen Rah­
betragen, um einerseits die besondere Geschäfts- menbestimmungen gewissen nicht präzise vor­
struktur dieser Institute zu berücksichtigen, an- aussehbaren, im volkswirtschaftlichen Entwick­
dererseits dem das Emissionsgeschäft unter-, lungsprozeß jedoch mit' Sicherheit eintretenden 
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Begebenheiten durch Einbeziehung neuer Werte 
im Bereiche des Kreditwesens und der darauf 
Bezug habenden Rechtsvorschriften begegnet wer­
den kann. 

Bei Unterschreitung der Liquiditätserforder­
nisse haben die Kreditunternehmungen am Mo­
naHende ein Pönale an ,das Bundesministerium 
für Finanzen zu entrichten (Abs. 7). 

Abs. 8 nimmt die im § 12 Abs. 10 .genannten 
Kreditunternehmungen von den Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 7 aus. (Siehe Erläuterungen zu 
§ 12 Abs. 10.) 

Zu § 14: 

Um zu verhindern, daß eine Kreditunterneh­
mung die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in 
einem zu großen Ausmaß in Grundstücken, Ge­
bäuden oder in Beteiligungen anlegt, welche im 
Bedarfsfall nur mit Schwier,igkeiten und auf län­
gere Sicht zu realisieren sind, schreibt das im 
Entwurf vorliegende Bundesgesetz eine Höchst­
grenze für die dauernden Anlagen in Grund­
stücken, Gebäuden und Beteiligungen vor. Hin­
sichtlich der Definition "Beteiligung" wird auf 
§ 131 Abs. 1 A II 7 des Aktiengesetzes 1965 hin-, 
gewiesen. 

Falls eine Kreditunternehmung diese Höchst­
grenze überschreitet, hat der Bundesminister für 
Finanzen die Konzession zum Betrieb von Bank­
geschäften gemäß § 6 zurückzunehmen. Erachtet 
der Bundesminister für Finanzen durch die über­
schreitung der Höchstgrenze die Erfüllung der 
Verpflichtungen einer Kreditunternehmung ge­
genüber ihren Gläubigern für gefährdet, so kann 
er die im § 25 Abs. 4 vorgesehenen Maßnahmen 
treffen. Das'selbe ,gilt für Kreditunterneh­
mungen, die bei Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes -die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht 
erfüllen. Um jedoch diesen Kreditunternehmun­
gen die Anpassung zu ermöglichen, ist eine Frist 
von zehn Jahren ab Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes vorgesehen (Abs. 1). 

Zu § 15: 

Da Kreditunternehmungen weitgehend nicht 
ihre eigenen, sondern ähnen anvertraute Mittel 
in Krediten veranlagen, kommt den Bestimmun­
gen dieses Paragraphen im Interesse des GI ä u­
b i ger s c hut z e s besondere Bedeutung zu. 

Die durch Verordnung festzusetzenden Hun­
dertsätze (Abs. 4) führen den im Abs. 1 auf­
gestellten Grundsatz der R i s i k 0 s t r e u u n g 
näher aus. Diese Bestlimmung soll verhindern, 
daß eine Kreditunternehmung einen zu großen Teil 
ihrer Mittel an einige wenige Kreditnehmer aus­
leiht und damit ihre wirtschaftliche Existenz 
von der Bonität dieser Kreditnehmer abhän­
g,ig macht. 

Da übernommene Haftungen nach der Erfah­
rung insgesamt und im Einzelfall nur teilweise 
in Anspruch genommen werden und in der 
Regel Rückgriffsrechte bestehen" ist es gerecht­
fertigt, diese nur mit der Hälfte anzusetzen 
(Abs.4). 

Der Grundsatz der Bedachtnahme auf Sicher­
heit und Einbringlichkeit wird durch nähere 
Vorschriften über die Prüfung der Bonität des 
Kreditnehmers im Abs. 5 konkretisiert (0 f f e n­
leg u n g). Es genügt hiebei nicht, wenn die Kre­
ditunternehmung über den Kreditnehmer bloß 
Auskünfte einholt; die Unterlagen müssen viel­
mehr vom Kreditnehmer selbst oder in seinem 
Auftrag von einem Dritten zur Verfügung ge­
stellt werden. 

Zu § 16: 

Diese Bestlimmung ermöglicht es den Kredit­
unternehmungen, sich darüber Kenntnis zu ver­
schaffen, ob ein Kreditnehmer bereits bei ande­
ren Kreditunternehmungen in einer Weise Kre­
dite in Anspruch genommen hat, die in ihrer 
Gesamtheit eine weitere Krediteinräumung an 
diesen Kreditnehmer nicht rechtfertigen. Auf die 
Wahrung des Bankgeheimnisses (§ 23) wird hie-

, bei Rücksicht genommen. 

Unter Kreditnehmern gemäß Abs. 1 sind in­
und ausländische Kreditnehmer zu verstehen. 

Punkt 27 der derzeit geltenden "Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der österreich ischen Kre­
ditunternehmungen" vom 1. Juli 1971, veröf­
fentlicht im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" vom 
6. Juni 1971, Nr. 129, ermächtigt die Kredit­
unternehmungen zur Vornahme der erforder­
lichen Meldungen an eine zentrale Kreditevidenz­
stelle. Das im Entwurf vorLiegende Bundesgesetz 
hält an dieser Regelung fest und bestlimmt im 
Abs. 5, daß die Meldungen an diese Kredit­
evidenzsteIle die Meldung an die Oesterreichische 
Nationalbank ersetzen, solange die Kreditunter­
nehmungen Meldungen entsprechend den Abs. 1 
bis 4 an diese EvidenzsteIle erstatten. 

Gemäß § 35 Abs. 9 soll die Tätigkeit der Evi­
denzstelle zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des 
im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes auf die 
Oesterreichische Nationalbank übergehen. 

Zu § 17: 

Diese Bestimmungen sollen allfälligen Mißstän­
den vorbeugen, die daraus entstehen können, daß 
eine Verquickung der Interessen von Personen 
entsteht, die gleichzeitig den Verwaltungsorganen 
von kreditnehmenden Unternehmungen und ,den 
kreditgewährenden Kreditunternehmungen selbst 
angehören. Die bereits für Aktiengesellschaften 
bestehenden Vorschr,iften (§ 80 des Aktienge­
setzes 1965) werden daher sinngemäß auf alle 
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Kreditunternehmungen ausgedehnt. Zu den Ge­
schäftsleitern zählen auch die Mitglieder des Vor­
standes. Auf Grund der Satzung oder des Ge-. 
nossenschaftsvertrages können Genossenschafter, 
die nicht MitgLfeider des AJUfsich,tJsranes sind:, ge­
wisse überwachende Funktionen in einem Bei­
rat, Kuratorium oder Kreditausschuß erfüllen. 
Sie müssen daher den Geschäftsleitern und Mit­
gliedern des Aufsichtsrates gleichgestellt werden. 

In Änderung der bestehenden Rechtslage kann 
die Zustimmung zu einem Kredit im Sinne des 
A:bs. 1 his zu ,einem Jahr (bisher bis ZlUdrm 
Monaten) im voraus gewährt 'werden. Gleiches 
glilt für Abs. 3. Weine!1s wi!1d but Albs. 2 das 
Ausmaß V'On bi~er ,einem (Monats!h.ez,ug 'auf ,ein 
Viertel des Jahresbezuges erhöht. 

Organe .im Sinne ;des Ahs. 3 sind nurooe ge­
setzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Ver­
waltungs- oder Kontrolleinrichtungen. Der Be­
g.ruff "Wirt&chaftlicher EigeD'tJümer" vst auf die 
Zurechnungsbestimmungen des § 24 der Bun­
desabgabenordnung, BGBL Nr. 194/1961, abge­
stellt. 

Wurde den Bestimmungen des Abs. 1 bis 4 zu­
widergehandelt, so haften gemäß Abs. 5 für die 
Rückzahlung des Kredites die Geschäftsleiter und 
die Mitglieder des zuständigen Aufsichtsorganes 
der Kreditunternehmung persönlich und als Ge­
samtschuldner. 

Zu § 18: 

Die Vorschriften über den Sparverkehr sollen 
'eine mÖß'lichst einheitliche B1ehan1dlung ,der Spar­
gelder bei allen Kreditunternehmungen, die ge~ 
mäß § 4 eine Ko.nzession für das Spareinlagen­
geschäft haben, und ein größtmögLicheIS Maß an 
Sicherheit gewährleisten. Sie sind daher in erster 
Linie Ordnungsvorschriften für solche Kredit­
unterniehmungen, ,d&e Sparurku:nden a.usfolgen, 
enthaltJen jedoch auch handells- IUnd zivllrechtlI.iche 
Sondernormen, ,insbesondere bezüglich der Wert­
papiereigenschaft der verschiedenen Arten von 
Sparurkunden. Es handelt !sich hiebei um ZWdn­
gende RechtJsvorschrifnen, von ,denen :durch Ver­
einiharung ;nicht 'abgegangen wet1e1ten kamn. 

DpareinIagensind Geldeinlagen auf Konten, die 
nicht eltern Zahlungsverkehr, sondern der Anlage 
dienen; sie müssen durch eine besondere Urkunde 
(Spi3Jrurkunide)gd~ennzcichn.et sein. Solche Spa.r­
,urkunlden ,dürf,en untier der Bezeichnrung "Spar­
büch·er" nur von ,dien hi:ezu befugten Kl"edliuuntJer­
nehmungen (§ 4) und als "Sparka.ssenbücher" nur 
von Sparkassen ausgegeben werden. Die Bezeich­
nung "Sparbuch" ist auch in einer Wortverbin­
dung zulässig, z. B. "Postsparbuch" der öster­
reichischien Postsparkasse (§ 15 Postsparkassenge­
setz 1969, (8GB!. Nr. 458). 

Unzulässig ist 'es, Beträge, die von ,einer Kre­
ditunternehmungim Kreditwege zur Verfügung 

gestellt werden, auf einer Spareinlage gutzubrin-. 
gien (Abs. 4). Mit ,dem Charakter 'mner echten 
Spareinlage läßt es . sich auch nicht vereinbaren, 
daßüJber ,sie durch überweisung oder Scheck ver­
fügt w,ind; ,desha.Lb wel1den, Ider ,biJshenigen Rege­
lung entsprechend, solche Verfügungen nicht zu­
gelassen (Abs. 5). Ausgenommen hievon sind je­
doch Ü'berweisun,gen auf eine Spareinlage. 

Hat der Berechtigte aus einer Spareinlage die 
Verfügung darüber von der Abgabe eines Lo­
sungswortes abhängig g.emacht und ist er hiezu 
nicht imstande, dann muß er sein Eigentumsrecht 
an der Spareinlage nachweisen. Ohne Angabe des 
Losungswortes kann üb.er Spareinlagen v,erfügt 
wenden, die von Todes wegen erworben worden 
sind; dasselbe ,gilt hei Vorl,age der Sparurkunde 
im Zuge einer ,behördlichen Zwangsvollstrek­
kung (Albs. 6). 

Die Itegdung des Abs. 7 steht !im Zusammen­
hang mit Albs. 3. 

Gemäß Abs. 8 muß die Kreditunternehmung 
die Auszahlung einer Spareinlage aiblehnen, wenn 
eine der Voraussetzungen im Sinne der Abs 6, 
7 ,oder 9 vorliegt. 

Die im Abs. 9 festgelegt'e "Sperrfrist" von vier 
Woch,en gilt auch für den Verfügungsberechtig­
ten. Die Frist soll dem Verfügungsberechtigten 
für ,den Fall, daß die Sparurkunde nicht aufge­
funden wird, die Möglichkeit geben, rechtzeitig 
bei den zuständigen Behörden. weioergehende 
SichersteIlungsmaßnahmen zu erwirken und das 
Kraftloserklärungsv,erfahren einzuleiten. 

Wenn eine Spa'rllrkunde in Ve,rlust gerät, so 
hat ein Amortisationsverfahren gemäß dem 
Kraft1os'erklärungs.gesetz 1951, BGBL Nr. 86, 
stattzufinden. Für Postsparbücher gelten die Be­
stimmungen des § 15 Ahs. 5 und 6 des Post­
spal'kassengesetzes 1969. 

Auf Verstöße gegen § 18 Abs. 2 sind die Straf­
bes,timmungen des § 3,3 anzuwenden. 

Zu § 19: 

Die Ahs. 1 ,bis 4 enthalten Bestimmungen über 
die Verzinsung von Spareinlagen. Werden die 
Zinssätz,e für Spareinlagen geändert, so bedarf es 
keiner Kündigung durch die Kreditunterneh­
mung; ,die neuen Zinssätze gelten vom Tag des 
Inkraftt!'letens an (A:bs. 1). 

Im Gegensatz zu § 23 des bisherigen Kredit­
wesengesetzes, wonach die Verzinsung von Spar­
einlagen mit dem 15. Tag nach dem Tag der Ein­
zahlung beß'innt, setzt Iaut A'bs. 3 Ides ,im Ent­
wurf vOI1liegeniden Bundes'gesetzes die V!erzinsung 
schon mit dem der Einzahlung folgenden Ge­
schäftstag ein. 

Auszahlungen aus ,einer Spareinlage (Abs. 4) 
dürfen im Kalendermonat einen bestimmten Be-
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trag nicht überschreiten. Dieser Betrag wird vom 
Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der 
Oesterreichischen Nationalbank unter B'erück­
sichtigung der allgemeinen währungs- und kre­
ditpolitischen Erfo1"dernisse durch Verordnung 
festgesetzt. Auszahlungen, die diesen Betrag über­
schreiten, bedürfen der Kündigung; die Kündi­
gungsfrist beträgt dr.ei Monate ("gesetzliche Kün­
digungsfrist"), varbeha!tlicheiner etwa zwischen 
den Pa'rteien länger vereinharten Kündigungs­
frist. Zahlungen, .die vor Fälligkeit geleistet wer­
den, sind als Vorschüsse zu behandeln und zu 
verzmsen. 

Die Verj:ihrungszeit der Spal'leinlagen ein­
schließlich der Zinsen beträgt 30 Jahre. § 1480 
ABGB, wonach rückständige Zinsen binnen drei 
J a.hren verjähl'en, gilt demnad"l für Zinsen von 
Spareinlagen nicht. Die Verjährung wird durch 
jede Zinsenzuschrdbung im Sparbuch sowie 
durch jede Einzahlung oder Auszahlung unter­
hrochen. 

Da § 19 auch auf die österr·eichisch·e Postspar­
kasse anzuwenden ist, hat auch deren Verwal­
tungsrat hei der lBeschlußfassung über die Zins­
sätze (§ 11 Abs. 1 Z. 6 in Verbindung mit § 19 
des Postsparkassengesetzes 1969) auf die allge­
mein verbindlichen Bestimmungen des § 19 des 
Kl'leditw.eslengesetzes, insbesondere Abs. 4, B·e­
dacht zu nehmen. 

EStG. 1972, BOBl. Nr. 440 in der Fassung des 
BundesgesetzesBGBl. Nr. 664/1976) gebunden. 
Die zuletzt begebene derartige (steuerbegünstigte) 
Bund:esanleilhe hatte einen Zinsfuß von 8% 
per anno. 

. Hafbenzinsabkommen, die keine Konventional­
strafe (Albs. 4) vorsehen, sind ungültig. 

Da § 20 'des im EntW1urr vorliegenden Bundes­
gesetzes auch .auf die österreichische Postspar­
kasse anzuwenden rst, hat auch deren Verwal­
tungsrat bei der iBeschlußfassung über die Zins­
sätze (§ 11 Abs. 1 Z. 6 in Verbindung mit § 19 
des Postsparkassengesetzes 1969) auf die allge­
meinverbindIichen Bestimmungen des § 20 des 
Kreditwesengesetzes Bedacht zu nehmen. 

IDasderzeit geltende Kreditwesengesetz sieht 
im § 36 gleichfalls die Vereinbarung von Haben­
zinsabkommen var. Das bestehende Habenz,ins­
aJbkammen wurde vam Bundesminister für Fi­
nanzen mit 1. Jänner 1955 für allgemein verbind­
lich .erklärt. Es wurde bisher durch sieben Zusatz­
abkammen geändert und ergänzt. 

Das bestehende Habenzinsabkammn gilt, falls 
nicht ein neues abgeschLassen wird, nach ein Jahr 
(§ 35 Abs. 10). Neue Habenzinsabkammen 
(Abs. 4) bedürfen nicht mehr der Zustimmung 
("Allgemeinverbindlicherklärung") des Bundes­
ministe·rs für Finanrzen. 

Z Das Prämiensparförd.erungsges,etz, BGBl. 
u § 20: Nr. 143/1962, ~n der F,:lissung Ider Bunldesges'etz·e 
nie Zinsbildung ist für Spareinlagen sowie BGBl. Nr. 24/1973 und 664/197.6, bLeibt unbe­

alle sonstigen Einlagen (wie tägEch fällig·e Gelder, rührt. 
Einlagen mrt Kündigungsfrist, Festgelder mit be-
stimmter Fälligkeit, Einlagen gegen Kassen­
scheine) frei. Ausgenammen sind nur Sparein­
lalgen mit dreimanatiger Kündigungsfrist, für 
deren Auszahlung eine Betragsbegrenzung 
(z. B. pra Manat) im Sinne des § 19 Abs. 4 be­
steht. Diese sind gemäß A:bs. 2 mit einem festen 
Zinssatz, g.emessen mit 50% Ides Nomina>lzins­
satzes der zuletzt i3Jufgelegten s·tooerbegünstJigten 
BIUi!1Jdesanleihe, zu v.erzinsen. Di'es len'Dspräme der­
zeit ,einem Zinssatz van 4%. Hievon kann jedach 
der Bundesminister für Finanzen durch Verard­
nung einen his zu 2 PrD'zentpunkten höheren 
oder niedrigeren Zinsfuß .festsetlzen, wenn es d.ie 
im AJbs. 2 genannten ,vo'Lkswirtschaftlichen 
I!1Jtere'~sen ·erfordern. 

Die Kredituntemehmungen können darüber 
hinaus weiterhin sogenannt·e Hab e n z ins a b­
k .0 m m e n abschließen, und zwar sawohl für 
Spareinlagen als auch für sonsti.ge Einlagen. Der 
Hächstzins&atz !für Idve nicht unter Abs. 2 f,aHen­
den Spareinlagen und die sonstigen Einlagen ist 
an ·den um einen Prazentpunkt v·erminderten 
Nominalzinssatz der jeweils zuletzt aufgelegten 
Bundesanleihe mit einer mittleren Laufzeit von 
mindestens acht Jahren (vgl. § 107 Abs. 1 

Zu § 21: 

Im Interesse der Kunden der Kreditunterneh­
mungen sieht Abs. 1 bestimmte Informatians­
pflichten var. 

Die Schlichtung van Streitigkeiten soll in Hin­
kunft au.f dem Gebiete der W,erbung und des 
Wettbewerbes den Kreditunternehmungen seLbst 
übertragen b1eilben (Abs. 2). 

Im Hirrblick auf die besanderen Standespflich­
ten ist es erforderliich, ein Gremium zu schaffen, 
das - über die Tatbestände dies Bundesgesetzes 
über den unlauteren Wett!bewerb hinaus -
Streitigkeiten entscheidet. Es kann nicht Aufgabe 
de·r Aufsichtshehörde sein, hier einzugreifen. 

Nach der bisherigen R,egelung d,es § 36 des gel­
tenden Krediotwesengesetzes konnte der Bundes­
minister für Finanzen Mehl"heitsbeschlüsse der 
VeI1bände ,der Kreditunternehmungen über den 
W,etthewerb für allgemeinverbindlicherklären. 
Diese Rechtsform der "Allgemeinverbindlicher­
klärung" von Vlereinbarungen durch eine Be­
hörde stößt auf verifassungsrechtliche Bedenken 
im Hinblick auf die Judikatur zu Art. 18 B-VG. 
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Das derzei,t bestehende Wettbewerbsabkom­
men stammt vom 22. Dezem:ber 1936 (Kund­
machung vom 3. Feber 1939, GEla. Nr. 132, 
wom~t Vorschriften auf dem Gebiete des Kredit­
wesens bekanntgemacht wurden). Die Verbände 
der österreichischen Kreditunternehmungen 
haben 'bisher davon Abstand genommen, ein 
neues Wettbewerbs abkommen abzuschließen, 
sondern waren übereingekommen, das übernom­
mene Wettbewer'bsa'bkommen bis auf weiteres in 
modifizierter Form a.n~uwenden. Zur Durchfüh­
rung wurde im Jahr.e 1957 ,ein "Wettbewel'bsaus­
schuß" innerhalb ,des Kreditapparates gebildet, 

. in dem die Fachverbände ,der Kreditunterneh-
mungen durch Sachverständige vel'tret·en sind, 
dile die Aufgabe haben, strittig.e Fragen durch 
Schiedssprüche zu klären. 

Zu § 22: 

gen des § 13 (Zahlungsbeneitschaft - Gläubiger­
schutz) über di'e Haltung bestimmt:er Hundert­
sätZle von flüssig.en Mitteln ersten und zweiten 
Grades (LiqUlildität der KI1editunterneihmung.en) 
zu zählen, ~erner ,(He ,drei Notenbankinstrumen­
taI1ien (Eskont-, Mindestr.eservlen- und Offen­
marktpolitik). Daher ,ist '<!Iuch ,die Mitwirkung 
der Oest:erreichüschen Nau1on'albank V'oI1ge:.ehen. 
Im F,a,Ue solcher Maßnahmen ,ist auf die im 
,Abs. 2 ·genannten vdltkJsWlinschaft1ichen Ziele 
Bedacht zu nehmen. Zu Alb",. 6 und 8 wird ,auf 
di,e Erläuterungen zu § 13 Albs. 6 hingewi,es,en. 

Primär ,sollen Vereinbal'lung,en mit den Fach­
verbänden und den Zentra1instituten sOWl1e der 
Ostel'lreichischen Postspa.rkasse rauf freiw,il'liger 
GrundLag,e ,aibgeschlossen weI1den (Ab",. 3). Die 
Fachv·erbände für Idi,e SektoI1en .des Kred:itappa­
nates unter B,erück:s,ichuigung deren Delegierungs­
bestimmungen S1inld: Verband österreichischer 
B.anken und B,ankiers, H<!Iuptverb<!lnd der öster-

Die B,egrenzung ,der Kreruitgewäihrung <ist ,ein r,eichischen Spark<llSsen, östeneichischer R:viff­
'seit 1951 ,in österreich ,eingeführtes Instrument eisenVlel'bmd, österneichi'scher Genossenschafts­
zur qUla·nuitativen Beeinflussung ,der Kredite. Es VIerband, Fachv.erhand der Kon~umgenossenschaf­
bestehen mit :den ~erlbänden der Kreditmntemeh- ten mit ,dem R'echt zur Annahme von Spl,lrein­
mungen sowie ,den Zentna1instituten 'SIOgenannte Lagen; Ider Veriband der österI"eich,ischen Landes­
Kreditkontrolla;bkommen. Die&e sind keine Hypotlhekenbanken ,ist h1ebei laIs Fachverhand 
iDurchfrÜhrungsbestimmungen .eines Gesetzes, anz.usehen. Di,e Zentral,inscitutle sin:d: Girozen­
sondern fre.iwltUi@e Verein'hal1un,gen zWlischen dem trale und Bank der ös·tel'reichi'schen Sparkassen 
Bunldesmlinister für Finanzen ,im Binv'ernehmen AG, GenossenschaftLiche ZentraiLbank AG sOWlie 
mit der Oesterr.eich~schen Nationalhank cin,er- die Raiffei's.en-Zentl'lalkas'sen, di,e österr.eichische 
seits und dem Kreditappa~at <!Inderseits. Während Volksbanken AG unrd die österreichische Kon­
die Iiln dien Abkommen ·enthaltenen ß.estiminun- sumbank re~is1)ri,erte Genossenschaft mit be­
gen über die Liquidität lim § 16 ,des geltenden schränkter Haftung (V'ormaLs Zentralka,sse ,der 
KMditwes.engesetzes ,eine 'an1aJloge Rege1ung Konsumgenossenschaften). 
haben, fehlt eine vergleichlbar,e Ges'etzeshestim-- . . 
mung für ,einen Kz-,editplafond. (La.ut § 11 des 'l!'-s 'I'st zu erwarten, 'd,~ß. cLer,a1"~hge :'-'bkomm:en 
Kreditw,esengesetz:es ,ex 1939 sollen die Gesamt- z:""lschen ,dem B,~ndesmlmster f';l'r . Fmanz.en ,~m 

fl 'ch . K .J.!" b" Emv,ernehmen ,mIt ,der Oester,relchlschen N,atJo-Vlerp ,1 tungen ·eQnes l'Ieuatmstltutes - la' zug- .. .. 
l 'ch d 1i('IIUl··.J e M' l'tt 1 . d Aulf' 1 t naLhank ,emeI1Selts .und den Eachv·erbanden der 'I "er', -i '·Ui n . ·e - eIn von ·er . 31Cll S-. • 

behönde zu bestimmende,s Mehrfaches des haf- ~re~'ltlunternehm~ngen. s0:v.~e ,deren Z,entral­
tenden Eigenkapitals nicht überste1gen.) Gemäß l1:stltuten randers,elts wQe seIt 1951 'auch weiter­
§ 30 des Kreditwesengesetzes ,ex 1939 hat :der hm g.etl'offen w,erden. 
BundesminfstJe'r für Finanzen 'aiußer den ,ihm ,in Die ,derzeit bestehenden SlQg·enannten Kredit­
dies,em Ges,etz besondens Zlugewiesenen Geschlif- kontnolhhkommen ("AJbkommen über qualita­
ten .die Aufgalbe, "für ·die Beachtung allgemein- civeundl quantitati\V,e Kreditmaßn:vhmen auf 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte ,jn ,der allge- dem Gebiete des Kredlitw:esens") umf:vss·en sOlWohl 
meinen Kr,edit- und .Btankpo'Litik und d<i,e An-d~e Haltung flüs~ig,er MittJel ersten und zweiten 
passung der Geschälte ,der Kredütlinstitute ,an Idie Gmdes im Sinne des § 13 a;Ls auch di,e Einha.l­
Bedürfniss,e der Gesamtw<irtschaft zu sorgIen. " tlung ·eines Kreditplafon:ds !im Sinne des § 22 
Von ,einer ähnLichen pro~I1a.mmatisch.en Bestim- Aihs. 3 und 7 dies Um. Entwurf vorl,iegenden 
mung sieht der vorl~eg:en:de Entwurf ab. BundesgesetZJes'- Die HaLtung ider flü:s,s,igen 

Die Bestimmung,en ;des. ,im Enowurf vorLieg.en­
,den § 22 hahen überwiel&e11!d ·einen ordnungs­
po1iti.schen Oharakter iund ,Slind mit dem Zj.el 
a11!zuWienden, vol1Übergehende Maßnahmen zur 
Begrenzung der we,iteren Erteilung von Kredi­
ten zu tr.effen, w,enn :sich ,eine Ü1bermäßig.e 
IKredit<llU:sweitung mit Iden gegebenen gesetz­
lichen Mitteln nicht einschränken läßt. Zu letzte­
ren ,sinld lin gew,ioSsem Sinne, das heißt in ,ihren 
tei'lwersen Auswirkungen, laUch ,die B.estimmun-

Mitteil iersten un,d zweiiten Grades wird künftig 
nicht mehr in Abkommen, .sondern ldurch Ver­
oridnung ~ereg.elt. (S~ehe ErIä,u1)emmg.en zu ,§ 13 
Abs.4.) 

Nur ,dann, wenn 1{,redivtlmntrQithbkommen 
nicht fr,istg,er,echt a:hgeschlossen oder den volks­
W1irtschaft1ichen ZieIen (Albs. 1 und 2) angepaßt 
werden, hat der Bun'desminister für Hinanzen 
nach Anihörung de1" Oesterr,eichi>sch·en Nationla!­
bank die Begr·efi2)ung Ider Krediterte.i'lung ,durch 
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Vier'Ordruwng zu rregdn (Abs. 5), w:ie dies auch 
f'Ürdie zu halteruden flüssigen Mittel (§ 13 Abs. 4) 
V'Orgesehen ist. 

Die ;derzeit gelt·enden Kr,ediirklOntrrOtlaJbkom­
men s,irud gemäß § 35 Abs. 11 ,innerhalb von 
zwei }ahren den Besnimmung.en des lim Ent­
wurf vorJä,egen'den Burudesges,etz,es anzJUpassen. 

,Bei Ider VereinlbarrUr11Jg oder,gegelbenenrfal:h Ver­
or:druung über rd~e FestJsetzung ·eines Kf1edritpla­
f'Onds g.emäß§ 22 Abs. 1 his 9 harudelt es s,ich 
um die 'sogenannte "passi:vseit.ige Kr.ed,iubegren­
:wng", w,eil ,die B,er.echnungsbasis für die im 
Rlaihmen bestimmter HUllidertsätz,e .zugelaSl.iene 
Kreditausweitung der StarJ1ld Ider jeweiligen V e r­
p f.I ,i c h t 'u n g 'e n (Einhgen) - zuzüglich der 
Eigenmittel - ,einer Kreditunternehmr.mg list. 
Im Geg,ensatz hire7;U <geht Idie rsogenannte "aktuv­
seit1ge Kredi~begrenzurug" vom Stand des 
K r 'e.cl ri t v '0 1 urne n s der ,einzdnen Kr,editun­
ternehmungen zu reinem bestimmt/en Stichtag aus 
(Ahs. 10 bis 13). 

In ,den Abs. 10 bis 13 Sinld vorübergehende 
Maßttahmen .füreme raktJiV!s.eitigeBegrenzung 
der Kredioausweitung v'Or.gesehen, und zwar 
wenn r~ich die gemäß Abs. 1 Ibis 8 vereinbarten 
Kf1editk'OntJroUabkoffimen 'Oder ,eine entspre­
ch.ende V,erol1dnung rals un21ureichenderwreisen. 
Ineiiner solchen wirtschaJnEchen Ausnahme­
sitUlanÜ'On kann nach Anhörung .der Oesterreichi­
schen Nationa:lbank Zlur Beeinflussung der Ge­
samtnachfrag,e ,un1d ,des Gddumla.ufes durch 
ei.ne - höchstJerus 16 M'Onate 'Lang grültJig'e -
Verordnung rerine Krred,iteiinschränkung verfügt 
werden (Abs. 12). 

Im Abs. 10 sin1d hiezru d!1ei verschlied,ene 
Möglichk!einen für drie Ber.echnung .der Begren­
zung der. künftigen Kreditlrusweiturug genannt: 

,a) Ausgehenld vom Kr!1editvolumen ·e,i ne s 
Ib ,es tim m te n S t ,i c h tag es (Et. ,a). 

'b) Im FaBe von .Lit. b dient :der Dur c h­
s eh n ,i t t lde·s Kreditvolrumens zu m e h­
r',e r ·e n S tue h t ;a g le nals Berechnungs-
basis. . 

In beiden E:vUen :dar[ dann der Pro.zentsatz 
flÜr die kiürufrüge Kreiditauswei,tullig mit nicht 
mehr als 18% pr'O Jrahr gegenüber ,der Aus­
,ga'1l!gJslbasis' :durch Ver'Ordnurug fes,og.esetzrt werden. 

c) Lm Falle von l~t. c rbasirert Id~e B·er·echnung 
nicht aJuf dem Kreditv'Olumen, ·sondern auf 
dessen Zu w,a c h s während einer Ver­
gl'eichspenirOlde, wobei durch ,die Ver'Ol1d­
ruung zumindest ein halb so großer Zu­
wachs Wlie ~n der Basi,sper,iode ermöglicht 
wenden muß. Diese niedrige Unter;grenze 
ist Idesha}b ,erf'Orderllich, da das Instrument 
des Abs. 10 nur ,in ein,er Situati'On zum 
Tragen k'Ommt, W'O 'sich z. B. :das Nonen­
hankinstrrUmentarirum raIrs nicht ausreichend 

erweist, also der Kreditzuw.achs rm ,der 
Vorperr~'Ode besonders h'Och war. 

·Bei Heranzieihung ,eines erillizeinen Stlichoages 
können Härten idra,durch entstehen, daß Kredit­
unuernehmung,en, ldi,e lin der Zeit vor Idiesem 
Stichtag ,eine rgröß,ere EXipanSli'On !ihrer Kredite 
zu vefCZeichnen hatten, biergünstILgt und die­
jenigen Kred'ituntemehmungen, dlie rsich bei 
ihr,er Krediterteilung rZlurück,g.ehaltJen !harrten, be­
llIachtei'liirgt Wlerden. D~esem Nachteil w.ir;d da­
durch -begegnet, daß 'einersreits ,sehr w,erit zurück­
liegende B,asüsstichtage gewählt we!1den können 
und .ander,serits neben der Ibisher pnaktizierten 
B.erechnungsart (lit. a) die Heranziehung meh­
rener Scichtag,e und Idli,e ,B.erücks.ichuigung des 
ZuwachiSies einer längeren Periode vorgesehen 
Wlird. 

Die aknivseitige Krediteinschränkung hat den 
großen Vorteil, dlaß ,sie ISOf'Ort w~rkt, weil sie 
da'S gesamte Kr,ecfutvoLumen mUt Inkr:afttreten 
der Verordnung beeinflußt. Die lrktivseitige Kre­
diiteinschränkung list nur nach Anhörung der 
Oesterre·ichischen Nationallbank für besondere 
Situati'Onen und 'urJr als vorübergehende Maß­
naihme gedacht. 

Im FaHre solch·er Maßnahmen weI1den aJUch ri~ 
Sinne des § 28 alLe GebietskörperschaJten und 
rdie 'sonsügen öffendich-rechtI.ichen Bi'nrrichtungen 
aJuf Idie Kreditbeschränkungen BrecLacht zu neh­
men haben. 

Zu § 23: 

Das im Entwurf vonliegende B.undesgesetz ent­
hält im § 23 erstmals eigene .Bestimmungen über 
das Bankgeheimnis, ,das dem -bei einer Kreditun­
t:ernehmung tätig,en Pers'Onenkreis ,eine Schweige­
pflidlt im Interesse der Kunden auferlegt. 

Eine ver;gleichbare Bestimmung enthält § 22 
A:bs. 3 des P'Ostsparkassengesetzes 1969, die je­
d'Och durch die im Entwurf v'Orliegende Fassung 
des § 23 KWG ersetzt werden 5'011. 

Das Bankgeheimnis umfaßt alle einen Kunden 
einer Kreditunternehmung betreffenden Tatsa­
chen, die . der Kreditunternehmung auf Grund 
der mit dem Kunden bestehenden Geschäftsver­
binicLungen hekannt rgewor.den ,~ind. AI,s Schutzob­
jekt k'Ommen nur Geheimnisse, das sind Tatsa­
dlen, die einer bl'Oß beschränkten Pers'Oneniahl 
bekannt sind, in Betracht, bei deren Offenbarung 
der Kunde ,einen Nachteil erleiden würde. 

An sich geheimzuhaltendre Tatsachen, die dem 
in Frage k'Ommenden Pes'Onenkreis auf andere 
Weise als in seiner be'ruf1ichen Eigenschaft zur 
Kenntnis gelangt sind, bedürfen keines besonde­
ren Schutzes, zumal Möglichkeit,en einer außer­
beruflich,en Kenntn~snahme al1en Bevölkerungs­
kr,eisen 'Offenst:ehen. 
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Verletzungen des Bankgeheimnisses sind nach 
§ 34 gerichtlich zu aihnden. 

I 

'Behördliche Organe, denen in Erfüllung ihrer 
dienstlichen Obli,egenheiten Tatsachen, die dem 
Bankgeheimnis unterliegen, zur Kenntnis gelan­
gen, unterliegen dem Amtsgeheimnis, dessen Ver­
letzung im § JoI0 SllGB unter Strafe gest-ellt ist, 
und von dem bezüglich solcher Tatsachen eine 
Entbindung nur -in' den im Abs. 2 genannten 
Fällen in B-etracht kommt. Organe der Abgaben­
behörde unterliegen überdies der abgabenrecht­
lichen Geheimhaltungspflicht (Steuerg-eheimnis), 
deren Verletzung gemäß den §§ 251 und 252 
FinStrG unt-er strenger Strafsanktion steht. 

Eine Durchbrechung des _Bankgeheimnisses ist 
nur in den ocm Albs. 2 Z. 1 bis 3 ang.eführten Fäl­
Ien vorgesehen. Ln ,di,esen Fäillen ,entfällt nicht nur 
die Vel'pflichtung zur Geheimhaltung, sondern es 
ist auch die J3erufung auf das Bankgeheimnis un­
zuläss,1g, soweit hier Aussage- und Off,enlegungs­
pflicht'en zum Zuge kommen. Hingegen haben in 
anderen Fällen g-es'etzliche Auskunftspflichten 
hinter das Bankgeheimnis zurückzutreten. In 
Abgabenvorschriften enthaltene besondere An­
zeigepflichtJen, wie z. B. die Mitteilungspflichten 
gemäß den§§ 18 Abs. 1 Z. 3 li,t. a und 108 Abs. 6 
des Einkommensteuergesetzes 1972, BGB!. 
Nr. 440, sorwi-e die Pflicht zur Anmeldung von 
Vermögen gemäß § 25 Abs. 1 des Erbschafts­
und SchenkungsstJeuergesetZJes 1955, BGBt 
Nr. 144, bleiben hingegen unberührt. 

Abs. 2 Z. 1 setzt die Einleitung eines Strafver­
fahrens durch ein Stra:f,gericht oder eine Finanz­
strafbehörde voraus, sodaß das iBankgeheimnis 
nicht zur Beschaffung von Unterlagen vor Bin­
leitung eines Strafverfahrens aufgehoben wird. 

Durch Albs. 3 wlir,d klargesllellt, daß sich eine 
Kreditunternehmung sdbstverständlich dann 
nicht auf ihre Verschwiegenheitspflicht (Bankge­
heimnis) berufen kann, wenn es sich um ihre 
eigene St-euerpflicht handelt. Eine abgaberrbe­
hördliche Prüfung einer Kreditunternehmung 
kann mit Rücksicht auf die gesetzlich anerkannte 
Verschwiegenhei,tspflicht nicht zum Anlaß ge­
nommen werden, abgabenrechtliche Feststellun­
gen ~n bezug auf deren Kunden zu treffen, wie es 
übrigens auch der bisherigen Praxis entsprach. 

Zu § 24: 

Die Jaihresabschlüss'e sollen von den Kreditun­
ternehmungen nach ,einheitlichen, ähren Ge­
schäftszweigen entsprechenden Formblättern auf­
ge9tellt werden. Die Formblätter sind in der 
Anlageentlhahen und bilden einen Bestandteil 
dieses Bundesges-etzes. 

ben. Daneben besteht die "Verordnung üher die 
Prüfung der J ahresa:bschlüsse von Kreditinstitu­
ten" vom 7. Juli 1937, DRGB!. I S. 763, in der 
Fassung der Einführungsverordnung vom 
15. F,eber 1940, DROH!. I S. 304, 50w,ie die 
"Zwerte V:erordnung über Formblätter für die 
Gliederung des Jahresabschlusses der Kreditinsti­
tute" vom 18. Oktober 1939, DRGBl. I S. 2079. 
(VgI. § 36 Abs. 5 Z. 6 und 7 des im Entwurf 
vorliegenden -Bundesgesetzes.) 

Es soUen nunmehr alle Kreditunternehmun­
gen verpflichtet werden, ihren Jahresabschluß 
durch einen ode'r mehrere Prüfer prüfen zu las­
sen. Di.e in anderen Rechtsvorschriften besuehen­
den Prüfungsbestimmungen bleiben unberührt. 

Auf di,e Prüfung des Jahresabschlusses von 
Kreditunternehmungen in der Rechtsform der 
off,enen Handelsgesellschaft, der Kommanditge­
s-ellschaft und der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung sollen die Prüfungsvorschriften des Ak­
tiengesetz-es 1965 singemäß angewendet werden 
(Albs. 3). 

Bei Personengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung soll der Prüfer von 
den Gesellsch~ftern b'z'W. von der Genera1lver­
sammlung g-ew~hlt werden. Der Prüfer soll noch 
vor dem Ablauf des Geschäftsjahres, auf das sich 
seine Prüfungstätigkei:t erstreckt, bestellt oder ge­
wählt werden (Abs. 5). 

Die Prüfung der Kreditgenossenschaften ob­
liegt gemäß dem Gesetz vom 10. Juni 1903, 
RGB!. Nr. 133, betreffend die Revision der Er­
werbs- ·und Wirtschafts<g-enossenschaften und an­
derer Vereine, dem' zuständigen Revis,ionsver­
band. 

Für eine wirksame Beaufsichtigung .der Kre­
ditunterneihmungen sind Feststellungen des Ab­
schluß prüfers über die wirtschaftlichen Verhält­
nisse der g-eprüften Kreditunternehmung unent­
behrLich. Der Abschlußprüfer hat daher künftig 
gemäß Abs. 4 nicht nur festzustellen, daß die 
Buchführung, der Jahresabschluß und Geschäfts­
,bericht dem Gesetz und der Satzung entsprechen, 
sond,ern er muß auch seine Wahrnehmungen 
über die w,irtschaftlichen Verhältnisse der Kre­
ditunternehmung und die Einhahungder gel­
tenden Vorschl'iften inden Prüfungs bericht auf­
nehmen. (Die Prüfung der wirtschaftlichen Ver­
hältnissse ist bei Sparkassen und Kreditgenossen­
schaften seit jeher üblich.) Darüber hinaus hat 
der Prüfer dem Bundesmi11listerium für Finan­
zen iUnV'erzüglichrruitzuteilen, wenn bei ,der Prü­
fung Tatsach,en festgesteUt werden, aus denen 
sich eine Gefährdung der Gläubiger der Kredit­
unternehmung oder Verstöße der Geschäftsleiter 

Bisher war nur im Aktiengesetz sowie im Spar- gegen die bestehenden Votschniftenerkennen las­
kassen- und im Genoss-enschaftsrecht eine Prü- sen. Di'ese 'B,estimmungen steHen ein-e Verbesse­
fung des Jahresabschlusses zwingend vorgeschrie- I rang -der Erkenntnis- und Prüfungsmöglichkei-
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ten für die Aufsidttshehörde dar, da es zu deren 
besonderen Anliegen zählt, aufkommende Ge­
fuhmn "r:echtzeiniJg ZIU ,erkennen ,ul1!d soweit wie 
möglich bereits im Keime zu beseitigen. 

Im Inter,ess'eeiner ,erhöhten Publizität sollen 
Kl'editunternehmungen, deren Rilanzsumme 
300 Mill. S übersteigt, verpflichtet werden,den 
Jahr.eSiahschluß unv,erzügltich ulach ;dessen F'eststel­
lung im "Amtsblatt ·zur WieIlier Zeitung" oder 
in ,einem allgemein erhältlich·en Bekanntma­
chungsblatt zu veröffentlichen (Albs. 6). 

Die Bestimmungen des § 144 des Aktienge­
setzes 1965 über Form und Inhalt der Veröffent­
lichung des Jahresabschlusses sind sinngemäß an­
zuwenden (A!bs. 6). Ausgenommen von di,eser 
Veröffentlichungspflicht sind Personengesell­
schaften des Handelsrechts, weil 'ein gesetzlicher 
Publika'tionszwang für solche Institute dazu füh­
l'en würde, daß Zahlen veröff,entlicht werden, 
die ,in ihrem V,ergleich mit den Jahresahschlüs­
sen von Kapitalgesellschaften durchaus irrefüh­
rend sind, so daß ein Vergleich der Bilanzstruk­
tur ~olcher Institute m]t der einer Kapitalgesell­
schaft 'zu einer irrigen Einschätzung ihres Haf­
tungspotentials führen müßte. Außerdem ist die 
Technik der buchmäßigen Gewinnermi1Jtlung 
bei Personengesellschaften durchaus unterschied­
lich von der bei Kapitalgesellschaften und würde 
bei einer Veröffentlichung von J ahresabschlüs­
sen im Vergleich eibenfalls irl.'1eführend wirken. 

Zu § 25: 

Das Bundesministerium für Finanzen ist Auf­
sichtsbehör,de für die im Inland g;elegenen Kre­
ditunternehmungen. Daneben überträ,gt das im 
Entwurf vorliegende Bundesgesetz gewisse Auf­
gaben auch der Oesterl'eichischen Nationalbank 
(§ 27). 

Von ,der Schaffung ,eines b e s 0 n d e re n 
Auf sie h.t sam t e s wird abgesehen, weil da­
gegen nicht nur verwaltungsökonomische und 
Ersparungsgründe sprechen, sondern auch die 
ter6torialen Gegebenheiten die Schaffung einer 
n:euenBehörde nicht ·erforderlich erscheinen 
lassen. 

Um FlUnkti'Onsstörung,en Un Kreditwes-en ·yor­
zubeugen, hat die Aufsichtsbehörde durch stän­
dige Aufsicht dafür zu SOl'g,en, daß die Kredit­
unternehmungen id~e gesetzlichen Vorschriften 
beachten. Sie kann diese Aufgabe nur erfüllen, 
wenn ihr die erforderlichen Informations- und 
Eingriff,smöglidlkeiten zur Verfügung stehen. 

Die Kreditunternehmungen und di,e von ihnen 
bestellten Sachverständigen sowie die Prüfer 
haben dem Bundesminister für Finanzen zur Er­
füllung der ihm als Aufsichtsbehörde gesetzlich 
übertragenen Aufgaben . Auskünf te zu geben 
(Abs. 3); er kann auch zur Wahrnehmung seiner 

Aufsichtsbdugnisse unvermute'te Prüfungen vor­
nehmen oder vornehmen lassen. 

Gemäß Ahs. 4 kann der Bundesminister für 
Finanzen in besonderen Einzelfällen, wenn Ge­
fahr für die ErfülLung der Verpflichtungeri einer 
Kreditumernehmung &egenüber ihren Gläubigern, 
insbesondere für die Sicherheit der ihr anver­
trauten V,ermögenswerte besteht, befristete Maß­
nahmen anordnen. Er kann insbesondere Ge­
schäftsIeiterndie Geschäftsführung oder die 
Fortführung des Geschäftsbetriebes ,ganz oder 
teilweise untersagen; ferner kann er Aufsichts­
personen bestellen und bei dem für die Konkul's­
eröffnung zuständigen Gerichtshof den Antrag 
auf Anordnung der Gescbäftsaufsicht stellen 
(Abs.5). 

Im Falle der Gefahr kann somit 'der Bundes­
minister für Finanzen Maßnahmen der unmittel­
baren Auf.sicht anordnen und damit die 
Geschähsführung .einer Kr,editunternehmung sehr 
weitgehend einschränken. Diese Eingriffsmöglich­
keiten finden ihre Rechtfertigung in der Verant­
wortlichkeit des Bundesministeriums für Finanzen 
der Allgemeinheit gegenüber, die Gläubiger durch 
gesicherten Bestand der Kreditunternehmungen 
zu schützen. Darüber hinaus kann j'edoch der 
Bundesminister für Finanzen mit den ihm zur 
Verfügung ,stehenden Mitteln der Bankaufsicht 
die ordnungmäßige Geschäftsführung einer 
Kreditunternehmung nicht ,dem einzelnen 
Gläubi&er gewährleisten. Hiezu wäre ein über die 
Aufsicht hinausgehendes Weisungsrecht für ent­
scheidungserhebliche Geschäftsvorgänge erforder­
lich, was jedoch mit den Grun'dsätzen einer 
freien Wirtschaft.sordnung auf der Grundlage der 
Gewerbefreiheit nicht mehr vereinbar ist. 

Zu § 26: 

Dieser Paragraph enthält Bestimmungen über 
die Obliegenheiten des Staatskommissärs, soweit 
sie nicht schon in besonderen Gesetzen geregelt 
sind. Die Tätigkeit von Staatskommissären ist 
nämlich bereits in ,diversen Einzdges,etzen 
(Nationalbankgesetz 1955, Postsparkassenge­
setz 1969, GiJro,zentr,a:le-Geseuzund anderen)- so­
wie in Gesellschaftsverträgen von Kreditunter­
nehmungen vorgesehen. 

Ferner werden seit Jahrz,ehnten gemäß § 27 
des Regulativs (ür 'die überwachung der Spar­
kassen bei allen österreichischen Sparkassen 
Staatskommiss;vre bestellt. Diese Aufsicht'sfunk­
tion ist unentbehrlich und daher auch im Entwurf 
des neuen Sparkassengesetzes vorg,esehen. In den 
Satzungen aller Landes-Hypothekenbanken, die 
von der Landesregierung im Landesgesetzblatt 
kundzumachen sind, ist die Bestellung eines Auf­
sichtskommis'särs zwingend vorgeschrieben. Dies·er 
wird von der Landesregierung bestellt und hat 
ein Einspruch,srecht gegen alle Beschlüss,e des 
Kuratoriums, die für die Sicherheit des Ver-
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mögens, das Interesse des Landes oder der Landes­
Hypothekenbank nachteilig sind. Nach ·der Sat­
zung der Landes-Hypothekenbank für Wien ob­
li,egt ,die Bestellung des Aufsichtskommissä.rs dem 
Bürgermeister. Weitere Rechtsgrundlagen für die 
Bestellung von Staatskommissären sind im § 4 
des Hypothekenbankgesetzes vom 13. Au­
gust 1899, DRGBl. S. 375, im § 20 der Satzung 
der pfandbri,efstelle der österreichischen Landes­
Hypothekenbanken, GBlö. Nr. 99/1939, im § 104 
des Gesetzes vom 6. März 1906, RGBl. Nr. 58, 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
und im § 2 Abs. 10 des Inv.estmentfondsgesetzes, 
BGBl. Nr. 162/1963, enthalten. 

Ähnliche AufsichtJSfunktJron·en bestehen hin­
sichtLich der BÖf'sen (Börsenkommi&säre)~emäß 
§ 4 des Gesetzes hetf'eff,erud die Oroganrsierung Ider 
Börsen, RGBl. Nr. 67/1875, ,in der Fassung des 
Börseüberleitungsgesetzes BGBl. Nr. 160/1948. 
F,erner -sieht das Ausfuhrfinanziel'ungsförderungs­
gesetz 1967, BGBl. Nr. 196, einen Beauftragten 
des Bundesministers für Finanzen zur Wahrung 
der Rechte bei der übernahme von Haftungen 
(§ 4) vor, wie auch das Bundesgesetz betreff,end 
die Förderung der Finanzierung von Entwick­
lungs- und Erneuerungsinv,estitionen, BGBl. 
Nr. 56/1969, und das Garantiegesetz 1977, BGBl. 
Nr.296. 

Der Entwurf grenzt die Aufgaben und die 
Tätigkeit des Staatskommissärs bei einer Kredit­
unter,ruehmurugen ab, soweit Idafür micht b.esondere 
h'Unde~gesetzJiche Regelungen .g,etl'Offeru sind. Auch 
die Vergütung an den Staatskommissär durch die 
Auf,sichtsbehörde und der Ersatz der Kosten der 
Aufsicht durch die Kreditunternehmung wird 
des näheren bestimmt. Da diese Vergütung als 
Funktionsgebühr bezeichnet wird, gilt für sie 
steuerlich § 29 Z. 4 des Einkommensteuerge­
setzes 1972. 

Bei den Landes-Hypothekenbanken hat die 
StaatsaufsiQ1t durch den in den Satzungen vor­
gesehenen Aufsichtskommissär des Landes wahr­
genommen zu werden. Den Staatskommissär für 
die Sparkassen hat der Landeshauptmann zu 
bestellen (§ 30 Abs. 1 Sparkassengesetz). 

Die als Staatskommi,ssäre -tätigen Personen 
haben das Amtsg.eheimnis zu wahren, von dem 
sie nur - wie Personen, die das Bankgeheimnis 
Z'u wahren haben - in den Fällen des § 23 
Abs. 2 entbunden werden dürfen. Als Staats­
kommissäre werden vorwiegend Personen be­
stellt werden, die im aktiven öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehen. 

Zu § 27: 

In diesen Bestimmungen wird die Zusammen­
arbeit der Oesterreichi,schen NatJroITalrhank mit 
dem ßlundesmi11li'sterWum für Fin:l!nz'en lauf 
kreditpolitischem Gebiet im Rahmen des Kredit~ 
wesengesetz·es festgelegt. 

Wie derzeit die Einhaltung der Kreditkontroll­
abkommen an Hand der kreditstatistischen Daten 
von der Oesterreichischen Nationalbank über­
prüft wird, so soll dieselbe Stelle auch bei über­
prüfung der kreditstatistischen Ausweise und 
Meldungen der Kreditunternehmungen über die 
Eigenmittel (§ 12), ,die Zahlungsbereitschaft 
(§ 13) und das Kreditvolumen (§ 22) mitwirken. 
Ferner ist sie Kreditevidenzstelle nach Maßgabe 
des § 16. 

Zu § 28: 

Wie schon im § 37 des geltenden Kreditwesen­
g,esetz'es voq~eselhen, sollen aHe B·ehörden 2'Jur Bei­
standsleistung bei Erfüllung der Obliegenheiten 
nach dem neuen Kreditwesengesetz verpflichtet 
werden (Abs. 1). 

Die Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes­
m~n~Sllel1j,ums für F'Lnanzen, linsbesorudere .die Aus­
wertung der Berichte der Kreditunternehmungen 
und die Durchfühl'ung von computergestützen 
An:l!ly~ensetzt die El1SIlell:lUrug umfangl'eicher und 
schwieriger Ber,echnungen voraus. Es ist daher 
zweckmäßig, hiezu da,s Bundesrechenamt, das 
über entii1prechende BinruchtJUngen v,erfügt, zur 
Mitwirkung heranzuziehen (Abs. 2). 

Zu § 29: 

Dieser Para,graph enthält in den Abs. 1 bis 5 
Bestimmungen für besonder,e Verhältnisse, welche 
alle Kreditunternehmungen oder solche in be­
stimmten Gebieten in Schwierigkeiten bringen, 
weil sie auf eine allgemeine politische oder wirt­
schaftliche Entwicklung im In- oder Ausland 
zurückzuführen ,sind, und eine Gefahr für die 
Volkswirtschaft, insbesondere für die Aufredlt­
erhaltung des Zahlungsverkehrs, befürchten 
lassen. Um die Auswirkungen solcher Ereignisse 
im Inland zu vermeiden, ist es erforderlich, für 
derartige AusnahmefälLe Vorsorge zu treffen. Da 
derartige Maßnahmen nur in besonders wichtigen 
Fällen ergriffen werden sollen, können die im 
Abs. 1 enthaltenen Vorkehrungen nur von der 
Bundesregierung durch Verordnung vorüber­
gehend (höchstens auf sechs Monate) getroffen 
werden. Der Bundesminister für Finanz-en kann 
lediglich ,in der Zeit zWli'sch~n d1er Besch:lußf'<ls­
sung der Bundesregierung über die Verordnung 
und deren Inknafttreten einen rourz befristeten 
AlUf,trag ·an ,di'e Kr,editunternehmung,en erteil,en, 
ihre Schalter geschlos~en zu halten (.Albs. 3). Die 
Beschränkungen im ZahlungsVlerroehr können auch 
für bestimmte Arten oder für einen bestimmten 
Umfang von Bankgeschäften verfügt werden. 
Gedacht ist insbesondere daran, daß trotz einer 
Schließung der Schalter Löhne gezahlt und ähn­
liche lebenswichtige Zahlungen geleistet werden 
dürfen, was allerdings in der Verordnung fest .. 
zulegen sein wird. 
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Auch die Börse kann 'unter gleichen Voraus­
setzungen vorübergehend geschlossen werden, 
wofür § 11 des Börsegesetzes, RGBL Nr. 67/1875, 
in der Fas,sung des Börseüberleitungsgesetzes, 
BGBL Nr. 160/1948, die Handhabe bietet. 

Die im Abs. 4 genannten Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 17. August 1934 über die 
Geschäftsaufsicht, BGBL II Nr. 204, das als No­
~elile ,den Ahschnillt Illdes Gelidinsnitutez'entrale­
gesetzes (BGBL Nr. 285/1924) bildet, lauten: 

,,§ 6. (1) Mit dem Wirksamkeitsbeginn der 
Geschäftsaufsicht sind alle vorher entstandenen 
Forderungen gegen das Institut ,einschließlich der 
Forderungen aus Wechseln und Schecks, die im 
Konkurs in die dritte Klasse der Konkursforde­
rungen gehören würden (alte FOl"'derungen), sowie 
deren Zinsen und sonstigen Nebengebühren, 
selbst wenn sie erst während der Dauer der 
Geschäftsa:ufSiicht fälliggewo.dden oder :aufge­
laufen sind, gestundet." 

,,§ 7. (1) Während der Geschäftsaufsicht dürfen 
die alten Forderungen weder sich,ergestellt noch, 
soweit nicht etwa eine teilweis:e Auszahlung zu­
gelIalSsen ist (§ 6, Abs. 2), auslbez'aMt oder in ingend­
einer Weise befriedigt w,erden. Hiedurch wird je­
doch die Aufrechnung von Forderungen, soweit 
sie im Ausgleichsverfahren zuläs,sig wäre, nicht 
ausgeschlossen. 

(2) Wähl"end der Dauer der Geschäftsaufsicht 
kann weg·en der alten Forderungen, soweit sie 
der Stundung unterliegen, über das Vermögen des 
Instituts weder der Konkurs eröffnet flOch an 
den ihm gehörigen Sachen ein richterliches 
Pfand- und Befri'edigungsrecht erworben werden. 

(3) Die Zeit, um die infolge der Stundung die 
Zahlung hinausgeschoben wird, wird bei Berech­
nung der Verjährungsfrist und der gesetzlich·en 
Fristen zur Erhebung von Klag,en nicht ein­
gerechnet. 

(4) Während einer für ·eine Genossenschaft an­
geordneten Geschäftsaufsicht können die Ge­
schäftsanteile rechtswirksam nicht gekündigt wer­
den, noch dürfen die Anteile und die dem aus­
geschiedenen Genossenschafter 'sonst auf Grund 
des Genossenschaftsverhältnisses gebührenden 
Guthaben ausbezahlt werden; bereits laufende 
Kündigungs- und Haftungsfristen werden ge­
hemmt." 

,,§ 13. Die in iden bestehenden Gesetzen be­
gründete Verpflichtung des Schuldners, die Er­
öffnung des Konkurses zu beantragen, entfällt, 
solange die über ihn ang,eordnete Geschäftsauf­
sicht dauert~" 

Zu § 30: 

Während sich § 29 auf Fälle bezieht, welche 
die österreidlische Kreditwirtschaft im ganzen 
oder Kreditunternehmungen innerhalb eines be­
stimmIJen Gebietes aus politischen 'oder allgemein 

wirtschaftlichen Gründen in Sdlwierigkeiten ge­
bracht haben, regelt § 30 den Fall der Schwierig­
keiten einer einzelnen Kreditunternehmung, wo­
bei es gleichgültig ist, aus welchen Gründen diese 
Schwierigkeiten eingetreten sind. Abs. 1 bestimmt, 
daß im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer 
Kreditunternehmung die Finanzprokuratur als 
Vertreter des Bundesmin~sters für Finanzen bei 
dem für die Konkurseröffnung zuständigen 
Gerichtshof die Anordnung ,der Geschäftsaufsicht 
beantragen kann, wenn die Voraussetzungen des 
Ahschnittes III § 1 <des Gddimscitutezentrale­
gesetzes (in der Fassung des Bundesgesetz,es BGBl. 
II Nr. 204/1934 über die Geschäftsaufsicht) vor­
liegen. Die Bestimmung soll dem Bundesminister 
für Finanzen die Möglichkeit verschaffen, im 
Interesse einer rasch,en Beseitigung einer ihm bei 
seiner Aufsichtstätigkeiterkennba:r gewordenen 
Zahlungsunfähigkeit die notwendigen g,ericht­
lichen Schritte durch die Finanzprokuratur zu 
veranlassen, wenn die Geschäftsleitung des 
Unternehmens aus irgendwelchen Gründen ,ich 
nimt entschließ·en kann, ein,e Gesdläftsaufsimt zu 
beantragen. 

Die im Abs. 1 genannte Bestimmung des Bun­
desgesetzes vom 17. August 1934 über die Ge­
schäftsaufsicht, BGBl. 11 Nr. 204, lautet: 

,,§ 1. Geldinstitute, di!e zahlungsunfähig ge­
worden sind, können, wenn die Zahlungsun­
fähigkeit voraussichtlich wieder behoben werden 
kann, bei dem für die Konkurseröffnung zu­
ständigen Gerichtshof die Anordnung der Ge­
schäftsaufsicht beantragen." 

In allen Verfahren nach dem genannten Bun­
desgesetz soll der Finanzprokuratur in Zukunft 
Parteistellung zukommen (Abs. 2). 

Durch Abs. 3 soll verh~nicLert werden, daß eine 
Kreditunternehmung ein Ausgleichsverfahren be­
antragt. D1e Geschäftsl:eitersiIlIdgemäß § 10 
Abs. 1 Z. 7 verpflichtet, der Aufsimtsbehörde 
Ereigni'sse, die ZU einer Gefahr für die Erfüllung 
der Verpflichtungen der Kreditunternehmung 
führen können, anzuzeigen. Im Interesse einer 
Insolvenzv,erhinderung hat die Aufsichtsbehörde 
erforderlichenfalls Maßnahmen gemäß § 25 zu 
treffen. 

Zu § 31: 

In Ergänzung zu den Vorschriften, dlie dem 
indir,ekten Gläubigerschutz dienen (Mindesteigen­
kapitalaus'Stattung, Liquiditätshaltung), soll auf 
Grund dieser Bestimmung ein Instrument des 
direkten Gläubigerschutzes geschaffen werden. 

Die Kreditunternehmungen, die das Recht zur 
Entgegennahme von Spareinlagen besitzen, haben 
innerhalb von drei J ahten Abkommen über 
Haftungs- oder andere Solidaritäts einrichtungen 
zu schließen. 
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Die g-egenseltlge Haftungsübernahme für Zu § 33: 
Spareinla~en !Soll sicherstellen, daß die in der 
österreichischen Bevölkerung empfundene beson­
dere Sicherheit von Spareinlagen auch durch den 
Insolvenzfall einer Kreditunternehmung nicht be­
einträchtigt wird. 

Auf Grund der eingangs genannten, den in­
direkten Gläubigerschutz betreffenden Vorschrif­
ten rgewährleisten die Kr,editunternehmungen am 
besten die Wirtschaftskraft, welche die Sparein­
lagengläubiger einer in Schwierigkeiten geratenen 
Kreditunternehmung schadlos zu halten vermag. 

Di'e Solidaritätseinrichtung in Form einer 
Haftung bietet gegenüber einem aus Beiträgen 
gespeisten lFonds 'den Vorteil, daß die Mittel nicht 
im vorhinein dem Kreditapparat entzogen wer­
den, um im äußerst seltenen Fall einer Insolv-enz 
hiefür 19-er,üstet zu Isein. 

Weiters ist auch zu bedenken, daß di'e Mittel 
eines Solidaritätsfonds lange Zeit nicht benötigt 
werden, hingegen die j,ederzeitige Bereitstellung 
gewährleistet sein muß, \'iodaß bei der Ver­
anlagung keine Bindungen eingegangen werden 
könnten und nur r~sikolose Anlag,en denkhar. 
sind. 

Der Gesetzentwurf überläßt es den Kredit­
unt.ernehmungen, entweder -ein gemeinsames 
Abkommen abzuschließen oder die Haftungsge­
meinschaften ,sektoral zu bilden. 

Bestehende Solidaritätseinrichtungen könnten 
in der vOI1gesehenen Former:gänzt werden. 

Zu § 32: 

Der Gesetzentwurf sieht dr,ei Arten von 
Strafen vor: 

die Zwangsstrafe, auch Verwaltungszwang ge­
nannt (§ 32), Verwaltungsstrafen (§ 33). und 
gerichtliche Strafen (§ 34); zu letzteren zählen 
d~e Strafen wegen Verletzung des Bankgeheim­
nIsses. 

nie Zwangsstrafie -sdl[ ,einen g,esetz- oder orld­
nungswidrigen Zustand beseitigen. Sie unter­
scheidetsich wesentlich von der Geldstrafe. Die 
Geldstrafe soll ein Unrecht ahnden, die Zwangs­
strafe dagegen den Willen des Betroffenen 
beugen. Die Zwangsstrafe kann daher auch neben 
einer Gebdstr<l>fevrerhängt w,eI1den und so oft wie­
ld.enholt w.el1clen, b:is ,dJie VierpfI.ichtung 'enüUt rst, 
wogegen die Strafe für eine Tat nur einmal ver­
hängt werden darf. Die Erhöhung der Zwangs­
strafe auf die Obergren~e von 100000 S ist er­
forderlich, weil die Obergrenze im § 5 
Abs. 3 VVG 1950 in keinem Verhältnis zur 
Wirtschaftskraft der dem Kreditwesengesetz 
unterliegenden Unternehmung steht. : 

Die Verwaltungstrafe soll die Verletzung näher 
genannter Bestimmungen dieses im Entwurf vor­
liegenden Bundesgeset~es und- der darauf beruhen­
den Durchführungsbestimmungen ahnden, die 
Zwangs1strafe (§ 32) dagegen ,die Beseitigung eines 
gesetz- oder ol1dnunlgsrwirdrig.en Zustand,es veran­
lassen. Je nachdem, ob die Ahnemmg older ,die Be­
seitigung ,des ordnungswidrigen Zustandes im 
Vordergrund steht, wird die Behörde mit einer 
V,erwaltungsstrafe oder mit der Zwangs,strafe 
V'orgehen. DQe Anwenldung Ideseinen Strafmittels 
schließt die gleichzeitige oder spätere Anwendung 
des anderen Mittels nicht 31US; jedoch darf wegen 
Nichnbefolgens einer V.erfügung eine Verwal­
tung.sstrafe gemäß § 33 nicht verhängt wel"'den, 
wenn ber,eits gemäß § 32 eine Zwangsstrafe an­
l?edroht wurde. 

Strafbehörde list ,die öl"'ulich Zlustän!d;i~e Blezirkrs­
verwaltungsbehörde. Der Instanzenzug geht zum 
Landeshauptmann. Oberste Behörde ist der Bun­
desminister für Finanzen. 

Zu § 34: 

In gleicher Weise wie das Strafgesetzbuch im 
§ 121 zwischen "VerLetzung des Berufsgeheim­
niss-es" und im § 122 ,.V:erletzung eines Ge­
schäifts- oder 13etriebsgeheimnisses"unterschei­
det, geht der vorli.egende Entwurf von dieser 
Trennung aus. Entsprech-enddem § 121 StGB 
stellt § 34 die VerLetzung des Bankgeheimnisses 
(§ 23) unter gerichdiche Strafte. Auf Verletzung 
eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses findet 
§ 122 StGB Anwendung. Demnach sind Ge­
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse einer K'redit­
untemehmung, die nicht Bankgeheimnis sind, 
durch den § 122 StOB geschützt. 

Zu § 35: 

Zu Abs.l: 
Siehe Erläuterung zu § 1 Abs. 4. 

Zu Abs. 2: 

Vereine, deren Bestand sich auf den V or­
schriften des Vereinspatentes 1852 gründet und 
die Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 
betreiben, können gemäß § 1 Abs. 1 des Ge­
setzes über Erwerbs- und W,irtschaftsgenossen­
schaften, RGBl. Nr. 70/1873, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 81/1974 nur noch in 
der Rechtsform einer Genossenschaft betrieben 
werden. 

§ 1 Abs. 1 des Gesetzes über Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften lautet: 

"Dieses Gesetz gilt für Vereine von nicht ge­
schlossener Mitgliederzahl, die im wesentlichen 
der Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft 
ihrer Mitglieder dienen (Genossenschaften), wie 

844 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)54 von 56

www.parlament.gv.at



844 der Beilagen 55 

für Kredit-, Einkaufs-, Konsum-, Verwertungs-, Zu Ahs. 6: 
Nutzungs-, Bau-, Wohnungs- und Siedlungsge- Diese Bestimmung sieht zur Erreichung der 
nossenschaften." im § 12 vorgeschl'liebenen Eigenmittel eine Frist 

Diese Vereine sind nur auf ihr Ansuchen in 
das Genossenschaftsregister einzutragen und als 
Genossenschaft 'IlIa:ch dbigem Gesetz zu behandeln. 
Voraussietzung ist, ,daß sie Idie im oben zitierten 
§ 1 bezeichneten Zwecke verfolgen und ihre Sta­
tuten dem Genossenschaftsgesetz entsprechen oder 
diesem angepaßt worden sind. Durch diese Be­
stimmung sollten auch die vor Beginn der Wirk­
samkeit des Genossenschaftsgesetzes errichteten 
Vercine Iden genossenschalnsrechtlichen Revisions­
V'Ol1Sch1'lihen unterworf,en weI'den. Da jedoch idas 
Genossenschaftsg,esetz k'eine Sanknion für Vereine 
enthält, die ihre Eintragung in das Genossen­
schaftsregister nicht beantragt haben, sollen durch 
§ 35 Abs. 2 des im Entwurf vorliegenden Bun­
desgesetzes alle Vereine, die bisher ihre Eintra­
gungen in das Genossenschaftsregister nicht bean­
tragt haben und sohin keiner Kontrollvorschrift 
unterliegen, wie etwa die "Privatlade Falken­
stein" bei Laa a. d. Thaya, verpflichtet werden, 
einen derartigen Antrag zu stellen; sonst treten 
sie mit Ende des Jahres, in dem dieses Bundes­
gesetz in Kraft tritt, in Liquidation. 

Vereine, die vor diesem Zeitpunkt ihre 'Ein­
tragung beantragen, bestehen ab der Eintragung 
in das Genossenschaftsregister als Genossenschaft 
im $Iinne des Gesetzes über die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften weiter. 

Zu Ahs. 3: 

Die übergangsbestimmung in Z. 1 sieht die 
Aufrechterhaltung der nach dem bisherigen Recht 
ergangenen Bewilligungen' (Konzessionen) vor, 
und zwar in dem Umfang, in dem eine Kredit­
unternehmung bei Inkrafttreten des im Entwurf 
vorliegenden Bundesgesetzes nach den bisherjgen 
gesetzlichen Bestimmungen Bankgeschäfte betrei­
ben durfte. 

Die übergangsbestimmung in Z. 2 sieht die 
Bestellung hauptberuflicher Geschäftsleiter auch 
für Kreditgenossenschaften innerhalb von acht 
Jahren vor. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle 
Kreditunternehmungen hauptberufliche Ge­
schäftsleiter haben. (Auf § 5 Abs. 1 Z. 4 und 
§ 6 Abs. 2 Z. 3 wird h~ngew~esen.) 

Zu Abs. 4: 

Siehe Erläuterung zu § 5. 

Zu Abs. 5: 

Für die gemäß § 11 erforderlichen Knderungen 
der Bezeichnung von Kreditunternehmungen, ins­
besondere von Geschäftslokalen, wird eine über­
gangsfrist bis 31. Dezember 1984 eingeräumt. 

von fün.f J~hren vor. Gemäß § 6 Abs. 2 Z. 4 hat 
de'r Bund'esminister für Finanzen die Konzession 
zurückzunehmen, wenn <Liesem Erfordemis nicht 
entsprochen wird. 

Zu Ab~. 7: 
Den Kreditunterriehmungen soll eine Frist zur 

Anpassung an die geänderte Berechnungsgrund­
lage und an die teilweise geänderten Sätze ejnge­
räumt werden. 

Zu Ahs. 8: 

Sjehe Erläuterung zu § 15. 

Zu Abs. 9: 

Nach Ablauf von zehn l'ahren lSiIlld ,die Mel­
dungen anstatt einer Evidenzstelle nur noch der 
Oesterreich,ischen Nationalbank zu erstatten. 

Zu Abs.10: 
Die Bestimmungen des § 20 treten erst nach 

Anpassung der Habenzinsabkommen, spätestens 
nach einem Jahr in Kraft. 

Zu Abs. 11: 
Diese Bestimmung bezieht sich auf die "Ab­

kommen über qualitative und quantitative Kre­
ditmaßnahmen auf dem Gebiete des Kreditwe­
sens", kurz Kreditkontrollabkommen genannt. 
Auf die Erläuterungen zu § 22 wird hingewiesen. 

Zu Ahs. 12: 
Diese Bestimmung ist eine ergänzende über­

gangsregelung zu § 26. 

Zu § 36: 

Als Tag des Inkrafttretens dieses im Entwurf 
vorliegenden Bundesgesetzes ist der 1. Jän­
ner 1979 vorgesehen. 

Mit dem Tag des Inkrafttretens verLiert eine 
Reihe einzeln aufgezählter Rechtsvorschriften 
ihre Gülnigkeit (Abs. 5). 

Zu ,den RJechtsvorschrtlten im Sinne des Ahs. 3 
zählen: 
Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 500/1974; 
Gesetz vom 27. Dezember 1905, RGBl. Nr. 213, 

betreffend' fundierte " Bankschuldverschreibun­
gen; 

Verordnung über den Kapitalverkehr vom 
12. Juni 1941, DRGBl. I S. 328 (und Erste 
Durchführungsverordnung hiezu vom 9. Au­
gust 1941, DRGBl. I S. 515); 

Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten 
Versicherungsunternehmungen und Bauspar­
kassen vom 6. Juni 1931, DRGBl. I S. 315 
(Einführungsverordnung vom 28. Feber 
1939, DRGBl. I S. 365); 
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Börsegesetz, RGBl. Nr. 67/1875, in der Fassung Zu § 37: ~-

des Börseüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 160/ MQt der Voll:z.iehung des im Entwurf vor-
1948; liegenden Bundesgesetzes sollen der Bundesmi-

Börsensensale-Gesetz, BGBl. Nr. 3/1949; ni ster für Finanzen, in einzelnen näher zitierten 
Paragraphen der Bundesminister für Justiz oder 

Geldinscitutezentralegesetz, BGBl. Nr. 285/1924; beide Bundesminister einvernehmlich und bezüg-
Bundesgesetz über die Geschäftsaufsicht, BGBl. II lich § 29 Abs. 1 und 2 die Bundesregierung be-

Nr. 204/1934. traut werden. 

Abs. 4 nennt die Rechtsvorschriften, die durch 
das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz nicht 
berührt werden, soweit sie hievon abweichende 
Bestimmungen enthalten. 

Kostenberechnung 
Aus der Durchführung dieses Bundesgesetzes 

erwachsen dem Bund keine wesentLichen Mehr­
kosten. 
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